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52. Jahrestagung
Strahlenschutz und Entsorgung 
13. bis 16. September 2021, Aachen / virtuell

Fachverband für Strahlenschutz e. V.

Mitglieder vor Ort: 450 EUR (bis 30.06.2021), dann 550 EUR 
Mitglieder virtuell: 210 EUR
Nichtmitglieder vor Ort: 550 EUR (bis 30.06.2021), dann 650 EUR 
Nichtmitglieder virtuell: 250 EUR
Rentner/Pensionäre (vor Ort oder virtuell): 150 EUR 
Studierende (vor Ort oder virtuell): 50 EUR 

Zum ersten Mal wird die Tagung als Hybridveranstaltung 
angeboten, das heißt Sie können auch virtuell an der 

Jahrestagung teilnehmen - für alle, die nicht nach Aachen 
kommen können, aus welchem Grund auch immer. 

Weitere Informationen (z. B. Industrieausstellung) 
unter 

www.fs-ev.org/jahrestagung-2021
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E D I T O R I A L

Liebe Strahlenschutzfreunde!
Mit dieser Anrede hatte Rupprecht 

Maushart 1995 das erste Editorial der 
neu aufgelegten StrahlenschutzPRAXIS 

eröffnet. Und liebe Leserinnen und Leser der 
StrahlenschutzPRAXIS – heute möchte ich für 
dieses erste Editorial, das Rupprecht Maushart 
nicht mehr lesen und kommentieren kann, 
weiter aus seinem Editorial in der SSP 1/1995 
zitieren: „Der Fachverband für Strahlenschutz 
hat, im 28. Jahr seines Bestehens, mit der vor-
liegenden Zeitschrift einen entscheidenden 
Schritt nach vorne getan, – einen Schritt hin zu 
vertiefter Information, zu verbesserter Kommu-
nikation, zu mehr Verständnis zwischen den 
vielfältigen Disziplinen des wissenschaftlichen 
und angewandten Strahlenschutzes und nicht 
zuletzt zu einem höheren Bekanntheitsgrad in 
der Öffentlichkeit … 
Mit diesem Heft beginnt die neue Zeitschrift 
des Fachverbandes ihren eigenen Weg durch die 
Welt des Strahlenschutzes.“  
Nach 104 Heften der StrahlenschutzPRAXIS 
wird es zwar Rupprecht Mausharts Limericks 
zum Schwerpunktthema nicht mehr geben, 
seine StrahlenschutzPRAXIS aber wird sich in 
seinem Sinne weiterentwickeln. Sie wird ihren 
Weg durch die Welt des Strahlenschutzes wei-
tergehen, wie er es sich gewünscht hat. Dafür 
stehen die Mitglieder des Redaktionskomitees, 
denen ich herzlich danken möchte für die 
andauernde Unterstützung. Nicht zuletzt ist 
das Vermächtnis von Rupprecht Maushart für 
mich der Ansporn, um, wie er es ausgedrückt 
hat, „in der Gestaltung eine moderne, offene, 
leserfreundliche Zeitschrift und im Inhalt eine 
kommunikative Zeitschrift zu machen“. Mit 

den Beiträgen im Schwerpunktthema „Bestehen-
de Expositionssituationen und Radon“ sind wir 
wieder mittendrin in der Praxis des Strahlen- 
schutzes. Denn neue Vorgaben zu Radon und 
Schutzmaßnahmen bei radioaktiven Altlasten 
bedeuten neue Herausforderungen für die im 
Strahlenschutz Tätigen. Neben den neuen Vor-
gaben zu Radon an Arbeitsplätzen und zum 
Schutz der Bevölkerung ist der nach dem In-
krafttreten des neuen Strahlenschutzgesetzes 
und der neuen Strahlenschutzverordnung Ende 
2018 nun bundesweit geltende Rahmen für 
Schutzmaßnahmen bei radioaktiven Altlasten 
neuartig. „Es bleibt spannend und es gibt viel 
zu tun!“ schreibt Klaus Flesch in seinem Fazit. 
Das neue Strahlenschutzrecht sei nunmehr et-
was mehr als 2 Jahre in Kraft. Die Erfahrungen 
zum Radon-Schutz und für die Bewältigung 
radioaktiver Altlasten werden in naher Zukunft 
rasant wachsen, schätzt er. Auch Andy Karam, 
unser Kommentator aus Amerika, ist dem Ra-
don auf der Spur.  
Rechtzeitig zum Jahrestag gibt Thomas Stein-
kopff einen aktuellen Einblick mit „10 Jahre 
nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima – 
eine kurze Reflexion“. Er sieht voraus, dass  
bei einem nukleartechnischen Unfall in der  
Öffentlichkeit die Angst vor den meist nicht 
einschätzbaren Bedrohungen regieren und zu 
vielen unterschiedlich begründeten Bewertun-
gen führen wird. Sein Appell lautet: „Daher 
bleibt die Aufklärung über das tatsächliche  
Risiko durch Strahlung dauerhaft Kernaufgabe 
des Fachverbandes und der staatlich zuständigen 
Institutionen. Diese allgemeine Erkenntnis gab 
es auch schon nach dem Unfall von Tscherno-
byl am 26. April 1986.“  
Und wie es Rupprecht Maushart vorgemacht 
hat, machen auch wir nun das nächste Heft, 
während Sie sich überlegen, wie wir zusammen 
die Kommunikation über die Risiken durch 
Strahlung noch verbessern können.

Bärbl Maushart 
Schriftleiterin StrahlenschutzPRAXIS
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	N e u e  V o r g a b e n  z u  R a d o n  u n d  S c h u t z -
m a ß n a h m e n  b e i  r a d i o a k t i v e n  A l t l a s t e n

Bestehende Expositionssituationen und Radon – ein Schwerpunktthema, 
das nach dem Inkrafttreten des neuen Strahlenschutzgesetzes und der 
neuen Strahlenschutzverordnung Ende 2018 durch die Einführung neuer 
Regelungen eine stärkere Bedeutung erhalten hat. Neben den neuen 
Vorgaben zu Radon an Arbeitsplätzen und zum Schutz der Bevölkerung 
ist der nun bundesweit geltende Rahmen für Schutzmaßnahmen bei 
radioaktiven Altlasten neuartig.
Die in diesem Heft zusammengestellten Beiträge befassen sich dem-
zufolge im Wesentlichen mit der Vorstellung der neuen Regelungen im 
Strahlenschutzrecht. Es werden auch erste praktische Erfahrungen im 
Zusammenhang mit der Umsetzung zur Bewertung von Radon-Situatio-
nen bzw. für die Bewältigung radioaktiver Altlasten präsentiert. Neben 
diesen dominierenden Themenkomplexen wird auch ein Abriss der  
Regelungen zum Übergang von einer Notfallexposition zu einer be- 
stehenden Exposition vorgestellt, deren Maßstäbe im Strahlenschutzrecht 
ebenfalls ein völlig neuartiges Feld aufbringen.
					        Klaus Flesch
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ZUSAMMENFASSUNG

Das in diesem Heft behandelte Schwerpunktthema  
„Bestehende Expositionssituationen und Radon“ ist  
durch das neue Strahlenschutzrecht in Deutschland mit 
Regelungen zum Radon-Schutz und für Maßnahmen bei 
radioaktiven Altlasten stärker in den Fokus gerückt.  
Zu dem Themengebiet „Radon“ werden einige in 
Strahlenschutzgesetz/-verordnung enthaltene Regelungen 
wie theoretische Grundlagen zur Festlegung der Radon- 
Vorsorgegebiete, die Bevölkerungsunterrichtung zu  
Radon-Schutzmaßnahmen oder erste Ergebnisse aus  
Radon-Messungen an Arbeitsplätzen behandelt.  
Die Folgerungen aus neueren epidemiologischen Studien 
zum Lungenkrebsrisiko durch Radon sowie aus der  
möglichen Einführung höherer Dosiskonversions- 
koeffizienten werden ebenso thematisiert. 
Die radioaktiven Altlasten als bestehende Expositions- 
situationen sind für die Uranerz-Bergbau-Hinterlassen-
schaften in Sachsen und Thüringen gegenüber den  
anderen, (nicht) bergbaulichen Altlasten durch eigen- 
ständige Regelungen abgegrenzt. 

Bestehende Expositionssituationen 
und Radon

SUMMARY

Existing Exposure Situations and Radon
The issue “Existing Exposure Situations and Radon” 
which is subject of this volume has become more  
important due to the new radiation protection law in 
Germany with regulations on radon protection and 
measures at radioactive contaminated sites. The topic 
“radon” focuses on some regulations specified in the 
Radiation Protection act/ordinance, such as theoreti-
cal bases for the determination of “radon areas”, the 

information of the public on radon protection measu-
res or first results from radon measurements at work-
places. The conclusions drawn from recent epidemio-
logical studies on the lung cancer risk from radon as 
well as from the possible introduction of higher dose 
conversion coefficients are also discussed. The radioac-
tive contaminated sites as existing exposure situations 
are separated for the uranium ore mining legacies in 
Saxony and Thuringia from the other, (non) mining 
contaminated sites by independent regulations.
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E X P O S I T I O N S S I T U A T I O N E N / R A D O N

Referenzwerte und Vorsorge- 
gebiete
Mit dem Inkrafttreten des neuen  
Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) am 
31.12.2018 wurde in Deutschland der 
Referenzwert für die 222Rn-Aktivitäts-
konzentration in Aufenthaltsräumen 
und an Arbeitsplätzen von 300 Bq/m³ 
eingeführt. Die Wahrscheinlichkeit  
dafür, dass der Referenzwert über- 
oder unterschritten wird, ist für die 
verschiedenen Regionen Deutsch-
lands sehr unterschiedlich. Sie hängt 
nicht nur von einer Vielzahl von Para- 
metern ab, die von der Gebäudebe-

schaffenheit, der Bau- 
substanz oder auch vom  
Wohnverhalten der Be- 
wohner bestimmt sind, 
sondern insbesondere 
auch von der Bodenbe-
schaffenheit und von  
anderen geologischen Be- 
dingungen des Unter- 

grunds (z. B. mineralogische Zusam- 
mensetzung, Porosität in Locker-
gesteinen oder tektonische Elemen- 
te). Damit ergeben sich hinsicht-
lich der zu erwartenden Radon-Kon-

zentrationen deutliche regionale  
Unterschiede: In Ostfriesland mit  
bevorzugt quarzhaltigen Sedimenten 
findet man sicherlich seltener Innen-
räume oberhalb des Referenzwerts als 
beispielsweise im Schwarzwald oder 
im Erzgebirge mit den hauptsächlich 
kristallinen Festgesteinen.
Die in den Innenräumen vorliegende 
Radon-Konzentration wird beeinflusst 
durch

•	die Radon-Konzentration in der  
	 Bodenluft,

•	�die Permeabilität des Bodens und die 
damit verbundenen Radon-Trans- 
porteigenschaften (Diffusion und/
oder Konvektion) sowie

•	�die Eindringwahrscheinlichkeit des 
Radons in ein Gebäude.

Um den unterschiedlichen regiona-
len Radon-Situationen Rechnung zu  
tragen, sieht das StrlSchG 
in § 121 die Ausweisung 
von sogenannten „Radon-
Vorsorgegebieten“ vor. (Der 
Begriff als solcher kommt 
allerdings im StrlSchG 
gar nicht vor.) Damit werden Gebiete 
gekennzeichnet, in denen die Radon- 

Konzentration in der Raumluft „in einer  
beträchtlichen Zahl von Gebäuden“  
den Referenzwert überschreitet [1]. Die 
Ausweisung solcher Gebiete obliegt 
den einzelnen Bundesländern, die ver- 
schiedene Herangehensweisen je nach 
existierender Datenlage und bestehen-
den Verwaltungsstrukturen anwen-
den. Einheitlich gefordert ist allerdings, 
dass die Ausweisung dieser Gebiete 
„auf Grundlage einer wissenschaftlich  
basierten Methode“ erfolgt, die eine 
„Vorhersage“ ermöglicht, ob der  
Referenzwert überschritten wird (§ 153 
StrlSchV [2]).
Eine gemäß der StrlSchV geforderte 
„wissenschaftlich basierte Methode“ 
wurde vom Bundesamt für Strahlen- 
schutz (BfS) entwickelt und baut auf 
Kriterien auf, bei denen das Radon- 
Potenzial einer Region eine zentra-
le Rolle spielt [3]. Das Radon-Poten- 
zial ist dabei nicht nur ein qualitativer 
sprachlicher Begriff, sondern auch eine  
physikalisch definierte Größe, die  
sich aus messbaren  
Variablen zusammen-
setzt. Um diese Größe in  
solcher Weise abzugren-
zen, wird sie häufig als 
„geogenes Radon-Poten- 
zial“ bezeichnet [3]. Ziel 
ist die Definition eines 
Schwellenwerts für das 
geogene Radon-Potenzial, 
dessen Überschreitung ein Radon- 
Vorsorgegebiet kennzeichnet. 
In das geogene Radon-Potenzial ge-
hen in bestimmter Weise 2 wichtige  
Bodenparameter als Messgrößen ein:

•	die Radon-Bodenluftkonzentration  
	 cRn und 

•	die Bodenpermeabilität k. 
Die Radon-Bodenluftkonzentration gibt 

an, wie viel Radon in den 
Porenhohlräumen des Erd-
bodens vorliegt, und ist ge-
wissermaßen ein Maß für 
die Stärke der Radon-Quel-
le im Boden. Sie wird nach 

festgelegten Verfahren in 1 m Tiefe 
im Erdboden gemessen [4] (Abb. 1). 

	D a s  g e o g e n e  R a d o n - P o t e n z i a l 

Die Aktivitätskonzentration von Radon (222Rn) in Innenräumen hängt 
von einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren ab. Neben den Gebäude-
eigenschaften ist der Boden unter dem Gebäude die wichtigste Quelle 
für Radon in Innenräumen. Um verschiedene Orte oder Regionen mit 
unterschiedlichen Bodenstrukturen miteinander vergleichen zu können, 
eignet sich das „geogene Radon-Potenzial“, eine Funktion aus der Radon-
Aktivitätskonzentration in der Bodenluft und der Permeabilität des Bodens. 
Diese Größe kann als Maß für die Menge an Radon verstanden werden, die 
ein Boden freisetzt. Neben der Vergleichbarkeit verschiedener Orte kann 
das geogene Radon-Potenzial auch als Grundlage dafür dienen, Gebiete aus- 
zuweisen, in denen nach StrlSchG die Radon-Konzentration in der Raum-
luft „in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden“ den Referenzwert von  
300 Bq/m³ überschreitet.

Regionale 
Unterschiede 
der Radon- 

Konzentrationen

„Radon-Vor-
sorgegebiete“

Radon- 
Potenzial:  

physikalisch 
definierte 

Größe
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Der andere Bodenparameter, die Boden-
Permeabilität, gibt an, wie „durchläs-
sig“ ein Boden ist. Aus dieser Größe 
kann abgeleitet werden, wie viel von 
dem entstandenen Radon dem Erdbo-
den entweichen und an die Oberfläche 
gelangen kann. Beide Größen, die Bo-
denluftkonzentration und die Permea-
bilität, bestimmen also das Ausmaß der 
Radon-Freisetzung aus dem Erdboden. 
Wenn man die Permeabilität (einfach) 
logarithmisch gegen die Bodenluft-
konzentration aufträgt (Abb. 2), kann 
man rein formal alle Punkte zusam-

menfassen, die auf einer gemeinsamen 
Geraden liegen. Vergleicht man eine 
Bodensituation, bei der die Bodenluft-
konzentration cRn (angegeben in kBq/
m³) klein und die Permeabilität k (an-
gegeben in m²) groß ist (z. B. ein Punkt 
links auf der blauen Geraden), mit ei-
ner anderen Bodensituation, bei der 
im Gegensatz dazu cRn groß ist und k 
klein (z. B. ein Punkt rechts auf der 
blauen Geraden), so kann beiden Situ-
ationen doch eine ähnliche Bedeutung 
hinsichtlich der Radon-Freisetzung aus 
dem Boden und damit der Vorhersa-
gemöglichkeit der Radon-Innenraum-
konzentration zukommen: Beide Bo-
densituationen hätten dann das gleiche 
„Radon-Potenzial“. Will man diesen 
Umstand quantifizieren, so bietet sich 
an, die Radon-Bodenluftkonzentration 
cRn mit der Bodenpermeabilität k in 
Beziehung zu setzen, z. B. in folgen-
der Form:

Dabei ist m die Steigung und b der 
Achsenabschnitt der Geraden (vgl. 
Abb. 2).
In dieser logarithmischen Darstellung 
bedeutet das, dass alle Punkte entlang 
einer Geraden unterschiedliche Boden- 
situationen beschreiben, 
die dennoch zu einer 
gleichen Beurteilung des  
Radon-Potenzials, d. h. 
zu gleicher Vorhersage 
eines Erwartungswerts 
zur Radon-Innenraum-
konzentration, führen. 
Eine geringe Radon-Bodenluftkonzen-
tration (z. B. 24 kBq/m³) bei hoher  
Bodenpermeabilität (z. B. 10-11 m²) 
führt zum gleichen Radon-Potenzial 
wie ein großes cRn (z. B. 96 kBq/m³) 
bei kleinem k (z. B. 10-14 m²). Eine 
andere Kurve bedeutet ein anderes  
Radon-Potenzial (blaue und braune  
Geraden in Abb. 2).

Radon-Quelle und Radon-Boden-
luftkonzentration
Das gasförmige 222Rn wird aus dem 
Zerfall des 226Ra in der natürlichen 

Abb. 2: Beziehung zwischen der Bodenpermeabilität k und der Radon-Bodenluft- 
konzentration cRn bei gleichen geogenen Radon-Potenzialen RP = 44 (braune Linie)  
und RP = 24 (blaue Linie). Das geogene Radon-Potenzial entspricht den (negativen)  
reziproken Steigungen der Kurven. Für Permeabilitätswerte k > 10–11 m² entspricht  
das geogene Radon-Potenzial RP numerisch der Radon-Bodenluftkonzentration.

Abb. 1: Illustration einer typischen  
Radon-Bodenluftmessung mittels einer 
Packersonde; angesaugt und gemessen 
wird die Luft, die sich im Porenraum  
des Bodens in 1 m Tiefe sammelt.  
Grafik: conduo.de/J. Seekatz
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Zerfallsreihe des 238U gebildet. Das ra- 
dioaktive Edelgas kann aus den Korn-
oberflächen von Mineralen in den ver- 
schiedenen geologischen Strukturen 
auf verschiedenen Wegen freigesetzt 
werden. Diese auch Emanation genann- 
ten Prozesse führen zur Freisetzung 
aus den Gesteins- und Boden- 
schichten und zum Übergang in die 
fluide oder gasförmige Phase. Diese 
und andere Prozesse führen in Ab- 
hängigkeit von der Bodenstruktur 
und der Tiefe zu unterschiedlichen 
Radon-Konzentrationen in der Boden- 
luft, aus der 222Rn über diffusive 
oder konvektive Transportprozesse an 
die Oberfläche gelangen kann. 
Neben der Zusammensetzung der zu- 
grunde liegenden Geologie und des 
Bodenaufbaus können auch geolo- 
gische Verwerfungen die Radon-Kon-
zentration lokal stark beeinflussen. 
Solche Verwerfungen können als be-
vorzugter Migrationspfad für Radon 
aus tiefer liegenden Gesteinen dienen.
Als Referenz für die Beurteilung der 
Radon-Situation wird i. d. R. eine  
Bodentiefe von 1 m gewählt, in der cRn 
und k bestimmt werden [4, 5] (Abb. 
1). Der Wertebereich erstreckt sich in 
der Praxis von typischerweise weni-
gen kBq/m³ in Nordwestdeutschland 
bis einigen 100 kBq/m³ im Erzgebirge, 
im Schwarzwald und in einigen ande-
ren Regionen.

Bodenpermeabilität
Nach der Bildung des Radons in  
Gesteinen und  Böden bestimmen  
Migrationsprozesse die Bewegung und 
Diffusion durch Gesteine und Böden 

aufgrund von Konzent-
rations- und Druckgra- 
dienten. Dabei sind bo- 
denphysikalische und geo- 
chemische Faktoren so- 
wie hydro-(geo-)logische, 
geodynamische und me-
teorologische Parameter 

die bestimmenden Einflussfaktoren 
auf die Bodenpermeabilität für Radon 
oder allgemein für Gase. Die Gasper-

meabilität ist ein Maß für die Durch-
lässigkeit von Böden und Gesteinen 
und ist folgendermaßen definiert:

Dabei ist 
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der Volumenstrom mit 
           , l die Strömungsstrecke  
mit                  ,      die dynamische Visko- 
sität mit         , a die durch- 
strömte Fläche mit       und    
      die Druckdifferenz mit     
entlang der  Strömungsstrecke. Die SI- 
Einheit der Permeabilität ist demnach 
          . Die Permeabilität kann sich 
in der Praxis über viele Größenord-
nungen erstecken. Typisch sind Werte  
zwischen               ...              .                    
In der Praxis lässt sich die Permea-
bilität leicht im gleichen Bohrloch  
bestimmen, in dem auch die Radon- 
Konzentration bestimmt wird (Abb. 
1). Entweder werden schon 
bei der Radon-Messung  
der Volumenstrom und die 
Druckdifferenz bestimmt 
oder im Anschluss an die 
Messung mit einer sepa- 
raten Pumpe. 
Es ist allerdings zu be-
achten, dass die Perme- 
abilität des Bodens um das Bohr-
loch herum zwar von der in- 
trinsischen Permeabilität und der  
vorliegenden Durchfeuchtung der  
Bodenart abhängt, aber von Wegsam- 
keiten im Erdreich stark beeinflusst 
werden kann (Abb. 1). Hierzu ge-  
hören unter anderem Trockenrisse, 
die auch bei sehr bindigen Böden in-
folge der Schrumpfung durch Was-
serverlust beim Austrocknen auftre-
ten, oder auch Grab- und Bohrlöcher  
bodenbewohnender Lebewesen (Bio- 
turbation). Solche Wegsamkeiten füh-  
ren bei der In-situ-Messung des Bodens 
zu einer höheren Permeabilität, als sie 
für diese Bodenart im Labor durch Per-
meabilitätsmessungen oder Korngrö-
ßenanalysen ermittelt würde.

Das „geogene“ Radon-Potenzial
Wie jede lineare Beziehung hat auch 
die in Abbildung 2 gezeigte Funk-
tion (in logarithmischer Auftragung) 
eine Steigung m und einen Achsen-
abschnitt b (vgl. Gl. (1)). Zur Kenn-
zeichnung des Radon-Potenzials soll 
jedoch nur die Steigung dienen. Sie 
sagt aus, wie stark die Radon-Boden-
luftkonzentration cRn mit der Perme-
abilität k des Bodens zunimmt, und 
kann damit als Maß für die Freiset-
zung des Radons aus dem Erdboden 
und somit für das Radon-Potenzial an-
gesehen werden. Der Achsenabschnitt 
ist dagegen für diese Betrachtung ohne 
Bedeutung und kann empirisch aus 
Messdaten bzw. durch Extrapolation 
bis cRn = 0 ermittelt werden. Auf  
der Grundlage solcher Verfahren wurde 
als Achsenabschnitt b = –10 ermittelt  
[6], was einer Permeabilität von   
k = 10–10 m2 bei cRn = 0 entspricht. 
Normiert man also die (logarith- 

mische) Permeabilitäts- 
achse mit dem so ermittel- 
ten Achsenabschnitt (vgl. 
Abb. 2), so ergibt sich ein 
neuer Nullpunkt, durch 
den alle Kurven unter-
schiedlicher Steigung ge- 
hen und sich (idealerwei-
se) dort kreuzen bzw. dort 

beginnen.
Es bleibt somit lediglich die Steigung 
m zur Kennzeichnung des Radon- 
Potenzials, das in dieser Definition 
mit der negativen reziproken Steigung 

dann das „geogene“ Radon-Potenzial 
RP genannt wird:
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Das geogene Radon-Potenzial vereint 
somit in einer einzigen Größe die  
beiden wesentlichen, die Radon- 
Freisetzung bestimmenden Mess- 
größen der Bodenluftkonzentration 
und der Permeabilität. 
Das Radon-Potenzial kann nach [6] 
in „gering“, „mittel“ und „hoch“ 
unterteilt werden (Abb. 2). Dieser  
Parameter hat sich auch als eine gut  

charakterisierende Größe 
für die Bewertung der Ra-
don-Situation auf Grund- 
stücken etabliert, aus der 
z. B. erforderliche Schutz- 
maßnahmen zur Verhin- 
derung des Eindringens 
von Radon in neu zu  

errichtende Gebäude abgeleitet wer- 
den können. Typische Werte für das 
geogene Radon-Potenzial bewegen 
sich zwischen 1 und 200. Als Grund-
lage für die Entscheidung zur Aus-
weisung von Radon-Vorsorgege-
bieten hat das BfS in Anlehnung an 
[3] die Kategorisierung in Klassen  
RP < 24, 24 < RP < 44 und RP > 44  
vorgenommen (vgl. Abb. 2 und 3). 
Nach der oben genannten Untertei-
lung können orientierend die in Ta-
belle 1 aufgeführten Schlussfol-
gerungen für Schutzmaßnahmen  
abgeleitet werden. Die in der Tabelle 
aufgeführten Angaben zur Bauausfüh-
rung haben einen orientierenden Cha-
rakter. Die konkreten sogenannten 
Konstruktionsprinzipien und damit 

die Umsetzung der Radon-Schutzmaß-
nahmen werden demnächst in ein-
schlägigen DIN-Vorschriften formu-
liert sein.
In Abbildung 3 ist der Zusammenhang 
zwischen dem geogenen Radon-Poten-
zial, der Radon-Bodenluftkonzentration 
und der Bodenpermeabilität (als Para-
meterkurven) dargestellt. Aus dieser 
Darstellung wird deutlich, welche Pa-
rameterkonstellation die Einteilung in 
verschiedene Bereiche des geogenen 
Radon-Potenzials zur Folge hat.

Anwendungsgrenzen des  
Konzepts
An sich scheint das Konzept des geo-
genen Radon-Potenzials 
eine vergleichsweise ein- 
fache, gut nachvollzieh-
bare und praktikable 
Größe zum Zweck einer 
quantitativen Beschrei-
bung der Radon-Freiset- 
zung aus dem Erdbo-
den zu sein. Sie weist je- 
doch auch einige Fallstricke auf, die 

S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S  1 / 2 0 2 1

Tab. 1: Schlussfolgerungen für Bausausführungen

Einordnung Radon-Potenzial Bauausführung

„Gering“ Normale, gute Bauausführung
Sorgfältige Abdichtungen von Durchführungen in Bodenplatten und erdberührenden 
Wänden (Kellerwände)

„Mittel“ Radonsichere Baulösungen
Sorgfältige Bauweise, dichte Strukturen über dem Baugrund wie z. B. luftundurchlässige
Folien
Allgemein anerkannte Regeln der Technik mit Maßnahmen für einen erforderlichen
Feuchteschutz nach § 123 StrlSchG

„Hoch“ Radonsichere Bauausführungen
Sehr sorgfältige Bauweise mit kombinierten technischen Lösungen wie z. B. Bau von 
Drainagen unterhalb der Gebäude und/oder Einrichtungen zur Absaugung der Bodenluft

Erforderliche 
Schutz- 

maßnahmen

Abb. 3: Das geogene Radon-Potenzial RP in Abhängigkeit von der Radon-Bodenluftkon-
zentration cRn mit der Bodenpermeabilität k als Parameterkurven: Bereiche für „geringes 
Radon-Potenzial“ (RP < 24), „mittleres Radon-Potenzial“ (24 < RP < 44) und „hohes  
Radon-Potenzial“ (RP > 44) sind gekennzeichnet. Für Permeabilitätswerte k > 10-11 m² 
entspricht das geogene Radon-Potenzial RP numerisch der Radon-Bodenluftkonzentration.

Radon- 
Potenzial: eine 

praktikable 
Größe?



es zu beachten gilt. Eine gute An-
wendbarkeit ergibt sich für Permea-
bilitätswerte, die sich deutlich von 
der gewählten Nullpunkt-Normie-
rung unterscheiden. Kommen diese 
jedoch in die Nähe des gewählten 
Nullpunkts, d. h. in die Nähe von 
k = 10-10 m2, so kann die Differenz  
– log (k/m2) –10 und damit der Nenner 
von Gl. (3) sehr klein werden.  
Damit ergibt sich ein sehr empfind-
licher Wertebereich für das geogene 
Radon-Potenzial bis hin zu unend-

lich (für k = 10-10 m2). In 
der Praxis hat sich ab-  
hängig von der geolo- 
gischen und hydrau- 
lischen Beschaffenheit 
des Untergrunds tatsäch- 
lich gezeigt, dass solche 
Fälle auftreten können 
(unveröffentlichte eigene

Messungen).
Diese Fälle treten insbesondere in Ge-
bieten mit flächenhaft verbreiteten, 
sandig-kiesigen Flusssedimenten auf. 
Als Grundlage für die Ausweisung von 
Radon-Vorsorgegebieten kann das von 
großer Tragweite sein.
Wie oben erwähnt, ist die Wahl des 
Achsenabschnitts in Abbildung 2 bzw. 
Gl. (1) im Grunde genommen unerheb-
lich für Aussagen zum Radon-Poten- 
zial. Die Wahl von k = 10-10 m2  als  
Referenzpunkt ist mit großen Un- 
sicherheiten behaftet [6]. Auch die 
Wahl eines um 1 oder 2 Größenord-
nungen kleineren k würde den Zweck 
für ein geogenes Radon-Potenzial  
erfüllen und wäre für viele Fälle prakti-
kabler und robuster gegen kleine Ände-
rungen in k. In der Originalarbeit von 
Neznal et al. [6], aus der die Grundidee 
von Gl. (3) stammt, wird als mögliche 
Lösung dieses Problems eine Beschrän-
kung der Permeabilität auf einen  
festen Wertebereich vorgeschlagen. 
Alle Werte oberhalb von

werden mit kmax gleichgesetzt und alle 
Werte unterhalb von

werden mit kmin gleichgesetzt [6].
Obwohl diese Werte in [6] aufgrund 
der besonderen Messmethode gewählt 
wurden, könnten sie im allgemeineren 
Fall auch als die Grenzen für beliebige 
Messsituationen angewendet werden. 
Noch einfacher jedoch ist es, das 10- 
Fache des Singularitätswerts, für den 
das geogene Radon-Potenzial gegen  
unendlich geht, als Maximalwert zu 
definieren. Dies wäre:

	

Damit wäre das geogene Radon-Poten-
zial für die maximale Permeabilität 
und darüber gleich dem numerischen 
Wert der Radon-Bodenluftkonzentrati- 
on in kBq/m³. In den Abbildungen 2 
und 3 ist dieser maximale Permeabili-
tätswert kmax markiert.
Die Festlegung auf diese Grenze hat 
den Vorteil, dass sie ein plausibles  
Verhalten des geogenen Radon-Poten-
zials darstellt. Im geogenen Radon- 
Potezial dient die Permeabilität dazu, 
die Behinderung der Radon-Freiset-
zung durch den Boden zu beschreiben. 
Im Fall von sehr durchlässigen Böden 
fällt diese Barriere weg und die Radon-
Konzentrationen in 1 m Tiefe und kurz 
unter der Oberfläche gleichen sich  
immer mehr an.

Joachim Breckow, Klaus Flesch,  
Hans Hingmann, Till Kuske  ❏
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Radioaktive Altlasten  
im Fokus des neuen Strahlen-
schutzrechts
Mit dem Inkrafttreten von Strahlen-
schutzgesetz und von Strahlenschutz-
verordnung am 31.12.2018 wurden 
in Deutschland erstmals umfassend 
Regelungen für radioaktive Altlasten 
eingeführt. Die bodenschutzrecht- 
lichen Regelungen durften gemäß  

§ 3 Abs. 2 des Bundes- 
Bodenschutzgesetzes 
nicht angewendet wer-
den. Und die Strahlen- 
schutzverordnungen von 
1989 und von 2001 ent-
hielten noch keine An-
forderungen für durch- 

zuführende Maßnahmen, um die von 
radioaktiven Altlasten ausgehenden 
Gefahren so gut wie möglich zu re- 
duzieren.
Nach dem Einigungsvertrag galten seit 
1990 auf dem Gebiet der neuen Bundes- 
länder noch die

•	�„Verordnung über die Gewähr-
leistung von Atomsicherheit und 
Strahlenschutz“ (VOAS) vom 

11.10.1984 nebst Durchführungs- 
bestimmung zur VOAS und die

•	„Anordnung zur Gewährleistung 
	 des Strahlenschutzes bei Halden  
	 und industriellen Absetzanlagen 
	 und bei der Verwendung darin  
	 abgelagerter Materialien“ vom  
	 17.11.1980 (Haldenanordnung)
weiter.
Dieses DDR‑Recht behielt auch ab 
2001 durch die zu diesem Zeitpunkt 
eingeführte Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV 2001) durch § 118 Abs. 
1 seine Gültigkeit und es galt „für 
bergbauliche und andere Tätigkeiten,  
soweit dabei radioaktive Stoffe, ins-
besondere Radon-Folgeprodukte, an-
wesend sind”. Lediglich im Hinblick 
auf den beruflichen Strahlenschutz 
wurden im § 118 Abs. 2 und Abs. 4 
(StrlSchV 2001) neue Regelungen 
in Bezug auf die Sanierung radioak-
tiver Altlasten explizit für die neu-
en Bundesländer formuliert. Mit der  
Beibehaltung des DDR-Rechts wurde 
insbesondere eine Regulierung für 
die Stilllegung und Sanierung der Be-
triebsanlagen und Betriebsstätten 

des ehemaligen Uranerz-Bergbaus in 
Sachsen und Thüringen (siehe auch 
den Beitrag P. Schmidt in diesem Heft 
auf Seite 30) ermöglicht.
Für andere radioaktive Altlasten wur-
den in vielen Bundesländern einzelfall- 
spezifische Lösungswege angewendet 
[1].

Der Begriff „Radioaktive Altlast“
Die „radioaktiven Altlasten“ gehören 
nach dem Strahlenschutzgesetz (Strl- 
SchG) als „radioaktiv- 
kontaminierte Gebiete“ 
zu den bestehenden Expo- 
sitionssituationen, die 
auf eine in der Vergan-
genheit abgeschlossene 
menschliche Betätigung 
zurückgeführt werden 
kann. Grundlegend für die Defi- 
nition der „radioaktiven Altlast“ ist 
gemäß § 136 Abs. 1 StrlSchG die Grö- 
ße der Exposition für Einzelper- 
sonen der Bevölkerung, die von  
einer Kontamination auf einzelnen 
oder mehreren Grundstücken ausgeht. 
Als Maßstab gilt ein Referenzwert von 
1 mSv im Kalenderjahr, 
bei dessen Überschrei-
tung ein Grundstück 
mit radioaktiven Konta-
minationen als „radio- 
aktive Altlast“ einzu- 
stufen ist. Bei dem Refe-
renzwert handelt es sich 
um einen festgelegten Wert, der u. a. 
bei bestehenden Expositionssitu-
ationen für die Prüfung der Ange-
messenheit von Maßnahmen dient  
(§ 5 Abs. 29 StrlSchG). Es handelt sich 
um eine Orientierungsgröße für zu  
treffende Entscheidungen und nicht um  
einen zwingend zu unterschreitenden 
Grenzwert.
Nach § 161 Abs. 1 der Strahlenschutz-
verordnung (StrlSchV) kann davon 
ausgegangen werden, dass der Refe-
renzwert von 1 mSv im Kalenderjahr 
für Einzelpersonen der Bevölkerung 
eingehalten wird, wenn für anthro-
pogen überprägte natürliche Radionu- 

	S a n i e r u n g  n i c h t  b e r g b a u l i c h e r ,  r a d i o a k t i v e r  
A l t l a s t e n  n a c h  d e m  n e u e n  S t r a h l e n s c h u t z -
r e c h t  −  I n h a l t  v o n  S a n i e r u n g s p l ä n e n 

Durch das Strahlenschutzgesetz und die Strahlenschutzverordnung wur-
den in Deutschland erstmals umfassend Regelungen für radioaktive 
Altlasten eingeführt. Bisher galten in den ostdeutschen Bundesländern, 
insbesondere in Sachsen und in Thüringen für die Sanierung der Hinterlas-
senschaften des Uranerz-Bergbaus, noch die Regelungen der ehemaligen 
DDR. In vielen westlichen Bundesländern wurden einzelfallspezifische 
Lösungswege angewendet. Grundlegend für die Bewertung radioaktiver 
Altlasten gilt als Maßstab der Referenzwert von 1 mSv im Kalenderjahr, bei 
dessen Überschreitung ein Grundstück mit radioaktiven Kontaminationen 
als radioaktive Altlast einzustufen ist. Der vorliegende Beitrag stellt die 
wesentlichen Punkte zu radioaktiv kontaminierten, nicht bergbaulichen 
Altlasten im neuen Strahlenschutzrecht zusammenfassend vor. 

Bodenschutz-
rechtliche 

Regelungen

Definition: 
„Radioaktive 

Altlast“

Referenzwert 
von 1 mSv im 
Kalenderjahr
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klide der 238U- und 232Th-Zerfallsreihen  
jeweils ein allgemeiner Prüfwert von 
0,2 Bq/g Trockenmasse nicht über-
schritten ist. Für nicht bergbau- 
liche Altlasten gilt nach § 161 Abs. 2 
StrlSchV unter den folgenden Voraus-
setzungen ein abweichender Prüfwert 
von 1 Bq/g Trockenmasse: 
1. die Nutzung oder Kontamination  
	 des Grundwassers,
2. eine dauerhafte Nutzung der Alt- 
	 lastenfläche für Wohnzwecke oder  
	 andere mit einem dauerhaften  
	 Aufenthalt von Menschen verbun- 
	 dene Zwecke und
3.	 der Verzehr von auf der Altlasten- 
	 fläche landwirtschaftlich oder gärt- 
	 nerisch erzeugten Produkten.
Die Überschreitung der genannten 
Prüfwerte bedeutet nach § 138 Abs. 3 
StrlSchV: Es besteht ein „hinreichen- 
der Verdacht“, dass eine radioaktive 
Altlast vorliegen kann.
Nach § 136 Abs. 4 StrlSchG wird 
dem Grundwasser eine besondere  

Bedeutung bei einer 
möglichen Exposition 
durch eine radioak-
tive Altlast beigemes-
sen. Der Expositions- 
pfad „Grundwasser“ ist 
deshalb kritisch, weil 
eine Migration über das 

Grundwasser unbemerkt zu einer 
nicht kontrollierbaren Ausbrei-
tung der einschlägigen Radionuklide 
führen kann. Einmal eingetretene 
Grundwasserkontaminationen kön-
nen über lange Zeiträume irreversibel 
bleiben. Eine Sanierung oder wenig-
stens Eingrenzung ist, anders als bei 
anderen Expositionspfaden, nur mit  
hohem Aufwand möglich. Im Sinne 
des vorsorgenden Grundwasser- 
schutzes ist grundsätzlich zu unter- 
stellen, dass das Grundwasser genutzt 
wird. Auch der Verzehr von land-
wirtschaftlich oder gärtnerisch erzeug- 
ten Produkten wird hervorgehoben. 
So kann beim Konsum von Obst, Kar-
toffeln, Blattgemüse oder getreidehal-
tiger Nahrung bei spezifischen 226Ra-

Aktivitäten von 1 Bq/g die effektive 
Dosis allein für die Betrachtung des 
Expositionspfads „Inges- 
tion“ oberhalb von 1 mSv 
im Kalenderjahr liegen. 
Tabelle 1 zeigt, dass die 
effektiven Dosiswerte 
sehr schnell bis fast 3 mSv 
im Kalenderjahr für Klein- 
kinder (≤ 1 Jahr) erreichen.

Ermittlung der von radio- 
aktiven Altlasten ausgehenden 
Expositionen
Die Exposition soll für Personen der 
Bevölkerung möglichst durch die Ver-
wendung realistischer Expositions- 
pfade und -annahmen ermittelt wer-
den. Damit soll vermieden werden, 
dass aufgrund rein rech- 
nerisch abgeleiteter fikti- 
iver Expositionen Maßnah- 
men ergriffen werden, 
die mit Nachteilen wie 
zum  Beispiel unangemes- 
senen Kosten verbunden 
sind. 
Nach dem § 136 Abs. 3 StrlSchG sind 
planungsrechtlich zulässige Nutzun-
gen der Altlastenflächen einschließ-
lich ihrer Umgebung, die Möglichkeit 
der Ausbreitung in der Umwelt und die 
sich daraus ergebenden Schutzbe- 
dürfnisse zu beachten. In § 160 Abs. 
2 StrlSchV wird weiter untersetzt, 
dass gegenwärtige Expositionen und 
zu erwartende zukünftige Exposi-
tionen ermittelt bzw. abgeschätzt  
werden sollen. Außerdem ist das In-
ventar an vorliegenden Radionukliden

- 
zu bestimmen. Zur praktischen Bestim- 
 
 

zu bestimmen. Zur praktischen Bestim- 
mung der Exposition sollen so weit un- 

tergesetzliche Regelwerke, 
z. B. die Berechnungsgrund- 
lagen zur Ermittlung der 
Strahlenexposition infol- 
ge bergbaubedingter Um- 
welradioaktivität (Berech- 
nungsgrundlagen-Bergbau) 
[2] angewendet werden.

Nach den Ausführungen in der Begrün- 
dung zu § 160 StrlSchV 
sind für die Expositions- 
abschätzungen  Zeiträu- 
me von 200 Jahren als  
ausreichend zu betrach- 
ten. Für diese Zeitspan-
nen würden in der Regel 
mit den zur Verfügung 

stehenden ingenieurtech- 
nischen Verfahren und Me- 
thoden hinreichend zuver- 
lässige Aussagen getroffen 
werden können. Die zu- 
ständigen Behörden sollen 
ggf. aber auch längere 
Zeiträume bis 1.000 Jahre 

annehmen dürfen, wenn die Wahr- 
scheinlichkeit besteht, dass maximale
Expositionen erst nach mehr als 
200 Jahren auftreten (Abb. 1).

Herangehensweise zur Sanierung 
nicht bergbaulicher, radioaktiver 
Altlasten
Für die Bewältigung von radio- 
aktiven Altlastensituationen sieht das 
StrlSchG behördliche Anordnungen 
und Sanierungsplanungen als wesent-
liche Elemente vor. Für nicht berg-

Grundwasser 
von besonderer 

Bedeutung 

Tab. 1: Effektive Ingestionsdosis aus dem Verzehr verschiedener Gemüse und Obst

Fast 3 mSv im 
Kalenderjahr 

für Kleinkinder 

Realistische 
Expositions-

pfade 

Zeiträume von 
200 Jahren 
ausreichend

≤ 1 Jahr > 17 Jahre ≤ 1 Jahr > 17 Jahre

… z. B. Obst, 
Kartoffeln, 
Blattgemüse

0,33 mSv/a 0,17 mSv/a 1,67 mSv/a 0,87 mSv/a

… Nahrung 
mit Getreide

0,25 mSv/a 0,14 mSv/a 1,27 mSv/a 0,67 mSv/a

Summe: 0,58 mSv/a 0,31 mSv/a 2,94 mSv/a 1,54 mSv/a

Konsum 
von ...

a(226Ra) = 0,2 Bq/g a(226Ra) = 1 Bq/g



bauliche Altlasten sind keine Geneh- 
migungsverfahren vorgesehen1). In dem 
2014 vom Fachverband für Strahlen- 

schutz veröffentlichten 
Branchenkatalog werden 
Hinweise gegeben, wel- 
che technischen Prozesse 
radioaktive Kontamina- 
tionen von Boden (und 
ggf. auch oberflächen- 
nahem  Grundwasser) ver- 
ursacht haben können 

und welche radioaktiven Kontamina-
tionen auf Altlastenflächen in diesem 
Zusammenhang zu erwarten sind [3].
Die strahlenschutzrechtlichen Rege-
lungen für radioaktive Altlasten orien- 
tieren sich an den grundsätzlichen  
konzeptionellen Herangehensweisen 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes  
(BBodSchG), das Regelungen für Alt-
lasten infolge chemisch-toxischer 
Stoffe etc. trifft. Das StrlSchG befolgt 
in diesem Sinne die Handlungskette 
„Altlastenverdacht – Altlastenunter-
suchung – Altlastenbewertung – be-
hördliche Anordnung von Maßnahmen 
– Erfolgskontrolle“. Außerdem gibt das 
StrlSchG Bewertungs- und Entschei-
dungsgrundlagen, wie die planungs-
rechtlich zulässige Nutzung des Ge- 
 

1)	� Für bergbauliche Altlasten gibt es explizit 
für die Stilllegung und für die Sanierung der  
Betriebsanlagen und Betriebsstätten des Uran-
erz-Bergbaus im Bereich der Wismut GmbH 
gemäß § 149 StrlSchG eine Genehmigungs-
pflicht.

biets bzw. die Prägung des Gebiets, die 
dem sich daraus ergebenden Schutzbe-
dürfnis Rechnung tragen, vor.

Altlastenverdacht (§ 138 StrlSchG)
und Altlastenuntersuchung  
(§ 139 StrlSchG)
Sobald für ein oder mehrere Grund- 
stücke Anhaltspunkte oder gar ein 
hinreichender Verdacht auf eine  
radioaktive Altlast vorliegen, können 
die zuständigen Behörden von den  
sogenannten „Verantwortlichen“ (u. a. 
Verursacher, Gesamtrechtsnachfolger,  
Eigentümer) zunächst Maßnahmen 
zur Aufklärung des Sachverhalts und  
anschließend weitere Untersuchungen 
zu Art, Höhe und Ausdehnung der 
Kontamination und zur Exposition for-
dern.
Die zuständigen Behörden können  
darüber hinaus, nachdem aus vorlie-
genden Sachverhalten das Vorliegen 
einer radioaktiven Altlast festgestellt 
worden ist, erforderliche 
und verhältnismäßige Auf-
lagen zur weiteren Auf-
klärung und ggf. Maßnah-
men zur Reduzierung der 
Strahlenexposition anord-
nen. Diese Auflagen kön-
nen z. B. Zutrittsverbote, 
Absperrungen und andere Nutzungs-
einschränkungen wie zum Beispiel 
das Verbot der gärtnerischen Nutzung  
bestimmter Flächen oder das Verbot 
einer Wohnbebauung sein. Außerdem 

können die Behörden auch Maßnah-
men zur Überwachung der Exposition 
der Bevölkerung durch Sanierungsar-
beiten sowie im Einzelfall auch Immis-
sions- oder Emissionsüberwachungen 
anordnen.

Sanierungsplanung (§§ 143, 144 
StrlSchG und § 164 StrlSchV)
In der Zielstellung sollen durch  
Sanierungsmaßnahmen die von radio-  
aktiven Altlasten ausgehenden Risiken 
bzw. die erhöhten Strah-
lenexpositionen für Ein-
zelpersonen der Bevölke-
rung reduziert werden. 
Um dieses Ziel zu errei- 
chen, können die zustän- 
digen Behörden anordnen, 
dass die Verantwortlichen 
ähnlich wie nach dem BBodSchG für 
radioaktive Altlasten einen Sanie-
rungsplan vorlegen. Die Sanierungs-
pläne sollen nach § 143 Abs. 1 Strl-
SchG die folgenden Punkte enthalten:
1.	 Darstellung der Ergebnisse der  
	 durchgeführten Untersuchungen  
	 von Art und Ausdehnung der ra- 
	 dioaktiven Altlast und eine Zusam- 
	 menfassung der Expositionsab- 
	 schätzung,
2. Angaben über die bisherige und  
	 künftige Nutzung der zu sanieren- 
	 den Grundstücke und
3.	 Darstellung der vorgesehenen  
	 Sanierungsmaßnahmen, sonstigen  
	 Maßnahmen zur Verhinderung oder  
	 Verminderung der Exposition und  
	 Nachsorgemaßnahmen.

Die zuständigen Behörden 
können nach  § 144 Strl- 
SchG u. a. auch mit Einbe- 
ziehung eines Sachver- 
ständigen selbst Sanie- 
rungspläne erstellen und 
für verbindlich erklären. 
Die aktive Handlung der 

Behörden ist insbesondere dann gefor- 
dert, wenn ein von einem Verant-
wortlichen erstellter Sanierungssplan 
nicht fristgerecht geliefert wird oder 
mit fachlichen Mängeln erstellt wor- 

12
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Abb. 1: Expositionsermittlung für eine radioaktive Altlast vom gegenwärtigen bis zum  
zukünftigen Zustand nach einer durchgeführten Sanierung; Grafik: Klaus Flesch, 2020
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den ist. Ein weiterer Grund kann ent- 
weder die Komplexität einer radioak-
tiven Altlast hinsichtlich ihres Aus-
maßes der radioaktiven Kontamina- 
tionen oder eine größere Anzahl be- 

troffener Verantwortlich- 
er (z. B. mehrere Grund- 
stückseigentümer) sein, 
die ein koordiniertes Vor- 
gehen erfordern. Bei der 
verbindlichen Erklärung  
der  Sanierungspläne han- 
delt es sich um einen Ver- 

waltungsakt, der auch Nebenbestim- 
mungen enthalten kann. 
Die in § 143 Abs. 1 StrlSchG formu-
lierte Verordnungsermächtigung für 
die Erstellung von Vorschriften über 
den Inhalt von Sanierungsplänen wird 
in § 164 StrlSchV umgesetzt. Dort  
werden als Orientierungshilfe einige 
Aufgaben aufgeführt, die nicht zwin-
gend einzuhalten sind, sondern sich 
einzelfallspezifisch im Umfang bzw. 
im Detail an

	 der Flächengröße der radioakti- 
	 ven Altlast,

	 der Art und Ausdehnung der  
	 Kontamination,

	 der Bedeutung und der Empfind- 
	 lichkeit der betroffenen Schutz- 
	 güter und

	 der zur Anwendung kommenden  
	 Maßnahmen
ausrichten sollen.
In den Sanierungsplänen sollen alle 
mit der Sanierung verbundenen Maß-
nahmen textlich und zeichnerisch voll- 
ständig dargestellt werden. 
Die Sanierungspläne sollen neben 
den eigentlichen Maßnahmen der Sa-
nierung auch alle damit zusammen-
hängenden weiteren Sachverhalte wie 
z. B

	 Baustelleneinrichtung, 
	 Aushub/Erdarbeiten, 
	 Transport, 
	 Zwischenlagerung,
	 Vorbehandlung, 
	 Abfallentsorgung und 
	 Wiedereinbau/Renaturierung 

enthalten.

Des Weiteren gehören Zeit- und Kosten- 
pläne sowie auch Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung, zur Überwachung 
und zu Nachsorgemaßnah-
men als Bestandteile in die 
Sanierungspläne. 
Auf der Grundlage der Sa- 
nierungspläne sollen  den 
Behörden aufsichtliche  
Kontrollen ermöglicht wer- 
den. Zur Durchführung 
von Sanierungsmaßnahmen können 
vor allem bei Mischaltlasten mit radio-
aktiven und nicht radioaktiven Konta-
minationen auch Genehmigungs-, An-
zeige- oder Anmeldeerfordernisse aus 
anderen Umweltrechtsgebieten erfor-
derlich sein. Beispielsweise sind dann 
in den Sanierungsplänen auch was-
ser‑ oder immissionsrechtliche Belan-
ge einschließlich der Darlegung von 
Genehmigungs-, Anzeige- und Anmel-
deerfordernissen zu berücksichtigen. 
Hier werden allerdings auch neue An-
forderungen an die zuständigen Be-
hörden gesetzt, die sich nun mit den 
Behörden anderer Rechtsbereiche ab-
stimmen müssen.

Sanierungsziel und Optimierung
Die auszuführenden Sanierungsmaß-
nahmen sind in ihrer Planung so 
auszurichten, dass nach dem Sanie-
rungsende der Referenzwert von 1 mSv 
im Kalenderjahr für Einzelpersonen 
der Bevölkerung dauerhaft unterschrit-
ten bleibt. Dazu ist als wesentlicher 
Kernpunkt nach § 139 Abs. 2 StrlSchG 
zu beachten, dass die geplanten Maß-
nahmen auf „wissenschaftlich begrün-
deten, technisch und wirtschaftlich 
durchführbaren Verfahren beruhen, die 
in der praktischen Anwendung erprobt 
und bewährt sind oder die ihre prakti-
sche Eignung als gesichert erscheinen 
lassen“. Des Weiteren gilt auch, „Art, 
Umfang und Dauer der Maßnahmen 
sind zu optimieren“. Diese Vorgehens-
weise entspricht dem ALARA-Prinzip. 
Dieses impliziert allerdings auch, dass 
trotz der Planung und Durchführung 
von Maßnahmen im Umfeld von ra-

dioaktiven Altlasten der Referenzwert 
nicht dauerhaft unterschritten bleiben 
bzw. dass die Unterschreitung nicht 

mit hinreichender Sicher-
heit gewährleistet werden 
kann. Das bedeutet in der 
Konsequenz – und es ist 
explizit nach dem Strah-
lenschutzrecht eine zuläs-
sige Möglichkeit: Alle mit 
vertretbarem technischen 

und wirtschaftlichem Aufwand durch-
führbaren und vertretbaren Maßnah-
men (unter Berücksichtigung von Kosten 
für einzelne Teilmaßnahmen), die im 
Sanierungsplan dargelegt werden, füh-
ren zu einer bestmöglichen Reduzie-
rung der Strahlenexposition für Einzel-
personen der Bevölkerung. Allerdings 
kann die von der radioaktiven Altlast 
ausgehende Exposition im Ergebnis 
nach einer Sanierungsmaßnahme den-
noch größer als 1 mSv im Kalenderjahr 
verbleiben und als „akzeptabel“ an- 
erkannt werden. 

Nachsorgemaßnahmen
Nach Beendigung von Sanierungsmaß-
nahmen dienen die Maßnahmen zur 
Nachsorge im Wesent-
lichen der Aufrechter-
haltung des erreichten 
Sanierungsziels – dem 
nachhaltigen  Sanierungs- 
erfolg.  Dementsprechend 
sind in den Sanierungs-
plänen Kriterien zu for-
mulieren, anhand derer der Sanie-
rungserfolg nachgewiesen werden 
kann. Dies umfasst z. B. Messpro-
gramme, mit deren Messergebnissen 
als Grundlage die Strahlenexpositio-
nen für Personen der Bevölkerung für 
alle relevanten Expositionspfade (In-
gestion, Inhalation, äußere Exposition) 
ermittelt werden können. Diese Nach-
sorgemaßnahmen sollen nach § 139 
Abs. 2 StrlSchG überprüft und opti-
miert werden. Für die durchzuführen-
den Maßnahmen sind die Verantwort-
lichkeiten zu benennen.

Klaus Flesch, Sebastian Huber  ❏

Verwaltungs-
akt mit Neben-
bestimmungen

Referenzwert 
1 mSv im 

Kalenderjahr

Sanierungs-
erfolg nach-
gewiesen?
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Historie zum Endlager  
„Schacht Konrad“
Das Endlager Konrad wird derzeit für 
die Endlagerung von festen und verfes-
tigten radioaktiven Abfällen mit ver-
nachlässigbarer Wärmeentwicklung 
errichtet. Bei der Schachtanlage Kon-
rad handelt es sich um ein ehemaliges 
Eisenerz-Bergwerk, in dem von 1964 
bis 1976 Eisenerz gewonnen wurde. 
Nachdem die Eisenerz-Gewinnung un-

rentabel geworden war,  
wurde 1976 aufgrund 
der außergewöhnlichen 
Trockenheit des Eisen-
erz-Bergwerkes ein Er-
kundungsprogramm mit 
dem Ziel gestartet, die 
Eignung des Schachts 

Konrad als Endlager für radioaktive 
Abfälle mit vernachlässigbarer Wär-
meentwicklung nachzuweisen. Das 
Genehmigungsverfahren für das End-
lager „Schacht Konrad“ begann im 
Jahr 1982 und führte im Mai 2002 zum 
Planfeststellungsbeschluss zur Errich-
tung des Endlagers Schacht Konrad. 
Seit April 2017 liegt die Betreiberver-

antwortung des Endlagers Konrad bei 
der Bundesgesellschaft für Endlage-
rung. Das Endlager soll im Jahr 2027 
fertiggestellt werden [1]. 

Beschreibung des Grubengebäu-
des Konrad
Die Schachtanlage Konrad verfügt 
über 2 Schächte, die ca. 1,5 km vonein- 
ander entfernt liegen. Über den Schacht 
„Konrad 1“ wird die Zuluft in das Gru-

bengebäude eingeleitet und über den 
Schacht „Konrad 2“ wird die Abluft 
abgeleitet. Eine Richtungsumkehr die-
ser sogenannten „Bewetterung“ bzw. 
Belüftung des Grubengebäudes ist auf-
grund der unterschiedlichen Teufen 
der beiden Schächte aus- 
geschlossen. Das Gruben- 
gebäude erstreckt sich 
über 5 Sohlen, die in ei-
ner Tiefe von 800 m bis 
ca. 1.300 m liegen. Es 
besteht aus den noch be-
stehenden Gebieten des 
Altbergbaus und aus den 
Strecken und Einlagerungskammern, 
die während der Errichtung des End-
lagers Konrad neu aufgefahren (errich-
tet) wurden. 
Aufgrund der Gebirgswärme, der Ab-
wärme der Maschinen und der Ab-
bindewärme des Betons herrschen im 
Grubengebäude relativ hohe Tem-
peraturen. Obwohl die Gebirgswär-
me überall konstant ist, 
nimmt die Wärme der 
Wetter vom einziehen-
den zum ausziehenden 
Schacht aufgrund des 
Übergangs der Gebirgs-
wärme in die Wetter und 
der Abgabe der Maschi-
nen- und Abbindewärme an die Wet-
ter naturgemäß zu. In Teilbereichen 
werden die Grubenwetter gekühlt, um  

	S t r a h l e n s c h u t z  i n  r a d o n h a l t i g e r  
U m g e b u n g  i m  E n d l a g e r  K o n r a d 

Das Endlager Konrad mit seiner Historie und seinen Gegebenheiten wird 
zusammenfassend beschrieben. Näher eingegangen wird auf das Natururan 
im Eisenerz und die in den natürlichen Uran/Radium- und Thorium-Zerfalls-
reihen vorkommenden und damit vorhandenen gasförmigen Radionuklide 
Radon (222Rn) und Thoron (220Rn) und ihre Folgeprodukte. Darüber hinaus 
wird auf den Einfluss der relativ hohen Staubbelastung auf die Messtechnik 
eingegangen. Der Einfluss von Radon und seinen Folgeprodukten führt 
dazu, dass für die Strahlenschutz-Messtechnik im Endlager Konrad, speziell 
bei der Raumluftüberwachung, Emissionsüberwachung und der Kontami-
nationskontrolle an Personen, besondere Maßnahmen erforderlich werden 
können. Diese Maßnahmen, wie z. B. ein täglicher Filterwechsel bei der 
Emissionsüberwachung oder das Einrichten von Schuhputzzonen an den 
Kontrollbereichsübergängen, werden beschrieben. 

Eignung des 
Schachts  
Konrad?

Abb. 1: Endlager Konrad im Bauzustand; oben: Schachtanlage Konrad 2, unten links:  
Zufahrt zur Schachtanlage Konrad 2, unten rechts: Schachtanlage Konrad 1

Endlager im 
Jahr 2027  

fertiggestellt

5 Sohlen in 
einer Tiefe von 
800 m bis ca. 

1.300 m
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die Grenzwerte der Klima-Berg-Ver-
ordnung [2] einzuhalten. Aufgrund der 
untertägigen Arbeiten und der sehr 
trockenen Atmosphäre kommt es im 
Grubengebäude zu relativ starken 
Staubentwicklungen [3]. 

Natürliche Aktivität in den  
Grubenwettern
Das Eisenerz im Endlager Konrad 
enthält natürliche Radionuklide der  
Thorium- und Uran-Zerfallsreihen [3]. 
Aus diesem Grund sind in den Gruben- 
wettern 222Rn (zukünftig nur Radon 

genannt) und 220Rn (zu- 
künftig nur Thoron ge- 
nannt) sowie deren Fol-
geprodukte vorhanden. 
Je nach Örtlichkeit in 
der Grube Konrad weist 
die Radon-Aktivitäts-

konzentration in den Wettern Werte 
von ca. 30 Bq/m³ bis 650 Bq/m³ auf 
[3]. Die Thoron-Aktivitätskonzentra-
tion liegt ungefähr im gleichen Be-
reich, wobei es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen der ört- 
lichen Radon- und Thoron-Aktivitäts-
konzentration gibt. 
Die Tochternuklide des gasförmigen 
Radons und Thorons sind Feststoffe. 
Diese können sich an Staubpartikel 
anheften. 

Die untertägige Staubkonzentration 
liegt zwischen 0,1 und 2,2 mg/m³ bzw. 
im Mittel bei ca. 1,1 mg/m³ [3]. In 
diesem Staub enthalten sind Nuklide 
der natürlichen Uran-Radium- und
Thorium-Zerfallsreihe sowie 40K.
Dies führt zu einer  staub- 
gebundenen Aktivitätskon- 
zentration in der Luft von 
9,6 x 10-5 Bq/m³ für die  
U‑/Ra-Reihe und 2,2 x 10-5 
Bq/m³ für die Thorium-
Reihe.
Dieser Staub bringt be-
kannte Störeinflüsse für die Messtech-
nik und die Messprozesse mit sich. Sie 
können zur Überlagerung der zu ermit- 
telnden Messgröße durch den Beitrag 
der anwesenden natürlichen Radio- 
nuklide oder zu einer mög-
lichen Beeinträchtigung 
der Funktionsfähigkeit der 
Messgeräte aufgrund von 
Beschädigungen an den De- 
tektoren durch Gesteins- 
partikel führen. Aus die- 
sem Grund müssen die 
Messprozesse und die Messtechnik 
vor allem im Rahmen der Raumluft- 
überwachung, der Emissionsüberwa-
chung und der Kontaminationskon-
trolle an Personen an diese Gegeben-
heiten angepasst werden. 

Anforderungen an die Raumluft-
überwachung
Im Rahmen der Raumluftüberwa-
chung muss vorranging darauf geach-
tet werden, dass Radon-Messgeräte be-
schafft werden, welche entweder eine 
Unterscheidung zwischen Radon und 
Thoron ermöglichen oder welche zu-
mindest ein vernachlässigbares Quer-
ansprechvermögen für Thoron besit-
zen. Darüber hinaus müssen diese 
Messgeräte für die Umgebungsbedin-
gungen in Konrad mit den teilweise 
hohen Temperaturen und der Staub-
belastung ausgelegt sein. Wie bereits 
durchgeführte Testmessungen zeigten, 
kann dies zu einem deutlich erhöhten 
Wartungs- und Reinigungsaufwand der 
Messgeräte führen.  

Anforderungen an die Emissions-
überwachung
Die Emissionsüberwachung im End- 
lager Konrad ist aufgeteilt in die 
Emissionsüberwachungen der Luft 

und des Wassers. Bei der 
Emissionsüberwachung 
der Luft werden vor al-
lem die beiden Emitten-
ten Kamin (Fortluft aus 
dem Großteil des übertä-
gigen Kontrollbereichs) 
und Diffusor (Abwetter 

aus dem untertägigen Grubenbereich) 
betrachtet. Bei der Emissionsüberwa-
chung des Wassers werden vor allem 
das Grubenwasser und das Abwasser 
aus dem Kontrollbereich betrachtet. 

Da in den Grubenwässern 
die Nuklide der natür-
lichen Uran-/Radium- 
Zerfallsreihe und der Tho-
rium-Zerfallsreihe min-
destens in der gleichen 
Größenordnung erwartet 
werden wie die aus den 

Abfällen freigesetzten maximal zu er-
wartenden Aktivitätsmengen der glei-
chen Nuklide, wird für diese Nuklide 
von einer Unterscheidung zwischen 
natürlichen und künstlichen Nukli-
den abgesehen. Daher gibt es jeweils 

Abb. 2: Schema des Endlagers Konrad nach Fertigstellung der Errichtung;  
oben: Schachtanlage Konrad 2, unten: Schachtanlage Konrad 1

30 Bq/m³ bis 
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nur Grenzwerte für die Ableitung 
von Radionukliden aus der Thorium- 
Zerfallsreihe und der Uran-Radium-
Zerfallsreihe, repräsentiert durch 
die Radionuklide 228Ra und 226Ra. [3]
Für die Fortluftüberwachung ist zu be- 
achten, dass Filterbeladungen von mehr 
als 4 mg/cm² zu vermeiden sind [4]. 
Andernfalls wäre eine Gesamt-Alpha-
Messung an den Filtern aufgrund der 
Selbstabsorption der aufgefangenen  Ra- 
dionuklide beeinträchtigt. Aus diesem 
Grund sind relativ kurze Filterwechsel- 
zyklen erforderlich. Dies kann je nach 
Durchsatz der Aerosolsammler bedeu-
ten, dass ein täglicher Filterwechsel 
vorgenommen werden muss. Eine an-
dere Herausforderung bei der Fortluft-

überwachung ist, dass 
über die Wetter natür-
liche radioaktive Stoffe 
abgeleitet werden, deren 
Aktivitäten in der Grö-
ßenordnung der Grenz-
werte für die künstli-

chen radioaktiven Stoffe liegen [3], 
was die Einhaltung der erforderlichen 
Nachweisgrenzen erschwert.

Maßnahmen bei der Kontami- 
nationsüberwachung an Personen
Im Planfeststellungsbeschluss Konrad 
(PFB) und in seinen erläuternden und 
ergänzenden Unterlagen [3] ist festge-
legt, dass bei allen Kontaminations- 
messungen sowohl Alpha- als auch  
Beta-Strahlung nachgewiesen wird. Im 
 Endlager Konrad ist kein Kleiderwech- 

sel beim Wechsel vom 
Kontrollbereich in den  
Überwachungsbereich  ge- 
plant. Die Ganzkörper- 
monitoren für die Per- 
sonenkontaminationskon- 
trolle werden demnach 
mit der bergmännischen 

Kleidung (Kombination aus Jacke 
und Hose oder Overall) und Sicher-
heitsschuhen betreten [3].
Es wurde ein Konzept entwick- 
elt, das den Nachweis potenzieller 
Kontamination und die Vermeidung 

von Kontaminationsverschleppung 
durch eine Kombination von Maß- 
nahmen und Messungen erreicht. 
Das Konzept basiert darauf, dass im 
Endlager Konrad nur durch die Pro-
duktkontrolle qualifizierte Abfallge-
binde gehandhabt werden. 
Weiterhin erfolgen Kontrol-
len im Rahmen der Gebin-
deannahme und der Gebin-
deeingangskontrolle sowie 
ein Routinemessprogramm 
zur Überwachung der Ober-
flächenkontamination auf 
Verkehrsflächen und Anlagenteilen. 
Bei Befunden können so geeignete 
Maßnahmen zur Eindämmung und Be-
seitigung einer Kontamination getrof-
fen werden. Auf dieser Basis kann die 
Ausbreitung von Kontamination im 
Kontrollbereich so weit begrenzt wer-
den, dass die Kontaminationsmessun-
gen an Personen und Ausrüstung beim 
Verlassen des Kontrollbereiches hin-
sichtlich künstlicher Radionuklide be-
weissichernden Charakter haben. 
Zur Beweissicherung hinsichtlich der 
Erkennung von etwaiger Beta-Konta-
mination werden wie im PFB festgelegt 
Beta-Kontaminationsmessungen 

	 an den Händen, 
	 den Füßen und 
	 dem gesamten Körper  

durchgeführt. 
Zur beweissichernden Messung etwa- 
iger Alpha-Kontamination werden nur 
die Handdetektoren alpha-
empfindlich ausgestattet. 
Zudem wird im Fußbereich 
vor den Ganzkörpermonito-
ren eine Klebefolie auf den 
Boden aufgebracht, welche 
jeweils nach Schichtende 
mittels einer Alpha/Beta-
Direktmessung auf eine Kontamina-
tion hin überprüft und anschließend 
erneuert wird. Kontaminationskont-
rollen an der unter Tage erforderli-
chen persönlichen Schutzausrüstung 
des Personals (Sauerstoff-Selbstretter, 
Grubengeleuchte und Schutzhelm) 
werden mit Freimessanlagen realisiert. 

Hierbei wird die dafür vorgesehene 
Freimessanlage an allen Seiten mit 
Beta-Detektoren und nur am Boden 
mit Alpha-Beta-Detektoren ausgerüst- 
et, sodass diejenigen Kontaktflächen, 
welche eine mögliche Alpha-Kontami-

nation aufweisen können, 
dahin gehend untersucht 
werden. Dies sind im We- 
sentlichen der Bodenbe- 
reich des Sauerstoffselbst- 
retters und die Oberseite 
des Schutzhelms. Zusätz-
lich zu diesen Maßnahmen 

soll zum Schutz der Fußdetektoren 
vor Staub und größeren Gesteinspar- 
tikeln vor dem Eingang der Kontroll- 
bereichsübergänge kontrollbereichs- 
seitig eine Schuhputzzone eingerich- 
tet werden, in welcher eine grobe me-
chanische Reinigung der Sicherheits-
schuhe durch Bürstenrollen erfolgt.
Neben den geplanten Maßnahmen bei 
der Kontaminationskontrolle an Perso- 
nen ist hinsichtlich der 
Auslegung der hierbei 
eingesetzten Messtech-
nik zu beachten, dass 
die Stäube sich auf al-
len Oberflächen ablagern 
und auch in kleinste 
Ritzen eindringen kön-
nen. Diese Staubablagerungen auf den 
Messgeräten führen aufgrund ihres  
Radionuklidgehalts zu ungewollten 
Messeffekten oder aufgrund ihrer me-

chanischen Einwirkung 
zum Defekt der Gerä-
te. Die Geräte sind da-
her so auszuführen, dass 
der Staub nicht in das 
Geräteinnere eindringen 
kann. Eine entsprechen-
de IP-Schutzklasse ist Vo-

raussetzung für die zu beschaffenden 
Messgeräte. 
Untersuchung der Beeinträchti-
gungen der Messungen
Zur Untersuchung der geschilderten 
Beeinträchtigungen der Messungen 
wurde ein Hand-Fuß-Kleidermonitor 
(HFK) für die untertägige Erprobung 

Kurze Filter-
wechselzyklen

Nachweis von 
Alpha- und 

Beta-Strahlung

Kontaminati-
onsmessungen 
an Personen

Schutz- 
ausrüstung  

des Personals

IP-Schutz-
klasse für die 
Messgeräte



beschafft. Im Rahmen der untertägi-
gen Versuche wurden Messungen bei 
einer Mittelungsfläche des Detektors 
von 100 cm² und einer Messzeit von 

10 Sekunden bei unter- 
schiedlichen Radon-Kon- 
zentrationen durchge-
führt. Die Ergebnisse zei- 
gen, dass bei der Beta- 
Oberflächenkontamina- 
tion (90Sr) der Nachweis 

der Einhaltung der betrieblichen Richt-
werte bei allen Radon-Konzentrationen 
erbracht werden konnte. Bei der Alpha-
Oberflächenkontamination (241Am) 
konnte der Nachweis der Einhaltung 
der betrieblichen Richtwerte nicht er- 
bracht werden. Hier sind Maßnah-
men zur Reduzierung der Untergrund-
schwankungen oder zu deren Kom-
pensation erforderlich. Dies wird bei 
der Auswahl der Messgeräte berück-
sichtigt.
In der Voruntersuchung zeigte sich, 
dass sich eine Reinigung der Detek-
toren – vor allem im Fußbereich – 
schwierig gestaltet. Eine mechanische 
 Reinigung ist nicht möglich, da dies 
zu Defekten in den Detektorfolien 
führt. Auch eine Reinigung mit an-
deren Methoden, wie Druckluft oder  
einem Handstaubsauger, führte zu Be-
schädigungen der Detektorfolien.

Fazit
Die Schachtanlage Konrad wird zum 
Endlager für feste oder verfestigte  
radioaktive Abfälle mit vernach- 
lässigbarer Wärmeentwicklung umge-
rüstet. Die im ehemaligen Eisenerz-
Bergwerk unter Tage vorherrschenden 
Umgebungsbedingungen, wie hohe 
Temperaturen, hohe Staubkonzentra- 
tionen und die Anwesenheit der  
Radionuklide Radon und Thoron so-
wie deren Zerfallsprodukte, ergeben 
besondere Bedingungen für die Durch-
führung der Messungen des Strahlen-
schutzes. Die Messmethodiken und 
Messgeräte sind vor allem bei der 

	 Fortluftüberwachung,  
	 der Emissionsüberwachung und  
	 der Kontaminationsüberwachung  

	 an Personen  
an diese Bedingungen anzupassen. 
Dazu zählt neben häufigeren Filter-
wechseln und Gerätewartungen die 
Auswahl von Messgeräten, die die not-
wendigen Nachweisgrenzen unter den 
gegebenen Umgebungsbedingungen 
einhalten können. Hierzu wurden be-
reits umfangreiche Erprobungen und 
Planungen vorgenommen.

Sabine Prignitz, Michael Haas  ❏
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Abb. 3: Hand-Fuß-Kleidermonitor beim 
Untersuchungsprogramm unter Tage

Anzeige  

Abb. 4: Kontaminationsmessung eines 
durch die Grubenwetter bestaubten Filters

Messzeit von 
10 Sekunden

Sehr wichtiger Hinweis  
für die FS-Mitglieder aus  

der Schweiz

Der Schatzmeister teilt mit:
Aufgrund der massiv gestiegenen Gebüh-
ren wurde das Schweizer Konto bei der 
UBS Switzerland AG zum 31.12.2020  
gekündigt. 
Bitte verwenden Sie nur noch das deut-
sche Konto bei der Sparkasse Düren. Der 
Fachverband ist derzeit dabei, ein neues 
Schweizer Konto zu suchen. 
Freundliche Grüße
				    Sven Nagels 
	           E-Mail: schatzmeister@fs-ev.org

Strahlenschutzkurse
Uni Tübingen

Fachkunde‐ und Inhouse‐
kurse im Strahlenschutz
‐ zum Fachkundeerwerb und zur 

Fachkundeaktualisierung in 
Tübingen

‐ Fachkundeaktualisierung durch 
Inhousekurse

Besuchen Sie uns auf unserer 
Homepage und finden Sie den 

passenden Kurs!
www.strahlenschutzkurse‐UT.de

Kursleiter: Dr. Thomas Haug
haug@wit‐strahlenschutz.de
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Die Unterrichtung der Bevölke-
rung durch Bund und Länder ist 
eine gesetzliche Pflicht
Aus den Regelungen des Strahlen-
schutzgesetzes [1] zum Schutz vor 
Radon ergeben sich nicht nur neue 
Pflichten für Behörden, Arbeitge-
ber und die Bauwirtschaft, sondern 
auch die Anforderung an das Bundes- 
ministerium für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU) und 
die zuständigen Behörden der Länder, 

die Bevölkerung „in ge-
eigneter Weise über die 
Exposition durch Radon 
in Aufenthaltsräumen 
und die damit verbunde-
nen Gesundheitsrisiken, 
über die Wichtigkeit 
von Radon-Messungen 

und über die technischen Möglichkei-
ten, die zur Verringerung vorhandener 
222Rn-Aktivitätskonzentrationen ver-
fügbar sind, (zu) unterrichten“ (§ 125 
Abs. 1 StrlSchG). 
Die Autoren dieses Beitrags erhielten 
den Auftrag, mit Beginn des Jahres 
2019 eine Informationskampagne zum 
Schutz vor Radon für das Ministeri-

um für Umwelt, Klima und Energie- 
wirtschaft Baden-Württemberg (UM) 
zu konzipieren und durchzuführen. 
Über die Herangehensweise und die 
bei der Umsetzung der Kampagne bis-
her gesammelten Erfahrungen soll in  
diesem Beitrag aus Sicht der 
Autoren (d. h., des Auftrag-
nehmers des UM) berich-
tet werden. In Recherchen 
der Autoren zum Stand der 
bisherigen Öffentlichkeits-
arbeit zum Thema „Radon 
in Deutschland“ (insbeson-
dere auch im Zusammenhang der für 
Ende 2020 vorgesehenen Ausweisung 
der Radon-Vorsorgegebiete) tritt mit 
den Freistaaten Sachsen und Bayern 
(in gewissem Umfang auch Hessen) 
und nunmehr mit der im vorliegen-
den Beitrag beschriebenen Kampagne 
auch Baden-Württemberg eine Gruppe 
von Bundesländern hervor, in denen 
umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 
geleistet wurde und wird. In den  
anderen Bundesländern wird die  
Öffentlichkeit derzeit noch in deut-
lich bescheidenerem Umfang ange-
sprochen. 

Die aus der Kampagne des Landes Ba-
den-Württemberg durch die Autoren 
gewonnenen Erfahrungen können des-
halb in Ergänzung zu den Erfahrungen 
aus Bayern und Sachsen für die zu-
künftige Information der Öffentlich-
keit zum Thema Radon in anderen 
Bundesländern wertvoll sein. 

Die Zielgruppen und Kernbot-
schaften der Kampagne
Die Kampagne des Landes Baden-
Württemberg war, wie in der Kam- 
pagnenarbeit üblich [2], gegliedert in 
die Arbeitsschritte:  
1.	 Erstellung einer Kampagnen-Kon- 
	 zeption
2.	 Entwicklung von Strategien zur Ver- 
	 mittlung von Kernbotschaften
3.	 Erstellung von Kampagnenmate- 
	 rialien (z. B. Flyer, Präsentationen,  
	 Plakate)
4.	 Durchführung von Informationsver- 
	 anstaltungen
Der Radon-Maßnahmenplan des BMU 
[3] geht in den Maßnahmen 1.1 „Ziel-
gruppen, Multiplikatoren, Kommu-
nikation“ und 1.4 „Landesspezifische 
Strategien der Öffentlichkeitsarbeit“ 

dezidiert auf die Unter-
richtung der Öffentlich-
keit ein. Diese Aspekte 
wurden in der Kampagne 
berücksichtigt, wie in 
den nachfolgenden Ab-
schnitten näher aus-
geführt wird.

Die 3 ersten Zielgruppen
Die Festlegung der 3 ersten Zielgrup-
pen ergibt sich unmittelbar aus den 
neuen gesetzlichen Verpflichtungen 
des StrlSchG. Es sind 
1.	 Behörden und Institutionen des  
	 Landes und der Kommunen,
2.	 die allgemeine Bevölkerung,
3.	 Verbände und Interessenvertre- 
	 tungen für Mieter, Vermieter, Besit- 
	 zende von Eigenheimen und die Bau- 
	 wirtschaft sowie
4.	 Verbände und Interessenvertretun- 
	 gen von Arbeitgeberinnen und Arbeit- 
	 gebern und der Wirtschaft.

	D i e  I n f o r m a t i o n s k a m p a g n e  „ V o n  G r u n d 
a u f  s i c h e r “  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g 

Die neuen Anforderungen des Strahlenschutzgesetzes von 2018 zum Schutz 
vor Radon bedingen auch die Pflicht der Bundesländer, die Bevölkerung in 
geeigneter Weise zu diesem Thema zu unterrichten. Die Maßnahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit unterscheiden sich zwischen den Bundesländern 
erheblich. 
Baden-Württemberg hat 2019 bis 2020 in Zusammenarbeit mit den Autoren 
eine umfangreiche, zielgruppenspezifische Kampagne mit dem Slogan „Von 
Grund auf sicher“ umgesetzt. Die allgemeine Bevölkerung, Arbeitgeber, 
Bauwirtschaft und Behörden werden mit einem breiten Spektrum von ziel-
gruppenspezifischen Informationsangeboten angesprochen und erfolgreich 
für die neuen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Schutz vor Radon 
und der Ausweisung von Radon-Vorsorgegebieten sensibilisiert.

Radon- 
Messungen 

wichtig

Umfangreiche 
Öffentlich-
keitsarbeit



Diese Einteilung entspricht im Wesent- 
lichen den Zielgruppen in Hessen [4]. 
Eine größere Zahl von Zielgruppen, 
wie sie z. B. in Bayern vorgeschla-

gen sind [5], mit etwa 
100 halten die Autoren 
aus Sicht der prak-
tischen Umsetzung für 
nicht beherrschbar. Für 
jede Zielgruppe wurden 
durch das UM spezi- 
fische Kernbotschaften 
vorgegeben, die über die 

Informationsmaterialien und Veran-
staltungen zu vermitteln waren.
Die Kampagne sollte in jedem Fall die 
mit Radioaktivität häufig verbundenen 
Angst- und Abwehrreaktionen, wie sie 
für Radioaktivität typisch sind, ver-
meiden, weshalb entsprechend asso- 
ziierte grafische Elemente wie das 
Strahlenzeichen von vornherein aus-
geschlossen waren. 
Neben der Sachinformation ist nach 
[6] vor allem der Aufbau von Ver-
trauen wichtig, um die Botschaften 
im Sinne der Kampagnenziele zu ver-
mitteln. Vertrauensfördernd wirken 
insbesondere Hinweise auf Lösungs- 

möglichkeiten, unter- 
stützt durch einfach 
zu erfassende Ablauf- 
schemata („Was tun, 
wenn ...“). Solange die 
Lösungsvorschläge als 
plausibel und umsetz- 
bar empfunden werden, 

fühlt sich der Leser, Hörer bzw.  
Betrachter nicht mehr alleingelassen, 
sondern zu einem im Sinne der  
Kampagne erwünschten Verhalten 
(v. a. Durchführung von Messungen) 
ermutigt. Diesem Grundsatz wurde in 
der Kampagne Rechnung getragen.

Radon wird von der Öffentlichkeit  
nur am Rande wahrgenommen
Die Analyse der öffentlichen Wahrneh-
mung zeigt, dass Radon in der deut-
schen Bevölkerung kaum als Gesund-
heitsrisiko wahrgenommen wird. Der 
Informationsstand der allgemeinen 
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Bevölkerung beim Thema „Radon“ 
wurde vom BfS mit den in Tabelle 1 
dargestellten Ergebnissen untersucht 
[7]. Zum Vergleich sind in dieser  
Tabelle auch die öffentlichen Wahr-
nehmungen der Kernkraft und des 
Rauchens dargestellt [8, 9]. Auf dieser 
Grundlage kann die Schlussfolgerung 
gezogen werden, dass eine Kampagne 
zum Schutz vor Radon auf einer Ein-
ordnung des mit Radon verbundenen 
Gesundheitsrisikos und einem Ver- 
gleich mit Risiken aufbauen sollte, 
die einer breiteren Öffentlichkeit be-
kannt sind.

Konzeption und Gestaltung der 
Kampagnenmaterialien
Die Autoren entwickelten meh-
rere Vorschläge für einen griffigen 
Slogan der Kampagne, aus denen 

das UM „Von Grund auf 
sicher“ auswählte. Der 
Slogan enthält die Asso- 
ziation mit dem Bau-
grund als wesentlicher 
Quelle für Radon in In-
nenräumen und das Ver-

sprechen von Sicherheit bei der Um-
setzung geeigneter Maßnahmen. 
Um die Zielgruppen spezifisch anzu-
sprechen, wurde der Slogan auf den ver- 
schiedenen Informationsmaterialien 
durch die folgenden Erweiterungen er-
gänzt:

	 Behörden: „Von Grund auf sicher  
	 – radonsicher in die Zukunft.“ 

	 Bevölkerung: „Von Grund auf sicher   
	 – radonsicher leben.“  

	 Arbeitgeber: „Von Grund auf sicher 
 	 – radonsicher arbeiten.“ 

	 Immobilienwirtschaft, Bau:  
	 „Von Grund auf sicher – 
	  radonsicher bauen.“
Die im Zusammenhang mit dem 
Schutz vor Radon in Deutschland und 
international regelmäßig verwendeten 
inhaltlichen Motive wurden auch für 
die didaktische Gestaltung der Kam-
pagnenmaterialien in Baden-Württem- 
berg verwendet und in stilisierter Form 
grafisch umgesetzt:

	 Natürliches Vorkommen von Radon  
	 und Eindringen aus dem Boden in  
	 Gebäude 

	 Radon als Gesundheitsrisiko –  
	 Gesundheitsfürsorge der Landes- 
	 regierung

	 Ermittlung und Aussagekraft von  
	 Radon-Vorsorgegebieten 

	 Neue gesetzliche Pflichten, insbe- 
	 sondere in Radon-Vorsorgegebieten

	 Quellen für weiterführende Informa- 
	 tionen 
Für eine einfache und schnelle Orien- 
tierung des Betrachters wurden in der 
grafischen Gestaltung jeweils einheit- 
liche Farbgestaltungen für die Sachin- 
formationen gewählt, wie in den nach- 
folgenden Abbildungen zu erkennen 
ist: 

	 Radon: orange
	 Boden/Gestein: grün 
	 Bauliche und organisatorische  

	 Schutzmaßnahmen: blau
	 Maßnahmen zur energetischen  

	 Sanierung: schwarz 
Farbgebung, Schriftarten und sonstige 
Gestaltungselemente müssen selbst-
verständlich auch den CI/CD-Vorga-
ben des Auftraggebers entsprechen. 
Beispiele sind in Abbildung 1 gezeigt. 
Abbildung 2 zeigt einfache Handlungs-
anweisungen für die verschiedenen 
Zielgruppen.
Die grafischen Elemente wurden kon-
sistent in den Kampagnenmaterialien 
(Flyern, Plakaten, Präsentationen, Bro-
schüre, Roll-up-Display) sowie auf den 
Websites des UM und der 2019 ein-
gerichteten Radon-Beratungsstelle bei 
der Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg (LUBW) eingesetzt. Auf 

diese Weise werden eine hohe visuelle 
Kampagnenidentität und Wiederer-
kennung erreicht, was dem Anspruch 
an eine inhaltlich konsistente, wider-
spruchsfreie Kommuni-
kation auch in der grafi- 
schen Darstellung Aus-
druck verleiht.
Die Flyer und Präsen-
tationen für jede Ziel-
gruppe sowie die über- 
arbeitete Broschüre kön- 
nen kostenfrei über die Website der 
LUBW (www.radon-lubw.de) herunter- 
geladen oder in gedruckter Form bestellt 
werden.
Neben der reinen Sachinformation 
ist nach [10] bei den Zielgruppen vor  
allem Vertrauen wichtig, um ein  
gewünschtes Verhalten zu erzie-
len. Vertrauensfördernd wirken nach  
allen erhaltenen Rückmeldungen und 
eigenen Erfahrungen des Auftrag- 
nehmers auch Hinweise 
auf Lösungsmöglichkeiten, 
unterstützt durch einfach 
zu erfassende Ablaufsche-
mata („Was tun, wenn ...“). 
Diese Anforderung wur-
de in den verschiedenen 
Broschüren zum Thema „Schutz vor  
Radon“ in Sachsen [11], Bayern [12] 
und Hessen [13] sowie im Radon-
Handbuch des BfS [14] anhand von 
praktischen Beispielen, z. B. zum bau-
lichen Radon-Schutz, umgesetzt. In 
Baden-Württemberg wurde 2019 eine 
bestehende Radon-Broschüre so über-
arbeitet, dass sie sich grafisch-gestal-
terisch in das Gesamtkonzept der Öf-
fentlichkeitskampagne einfügt [15].

20

S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S  1 / 2 0 2 1

„Von Grund 
auf sicher“

Radon in Gebäuden 
stellt ein Risiko dar

Kernkraft stellt ein  
Risiko dar

Rauchen stellt ein  
Risiko dar

Zustimmung 38 % 52 % 66 %

Radon in Gebäuden 
macht mir Sorgen

Kernkraft macht 
mir Sorgen

Rauchen macht 
mir Sorgen

Zustimmung 11 % 52 % 51 %

Tab. 1: Wahrnehmung des Themas „Radon“ in der allgemeinen Bevölkerung im  
Vergleich mit anderen Risikoquellen

Widerspruchs-
freie Kommu-

nikation

Vertrauen ist 
wichtig
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Die intensive Bewerbung  
öffentlicher Veranstaltungen ist 
unerlässlich für eine befriedigende  
Besucherzahl
Im Rahmen der Kampagne wurden 
zwischen September und November 

2019 in verschiedenen 
Städten und Gemeinden 
Baden Württembergs 6  
öffentliche Informations- 
veranstaltungen durchge- 
führt (Stuttgart, Lörrach, 
Offenburg, Singen, Tutt-

lingen, Karlsruhe). Die Veranstaltun-
gen gliederten sich jeweils in eine kur-

ze Begrüßung der Teilnehmer durch 
die gastgebende Kommune, einen ca. 
40-minütigen Fachvortrag durch einen 
Vertreter des Auftraggebers und eine 
ca. einstündige Diskussions- und Fra-
gerunde zwischen Vortragendem und 
Teilnehmern unter Mitwirkung des 
Auftragnehmers als Moderator.
Der Erfolg der Kampagne ist wesent- 
lich an die Bereitschaft von Gemein-
den geknüpft, einen Teil der Bewer- 
bung im öffentlichen Raum zu er-
möglichen sowie geeignete Veranstal-
tungsräume zur Verfügung zu stellen. 
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass  

Werbung in den lokalen Printmedien 
einen starken Einfluss auf die Besu-
cherzahlen hat.
Die Auftaktveranstaltung im Großen 
Ratssaal des Rathauses Stuttgart am 
9.9.2019 hatte mit über 200 Teilneh-
mern die stärkste Resonanz, was auf 
die intensive Indoor- und Outdoor-Pla-
katierung sowie großformatige Pres-
seanzeigen zurückzuführen ist. Die 
Besucherzahlen in den anderen 5 Kom-
munen waren zum Teil deutlich nied-
riger, was neben der im Vergleich zu 
Stuttgart geringeren Einwohnerzahl 
bzw. einem kleineren Einzugsgebiet 

Abb. 1: Grafische Gestaltung mit einheitlicher Farbgebung der inhaltlichen Elemente; links: Ausschnitt aus den Materialien für die 
Bauwirtschaft; rechts: Ausschnitt aus den Materialien für Arbeitgeber; Grafiken: IAF Radioökologie GmbH/Ilke Schulz

Erfolg der 
Kampagne?
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Abb. 2: Einfache Ablaufschemata zur Handlungsanleitung; links: aus den Materialien für Arbeitgeber; rechts: aus den Materialien für 
die allgemeine Bevölkerung; Grafiken: IAF Radioökologie GmbH/Ilke Schulz

durch Unterschiede in der Bewerbung 
und in der Wahrnehmung möglicher 
oder erwarteter regionaler Betroffen-
heit begründet war.

Die Auswahl geeigneter  
Multiplikatoren ist entscheidend 
für den zielgruppenspezifischen  
Erfolg der Kampagne
Die Einbeziehung von geeigneten  
Multiplikatoren ist entscheidend für 
die erfolgreiche Ansprache von Ziel-
gruppen. Multiplikatoren sind insbe-

sondere dann von Bedeutung, wenn 
die Zielgruppen keinen direkten Bezug 
zu den zu vermittelnden Themen ha- 
ben oder, wie beim Thema „Schutz vor  
Radon“ zu erwarten war, teilweise eine 
spontane Abwehrhaltung gegenüber 
zusätzlichen gesetzlichen Anforderun- 
gen einnehmen. In diesen Fällen 
können sich Organisationen als geeig- 
nete Multiplikatoren erweisen, welche 
einen direkten und von der jeweiligen 
Zielgruppe akzeptierten Einfluss  
nehmen können. In der Kampagne 

„Von Grund auf sicher“ wurden unter  
anderem die folgenden Multiplikato-
ren eingebunden:

 	Bau-, Umwelt- und Gesundheits- 
	 ämter der Städte und Gemeinden 

	 Berufsgenossenschaften und Unfall- 
	 kassen, deren gesetzliche Aufgaben 
 	 die Aus- und Fortbildung zur Ver- 
	 hütung von arbeitsbedingten Gesund- 
	 heitsgefahren und damit den Schutz 
 	 vor Radon an Arbeitsplätzen umfassen

	 Industrie- und Handelskammern,  
	 als Teil ihrer Aufgaben als Dienst- 
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	 leister und Berater der Wirtschaft,  
	 Seminare und Schulungen zu unter-  
	 nehmensrelevanten Themen anzu- 
	 bieten

	 Städte- und Gemeinde- bzw. Land- 
	 kreistage zur Ansprache der öffent-
	 lichen Verwaltung auf kommunaler  
	 und Landkreisebene  

	 Arbeitgeber: „Von Grund auf sicher 
 	 – radonsicher arbeiten.“ 

	 Volkshochschulen.
Mithilfe dieser Multiplikatoren konn-
ten 2019 je 2 Veranstaltungen mit der 
Unfallkasse Baden-Württemberg für 

Arbeitgeber in Stuttgart 
und Karlsruhe sowie mit 
den Industrie- und Han-
delskammern Freiburg 
und Ulm für Vertreter 
der Bau- und Immobi-
lienwirtschaft durchge-
führt werden. Für 2020 

sind insgesamt 6 Veranstaltungen für 
Vertreter kommunaler Verwaltungen 
geplant gewesen.

Die Evaluation ist Bestandteil 
der Kampagne
Für die Einschätzung des Erfolges bei 
der Vermittlung der Kernbotschaften 
wurden zielgruppenspezifische Frage- 
bögen mit jeweils 5 knappen Fragen 
entworfen und die Teilnehmer/-innen 
jeder Veranstaltung um Bewertung und 
Rückgabe der Bögen am Ausgang gebe-
ten. Mit der Auswertung der Fragebö-
gen unmittelbar nach jeder Veranstal-
tung konnte die Darstellung einzelner 
Inhalte bei entsprechenden Erkennt-
nissen zeitnah nachjustiert werden.

Fazit
Die Konzeption und Durchführung 
der Kampagne des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg „Von Grund 
auf sicher“ zum Schutz vor Radon  
erfolgte mittels einer zielgruppen- 
spezifischen Gestaltung von Informa-
tionsmaterialien und Veranstaltungen. 
Die Kampagnenmaterialien umfassten 
Webseiten, Flyer, Präsentationen, Pla-
kate sowie als Blickfang ein Roll-up- 

Display. Eine bereits bestehende Ra-
don-Broschüre wurde aktualisiert. 2019 
wurden insgesamt 10 Veranstaltungen 
für verschiedene Zielgruppen durchge-
führt. Für 2020 waren weitere 6 Veran-
staltungen geplant. 
Neben einem ausreichend großen und 
dicht besiedelten Einzugsgebiet und 
einer hohen wahrgenommenen regio- 
nalen Betroffenheit durch das Thema 
Radon ist die intensive Bewerbung der 
Veranstaltungen für die allgemeine Be- 
völkerung unerlässlich für eine befrie- 
digende Besucherzahl. Die Einbindung 
von geeigneten und motivierten Multi- 
plikatoren wie beispielsweise den IHKs 
und Berufsgenossenschaften/Unfall-
kassen trug entscheidend zum Erfolg 
der Kampagne bei den Zielgruppen „Ar- 
beitgeber” und „Bauwirtschaft” bei. 
Nach Recherchen der Autoren hat-
ten zum Zeitpunkt der Manuskripter- 
stellung neben Baden-Württemberg 
nur die Freistaaten Sachsen und Bayern 
Kampagnen mit im Vergleich zu an-
deren Bundesländern umfangreichen  
Informationsangeboten umgesetzt. Es 
ist deshalb zu erwarten, dass die hier 
zusammengefassten Erfahrungen für 
weitere Bundesländer von Interesse 
sind.

Danksagung
Die Autoren danken dem Ministerium 
für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft des Landes Baden-Württemberg 
als Auftraggeber der Kampagne für 
die sehr gute Zusammenarbeit bei der 
Konzeption und der Durchführung der 
Kampagne.

Sabine Prignitz, Michael Haas  ❏

Abb. 3: Links: Plakat der Radon-Beratungsstelle der LUBW; rechts: Roll-up-Display der 
Kampagne; Grafiken: IAF Radioökologie GmbH/Ilke Schulz

Geeignete 
Multipli- 
katoren!

Radonsicher 
leben

Von Grund auf 
sicher

SSP 1/2021

Beilagen 
in diesem Heft

•	Aachen Institute for  
	 Nuclear Training GmbH (AiNT)

•	GWT/TUD GmbH

•	Umweltinstitut Offenbach

Wir bitten um Beachtung!
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Rechtlicher Rahmen
Die Richtlinie 2013/59/Euratom [1] des 
Rates vom 5. Dezember 2013 enthält 
gegenüber der Richtlinie 96/29/Eura-
tom vom 13. Mai 1996 unter anderem 
erweiterte Regelungen zu Radon an 
Arbeitsplätzen. Mit dem Inkrafttreten 
der Richtlinie entstand die Notwendig-
keit, mit deren Umsetzung im nationa-
len Recht entsprechende Regelungen 

zu verankern, die neben 
den bereits 2001 in die 
Strahlenschutzverord-
nung aufgenommenen 
Arbeitsbereichen auch 
allgemeine Arbeitsplätze 
unter bestimmten Rand-
bedingungen betreffen 

werden. Die Berufsgenossenschaft 
Energie Textil Elektro Medienerzeug-
nisse (BG ETEM) verfügt bereits über 
langjährige Erfahrungen mit Arbeits-
plätzen, die strahlenschutzrechtlichen 
Regelungen unterliegen. Die verant-
wortlichen Mitarbeiter waren daher 
gern bereit, ein entsprechendes Mess-
programm zu unterstützen. 

Messprogramm
Aus früheren Untersuchungen zu Ra-
don in Innenräumen ist bekannt, dass 
sich die Wahrscheinlichkeitsvertei-
lungen der Radon-Konzentration in 
den alten und neuen Bundesländern 
unterscheiden. Als Ursache dafür sind  
Unterschiede in der Bausubstanz der 
Gebäude anzusehen. In Abstimmung 

mit der BG ETEM wurden 2 Präven- 
tionszentren (Abb. 1) mit unterschied-
licher potenzieller Betroffenheit und  
einer hohen Variationsbreite des Ra- 
don-Potenzials ausgewählt (Nürnberg 
und Dresden).
Dabei handelt es sich um adminis-
trative Gebiete der Berufsgenossen-
schaft, die z. T. Gebiete mit erhöhtem 
Radon-Potenzial umfassen. Insgesamt 
waren Messungen in ca. 200 Betrieben 
vorgesehen. Da es sich um ein Pilot- 
projekt handelte, wurde von der sonst  
üblichen Vorgehensweise abgewichen. 
So wurden die Exposimeter nicht direkt 
vom BfS an die Teilnehmer, sondern 
in mehreren Chargen an die beiden  
Präventionszentren versandt. Die 
Detektoren sollten durch die Außen-
dienstmitarbeiter der Berufsgenossen-
schaften im Rahmen ihrer jährlichen 
Begutachtung der Betrie-
be verteilt werden. Eine 
weitere Spezifizierung der 
mitwirkenden Betriebe 
wurde nicht vorgenom- 
men, um eine breite  
Palette von Betrieben ab-
zubilden. Die Unternehmen hatten die 
Möglichkeit, pro Niederlassung bis zu 5 
Exposimeter in ausgewählten Räumen 
zu platzieren. Die Daten der Gebäude 
und Messräume wurden mit einem an 
das Messprogramm angepassten Fra-

	P i l o t u n t e r s u c h u n g  z u  R a d o n - K o n z e n t r a t i o n e n  
a n  A r b e i t s p l ä t z e n  i n  Z u s a m m e n a r b e i t 
m i t  d e r  B e r u f s g e n o s s e n s c h a f t  „ E n e r g i e 
T e x t i l  E l e k t r o  M e d i e n e r z e u g n i s s e “ 

In Vorbereitung des neuen Strahlenschutzgesetzes wurden im Rahmen eines 
Pilotprojektes die Radon-Konzentrationen in einer zufälligen Auswahl von 
Räumen mit Arbeitsplätzen untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, 
dass an einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl von Arbeitsplätzen mit 
einer Überschreitung des Referenzwertes von 300 Bq/m³ zu rechnen ist. 
Die überwiegende Mehrzahl der Überschreitungen wurde bei Arbeitsplätzen 
im Keller und Erdgeschoss in der Regel an Standorten in Gebieten mit hohem 
Radon-Potenzial festgestellt. Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass die 
Regelungen des Strahlenschutzgesetzes zu Mess- und Sanierungspflichten 
geeignet sind, die Mehrzahl der betroffenen Arbeitsplätze zu identifizieren 
und nicht dauerhaft tolerable Radon-Konzentrationen zu beseitigen.

Erweiterte 
Regelungen  
zu Radon

Abb. 1: Präventionszentren in Nürnberg und Dresden

Breite Palette 
von Betrieben
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gebogen erfasst. Für die Messungen 
wurden Exposimeter des BfS (FG SW 
1.3, jetzt: UR 1) auf der Basis von  
Makrofol© in einer Diffusionskammer 

von 100 cm³ eingesetzt 
[2]. Es wurden 412 Ex-
posimeter in mehreren 
Chargen an das Präven-
tionszentrum Nürnberg 
und 400 Exposimeter in 
mehreren Chargen an 
das Präventionszentrum 

Dresden versandt. Die Verteilung an 
die Unternehmen erfolgte durch die 
Aufsichtspersonen der BG ETEM im 
Rahmen ihrer normalen Tätigkeit. Die 
Teilnahme am Messprogramm war für 
die Firmen freiwillig. Mit der Aus-
wahl einzelner Präventionsgebiete, der  
freiwilligen Teilnahme und der will- 
kürlichen Auswahl der untersuchten  
Arbeitsplätze durch die Teilnehmer 
kann die Stichprobe per se nicht als 
repräsentativ angesehen werden. Das 
Spektrum der teilnehmenden Unter-
nehmen umfasste im Bereich „Energie“ 
Ver- und Entsorger von Wasser und 
Energie. Bei Letzteren dominierten  
Arbeitsplätze aus dem Vertrieb. Im  
Bereich „Textil“ hatten sich Hersteller, 
Verarbeiter sowie Firmen aus der Textil- 
veredlung und -pflege beteiligt. Das 
Spektrum im Bereich „Elektro“ reichte 
vom Handwerk über mittelständische 
Betriebe des Anlagenbaus, der Ge-
räteherstellung und Leuchtmittelher- 

stellung und Zuliefe-
rern bis hin zu Konzern- 
niederlassungen. Bei den 
Betrieben aus dem Be-
reich „Medienerzeugnis-
se“ waren Druckereien, 
Hersteller von Verpa- 

ckungen, Betriebe aus der Papierver- 
arbeitung und der Entwicklung und 
Hersteller von Designs vertreten.
Als Messdauer waren 12 Monate ge-
plant, da die vorgesehenen Regelun-
gen im neuen Strahlenschutzgesetz 
sich auf den Jahresmittelwert beziehen 
sollten. Diese vorgesehene Messdauer 
wurde in einigen Fällen deutlich über- 

bzw. unterschritten. Infolgedessen 
zogen sich die Ausbringung und die 
Rücksendung der Messeinrichtungen 
über einen längeren Zeit-
raum hin als geplant. Der 
Rücklauf der Messeinrich-
tungen war auch nach Er-
innerung der Teilnehmer 
durch die Aufsichtsperso-
nen über die Kontaktper-
son der BG ETEM mäßig.
Aus dem Präventionszentrum Nürn-
berg wurden 295 und aus dem Präven-
tionszentrum Dresden 226 Exposime-
ter aus insgesamt 171 Unternehmen 
zurückgesandt. 
Zum Teil fanden die Messungen in 
verschiedenen Gebäuden und auch an 
mehreren Standorten, teilweise auch 
außerhalb der Gebiete der Präventions-
zentren statt. Die geografische Vertei-
lung ist in Abbildung 2 dargestellt. Die 
untersuchten Räume sind über mehre-
re Etagen verteilt. 
Von den 521 Messungen fanden  

	 88 in Kellerräumen,  
	 326 im Erdgeschoss und  
	 32 in der 1. Etage   

statt. 
	 2 Messräume liegen in höheren  

	 Etagen.  
	 Für 73 Messwerte liegen keine An- 

	 gaben zur Lage des Messraumes vor. 

Da die Mitarbeiter der BG ETEM meist 
auch Arbeitszimmer in der eigenen 
Wohnung haben, konnte auch dort ge-

messen werden. Zur Mo-
tivation war es erlaubt, 
bei Interesse Exposimeter 
in der privaten Wohnung, 
nicht nur in den Arbeits-
zimmern, aufzustellen. 
Daher sind 13 Messwer-
te keinem Arbeitsplatz zu-

zuordnen. Einige Messeinrichtungen 
wurden von den Unternehmen un-
benutzt zurückgesandt. Es konnten 
alle aufgestellten Ex-
posimeter ausgewertet 
werden. Bei 5 war die 
Spurdichte für eine Be-
stimmung der Radon-
Exposition zu hoch. Für 
diese Exposimeter wird 
eine von der Exposi- 
tionszeit abhängige Untergrenze 
für die mittlere Radon-Konzentration 
im Messraum angegeben.

Statistische Auswertung
Die statistische Analyse wurde für alle 
Messwerte von Arbeitsplätzen (AP) 
sowie separat für beide Präventions-
bereiche und einzelne Etagen vorge-
nommen. Die Gesamtstichprobe und 
die Teilstichproben der Messwerte aus 

812  
Exposimeter 
im Einsatz

Messdauer:  
12 Monate

Abb. 2: Geografische Verteilung der Unternehmen mit den Messwerten

521  
Exposimeter 

zur Auswertung

Exposimeter 
auch in privater  

Wohnung
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Stichprobe Anzahl der 
Messungen

Arithm. 
Mittelwert

Standard-
abweichung Median 10 %-

Quantil
90 %-

Quantil

Alle Arbeitsplätze 521 134 220 62 28 279

Nürnberg, alle Etagen 295 109 172 58 28 194

Dresden, alle Etagen 226 167 267 71 29 392

Erdgeschoss (EG) 326 115 166 58 26 242

Nürnberg, EG 180 98 152 52 26 189

Dresden, EG 146 135 180 66 23 329

Keller (K) 88 178 267 95 37 382

Nürnberg, K 56 135 218 74 36 211

Dresden, K 32 253 326 161 36 587

1. Etage (1.E)*) 30 109 96 72 36 219

Nürnberg, 1.E 13 70 35 67 35 132

Dresden, 1. E 17 139 117 101 36 379

Tab. 1: Statistische Kennwerte für die Messwerte der Gesamtstichprobe und ausgewählte Teilstichproben

allen Etagen weisen eine rechtsschie-
fe Verteilung auf. Arithmetischer Mit-
telwert und Median differieren deut-
lich. Die Messwerte aus Räumen im 
Keller und im Erdgeschoss sind nicht 
logarithmisch normalverteilt. Höhere 
Messwerte sind in den Verteilungen 
deutlich häufiger vorhanden als mit 
einer logarithmischen Normalvertei-
lung zu erwarten wäre. Die Werte aus 
den Stichproben für die 1. Etage sind 
(nach Ausschluss von 2 Ausreißern) 
logarithmisch normalverteilt. In Ta-
belle 1 sind die statistischen Kenn-
werte für alle Arbeitsplätze und die 
ausgewählten Teilstichproben zusam-
mengestellt. 
Die Gesamtzahl der Messungen und 
die Summe über die einzelnen Eta-
gen differieren aufgrund fehlender An-
gaben zur Lage des untersuchten Ar-
beitsplatzes im Gebäude durch die 
teilnehmenden Unternehmen und ver-
einzelte, hier nicht berücksichtigte 
Messungen in höheren Etagen. Für 
Letztere ist eine statistische Auswer-
tung aufgrund der geringen Anzahl 
nicht sinnvoll.
Die Mittelwerte und die Mediane der 
Radon-Konzentration liegen im Ge-
biet Dresden sowohl insgesamt als 
auch für die einzelnen Etagen über 

denen aus dem Gebiet Nürnberg. Die 
Mittelwerte der Verteilungen nehmen 
in beiden Gebieten erwartungsgemäß 
zu höheren Etagen hin tendenziell  
ab. Dieser Trend ist statistisch nicht 
signifikant. Während diese im Erdge-
schoss kleiner sind als im Keller, stei-
gen sie zur 1. Etage hin wieder an.
Insgesamt überschreiten 30 % der 
Messwerte aus beiden Gebieten 100 
Bq/m³ und 9 % den Referenzwert des 
StrlSchG von 300 Bq/m³. 
Die statistische Auswer-
tung zeigt, dass die Ver-
teilungen der Messwerte 
insgesamt und auch in al-
len Etagen im Präventi-
onsgebiet Dresden breiter 
sind als im Gebiet Nürn-
berg. Das heißt, dass im Gebiet Dres-
den höhere Radon-Konzentrationen an 
Arbeitsplätzen häufiger vorkommen 
(Tab. 2). Im Präventionsgebiet Nürn-
berg liegen die Anteile von Werten 
über 100 Bq/m³ bei 24 % und über 
300 Bq/m³ bei 6 %. Im Präventionsge-
biet Dresden liegen die Anteile bei 38 
% bzw. bei 13 %. Tendenziell nimmt 
auch der Anteil erhöhter Radon-Kon-
zentrationen mit zunehmender Eta-
ge ab. Die hohen Anteile von Radon-
Konzentrationen über 300 Bq/m³ bzw. 

1.000 Bq/m³ werden in der Regel durch 
Gebäudestandorte in Gebieten mit ho-
hem Radon-Potenzial verursacht. Die 
Gesamtzahl der Messungen und die 
Summe über die einzelnen Etagen dif-
ferieren aufgrund fehlender Angaben 
zur Lage des untersuchten Arbeitsplat-
zes im Gebäude durch die teilnehmen-
den Unternehmen. 
Ob die Unterschiede der Verteilungen 
beider Gebiete auf die Bausubstanz 

und/oder auf die Auswahl 
der Standorte zurück-
zuführen sind, kann al-
lein aus den Messwerten 
nicht abgeleitet werden. 
Dazu sind weitere Ana-
lysen unter Einbeziehung 
der jeweiligen Radon-Si- 

tuation an den Gebäudestandorten er-
forderlich.

Einfluss des lokalen  
Radon-Potenzials
Zur Untersuchung des Einflusses des 
Radon-Potenzials an den Unterneh-
mensstandorten wird eine Prognose-
karte genutzt. Diese basiert auf ca. 
4.000 Messungen der Radon-Konzen-
tration in der Bodenluft und den Bo-
denpermeabilitäten an den gleichen 
Messstandorten, die im Rahmen frühe-

9 % über dem 
Referenzwert 

von 300 Bq/m³

S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S  1 / 2 0 2 1

*) Ausschluss von 2 Ausreißern
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Stichprobe Anzahl  
gesamt > 100 Bq/m³ > 300 Bq/m³ > 1.000 Bq/m³

Anzahl Anteil % Anzahl Anteil % Anzahl Anteil %

Alle Arbeitsplätze 521 156 30 47 9 7 1

Nürnberg, alle Etagen 295 71 24 17 6 2 0,3

Dresden, alle Etagen 226 85 38 30 13 5 2

Keller (K) 88 41 47 13 15 2 2

Nürnberg, K 56 20 38 4 9 1 2

Dresden, K 32 21 66 9 28 1 3

Erdgeschoss (EG) 326 83 25 25 8 1 0,3

Nürnberg, EG 180 34 19 10 6 0 0

Dresden, EG 146 49 33 15 10 1 0,7

1. Etage (1.E) 32 14 44 4 12,5 2 6

Nürnberg, 1.E 13 3 23 0 0 0 0

Dresden, 1.E 19 11 58 4 21 2 10

Tab. 2: Anzahl und Anteile der Überschreitung ausgewählter Schwellenwerte

rer Forschungsvorhaben erhoben wur-
den. Berechnet wurde das Radon-Po-
tenzial mit der Methode nach Neznal 
et al. [4]. Die Prognosewerte wurden 
abstandsgewichtet unter Berücksich-
tigung einer geologischen Karte im 

Maßstab 1 : 1.000.000 
für ein Raster von 3 km 
x 3 km interpoliert. Mit 
den Messwerten an den 
Arbeitsplätzen und dem 
nächsten Rasterelement 
der Prognosekarte des 
Radon-Potenzials wird 

ein Transferfaktor als Quotient beider 
Größen berechnet. Der Einfluss der  
lokalen Radon-Situation auf die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung der Trans-
ferfaktoren (TF) ist deutlich geringer 
als auf die Verteilung der Messwerte. 
Lokale Besonderheiten am Gebäude-
standort werden dabei aber nicht er-
fasst. 
Trotzdem können die Wahrscheinlich-
keitsverteilungen für die Transferfak-
toren bedingt auch auf andere Re-
gionen übertragen werden und zur 
Schätzung bundesweiter und regio-
naler Häufigkeiten erhöhter Radon-
Konzentrationen verwendet werden. 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 

die Anzahl der Arbeitsplätze auf kom-
munaler Ebene und klassifiziert nach  
Etagen verfügbar ist [3]. 
Die statistische Analyse wurde für 
alle Transferfaktoren der untersuchten  
Arbeitsplätze sowie separat für  
beide Präventionsbereiche und einzel-
ne Etagen vorgenommen. In Tabelle  
3 sind die statistischen Kennwerte 
für alle Arbeitsplätze und die ausge- 
wählter Teilstichproben zusammen-
gestellt. Die Stichproben der Trans-
ferfaktoren aus allen Räumen sowie 
der einzelnen Etagen sind im Gegen-
satz zu denen der Messwerte in bei-
den Präventionszentren logarithmisch 
normalverteilt. Das ist ein Hinweis 
darauf, dass die Standor-
te der untersuchten Unter-
nehmen in Bezug auf den 
geologischen Untergrund 
tatsächlich nicht repräsen-
tativ verteilt sind. Der für 
die Messwerte festgestellte 
Unterschied der Mittel-
werte und Mediane für beide Präven- 
tionszentren findet sich für die Trans-
ferfaktoren nicht wieder. Vergleiche 
von Mittelwert und Median liefern für 
verschiedene Etagen unterschiedliche 
Aussagen. 

Schlussfolgerungen
Der Rücklauf von Exposimetern liegt 
in dieser Untersuchung deutlich unter 
dem vergleichbarer Messprogramme 
für Aufenthaltsräume 
und mit einem hohen 
Anteil von Teilneh-
mern, die Eigentümer 
der untersuchten Immo-
bilie sind. Als Ursachen 
für den geringeren Rück-
lauf sind einerseits die  
Verteilung der Messeinrichtungen 
über die Aufsichtspersonen der Berufs- 
genossenschaft neben ihren eigent- 
lichen Aufgaben und andererseits die 
freiwillige Teilnahme zu vermuten. 

In einigen Unternehmen 
wurden offensichtlich 
keine klar Verantwortli-
chen benannt, die die Prä-
senz der aufgestellten Ex-
posimeter über die lange 
Messdauer gewährleisten 
und den Termin der Rück-

sendung im Blick haben. 
Für die in den Radon-Gebieten ver- 
pflichtenden Messungen sollten die 
Unternehmen hier dringend entspre-
chende Regelungen treffen. Die im 
Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) ver-

Prognosekarte 
des Radon-
Potenzials

Standorte nicht 
repräsentativ 

verteilt

Keine klaren 
Verantwort-

lichkeiten
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ankerten Fristen sind zu kurz, um 
nach dem Verlust eines Exposimeters 
eine neu begonnene Messung immer 
rechtzeitig abzuschließen. Darüber  
hinaus können Exposimeter, die zeit-
weise in der Nähe der Radon-Quelle 
oder einer schlecht belüfteten Stelle 
gelagert wurden, für den Arbeitsplatz 
keine repräsentative Werte liefern. So 
kann u. U. auch eine Überschreitung 
des Referenzwertes vorgetäuscht wer-
den, die tatsächlich gar nicht vorliegt.
Die Pilotuntersuchung zu Radon-
Konzentrationen an Arbeitsplätzen 
zeigt, dass Überschreitungen des Re-
ferenzwertes nach § 126 StrSchG [5] in  
einer nicht zu vernachlässigenden  

Anzahl von Räumen auftreten, in de-
nen sich Arbeitsplätze befinden. Refe-
renzwertüberschreitungen treten vor 
allem im Keller und Erdgeschoss auf. 
In der ersten Etage sind 
diese unter Berücksichti-
gung der Verteilungen der 
Transferfaktoren eher sel-
ten zu erwarten. Sie sind 
aber vor allem in Gebieten 
mit hohem Radon-Poten-
zial nicht ausgeschlossen. 
Die Einschränkung der Messpflicht 
auf Radon-Gebiete und Arbeitsplätze 
in Kellerräumen und im Erdgeschoss 
erscheint unter dem Aspekt der Prio-
risierung von Maßnahmen auf beson-

ders betroffene Regionen und Arbeits-
räume sinnvoll. Werden allerdings 
in einem Gebäude Überschreitungen 
des Referenzwertes festgestellt, soll-

ten Messungen auch an 
Arbeitsplätzen in höheren 
Etagen in Betracht gezo-
gen werden. Letztlich gilt 
der Referenzwert für alle 
Arbeitsplätze in Innen-
räumen. Auch eine Über-
prüfung der Messpflicht 

im Rahmen des Maßnahmenplanes ist 
als sinnvoll einzuschätzen.

Winfried Meyer  ❏

Stichprobe Anzahl der 
Messungen

Arithm. 
Mittelwert

Standard-
abweichung Median 10 %-

Quantil
90 %-

Quantil

Alle Arbeitsplätze 521 6,12 9,24 3,09 0,90 14,1

Nürnberg, alle Etagen 285 6,16 9,09 3,13 0,94 14,4

Dresden, alle Etagen 224 5,76 8,90 2,96 0,80 13,5

Erdgeschoss (EG) 326 5,17 7,48 2,71 0,91 12,3

Nürnberg, EG 180 4,70 5,91 2,53 0,92 12,5

Dresden, EG 146 5,76 9,04 2,95 0,79 12,5

Keller (K) 88 10,5 12,9 6,24 1,84 21,9

Nürnberg, K 56 11,2 13,2 6,72 2,31 21,8

Dresden, K 32 9,40 12,3 4,93 0,75 23,2

1. Etage (1.E) 30 3,20 2,71 2,35 0,80 8,97

Nürnberg, 1.E 13 3,68 3,30 2,35 0,61 10,5

Dresden, 1. E 17 2,84 2,19 2,35 0,82 6,45

Tab. 3: Statistische Kennwerte für die Transferfaktoren der Gesamtstichprobe und ausgewählte Teilstichproben

Einschränkung 
der Mess-

pflicht sinnvoll

Haftungsausschluss

Die Inhalte dieser Zeitschrift werden von Verlag, Herausgeber und Autoren nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet 
und zusammengestellt. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen Angaben kann jedoch nicht übernom- 
men werden. Gleiches gilt auch für die Webseiten, auf die verwiesen wird. Es wird betont, dass wir keinerlei Einfluss auf 
die Inhalte und Formulierungen dieser Seiten haben und auch keine Verantwortung für sie übernehmen. Grundsätzlich 
gelten die Wortlaute der Gesetzestexte und Richtlinien sowie die einschlägige Rechtsprechung.
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Bis Ende 2020 werden die Bundesländer sogenannte Radon-Vorsorgegebiete ausweisen. Dort werden erhöhte  
Anforderungen an den Schutz vor dem radioaktiven Gas Radon gelten. Arbeitgeber/-innen in diesen Vorsorgegebieten 
müssen zügig handeln: Wer Arbeitsplätze in Keller oder Erdgeschoss hat, hat ab der Ausweisung des Vorsorge- 
gebiets 6 Monate Zeit, um mit Radon-Messungen in diesen Räumen zu beginnen. In einer neuen Broschüre spezi-
ell für Arbeitgeber/-innen erläutert das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), worauf bei den Messungen zu achten 
ist und welche Schritte darauf folgen können. 
Radon kommt in unterschiedlichen Mengen überall in Deutschland im Boden vor – nicht nur in Radon-Vorsor-
gegebieten. Über Undichtigkeiten im Keller- oder Bodenbereich kann das radioaktive Gas in Gebäude gelangen.  
Erhöhte Radon-Mengen in der Innenraumluft erhöhen das Lungenkrebsrisiko der Menschen, die sich über längere 
Zeit in den betroffenen Räumen aufhalten. 
„Berufstätige verbringen meist viel Zeit am Arbeitsplatz. Deswegen appelliere ich an alle Arbeitgeber/-innen, den 
Schutz vor Radon für ihre Beschäftigten genauso ernst zu nehmen wie den Schutz vor anderen Innenraumschad-
stoffen“, sagte BfS-Präsidentin Inge Paulini anlässlich der Veröffentlichung der Broschüre „StrahlenschutzKonkret: 
Radon-Schutz an Arbeitsplätzen“. 
„In Radon-Vorsorgegebieten sind erhöhte Radon-Werte in Gebäuden wahrscheinlicher als in anderen Regionen. 
Hier ist der Handlungsbedarf am größten, und Radon-Messungen sind Pflicht“, sagte Paulini weiter. „Erhöhte  
Radon-Werte sind aber auch außerhalb von Radon-Vorsorgegebieten möglich. Auch hier sollten Betriebe Verant-
wortung übernehmen und freiwillig Radon messen.“ 
Radon-Messungen sind einfach und verhältnismäßig kostengünstig. Radon-Messungen an Arbeitsplätzen müssen 
12 Monate dauern, weil die Radon-Konzentration im Jahresverlauf schwankt. Die Strahlenschutzverordnung ver-
langt daher eine 12-monatige Messung, damit ein Durchschnittswert für das ganze Jahr ermittelt werden kann. 
Die Messgeräte müssen von einem vom BfS anerkannten Anbieter bezogen werden. Eine Liste dieser anerkannten 
Stellen ist auf den Internetseiten des BfS zu finden.
Werden im Jahresmittel Radon-Werte oberhalb des Referenzwertes von 300 Becquerel pro Kubikmeter Innenraum-
luft an einem Arbeitsplatz festgestellt, greift ein abgestuftes Verfahren zum Schutz der dort Beschäftigten: Inner-
halb von 12 Monaten müssen Maßnahmen durchgeführt werden, um die Radon-Werte zu senken. Einfach, aber oft 
wirksam, sind beispielsweise eine bessere Belüftung oder eine Abdichtung von Leitungsdurchführungen.
Zeigt eine daran anschließende erneute 12-monatige Kontrollmessung, dass der Referenzwert an einzelnen  
Arbeitsplätzen weiterhin überschritten wird, greift die nächste Stufe und der Blickwinkel ändert sich: Nun wird 
nicht mehr die Radon-Konzentration in dem betroffenen Raum in den Blick genommen, sondern die dadurch  
entstehende Strahlendosis der Menschen, die dort arbeiten.
Die betroffenen Arbeitsplätze müssen bei der für den Strahlenschutz am Arbeitsplatz zuständigen Landes- 
behörde angemeldet werden. Außerdem wird die durch Radon verursachte Strahlendosis der Beschäftigten  
abgeschätzt. Zusätzlich müssen Arbeitgeber/-innen weitere Maßnahmen einleiten, um die Belastung durch  
Radon für die einzelnen Personen so gering wie unter den gegebenen Umständen möglich zu halten. Eine vergleichs- 
weise einfache Möglichkeit dafür ist beispielsweise, die Arbeitszeit in den betroffenen Räumen zu verkürzen und – wo  
möglich – auf andere Räume auszuweichen.
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Strahlendosis des Personals dauerhaft überwacht werden muss. 
Dann gelten die Regelungen des beruflichen Strahlenschutzes und die Beschäftigten werden im Strahlenschutz- 
register beim BfS registriert.

Nach einer Pressemitteilung des Bundesamtes für Strahlenschutz vom 25.11.2020

Radon-Messungen an Arbeitsplätzen
leicht gemacht

BfS-Broschüre unterstützt Arbeitgeber  
in Radon-Vorsorgegebieten
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Die Hinterlassenschaften des 
Uranerz-Bergbaus der DDR –  
2 unterschiedliche Regelungen?
Gemeinhin ist bekannt, dass die Sanie- 
rung der Hinterlassenschaften aus 
mehr als 40 Jahren Uranerz-Bergbau 
und -verarbeitung in Sachsen und  
Thüringen durch die Wismut GmbH 
erfolgt (WISMUT-Projekt). 
Dabei sind bedeutende Sanierungs- 
standorte: 

	 Ronneburg und Seelingstädt in Thü- 
	 ringen sowie   

	 Helmsdorf/Crossen, Schlema-Albe- 
	 roda (Abb. 1), Dresden-Gittersee  
	 und Königstein in Sachsen.   
Der Bund stellt für die Sanierung der 
Halden, Absetzanlagen, 
Gruben, Betriebsanlagen 
und Betriebsflächen im 
WISMUT-Projekt mehr als 
8 Mrd. EUR bereit. Das 
Ende der physischen Sanie-
rungsarbeiten ist für 2028 
geplant, die Planungen für die Langzeit- 
aufgaben Wasserbehandlung, Nach- 

sorge und Langzeitüberwachung der 
Umwelt reichen bis 2050. 
Weniger bekannt ist jedoch, dass 
die Wismut GmbH im Rahmen des 
WISMUT-Projektes nur jene Objekte 
saniert, die im Jahr der deutschen Wie- 
dervereinigung noch der Sowjetisch- 
Deutschen Aktiengesell- 
schaft (SDAG) Wismut 
zugeordnet waren. Be- 
reits in den 1950er- und 
1960er- Jahren wurden 
jedoch nach damaligem
Standard sowohl sanier- 
te als auch noch  unsanier- 
te Objekte an andere 
Rechtsträger (Staatsbetriebe der DDR 
Kommunen etc.) verkauft. Die Ob- 
jekte werden heute unter dem Be- 
griff Wismut-Altstandorte zusammen- 
gefasst, z. B. im Erzgebirge in Johann-
georgenstadt, Annaberg-Buchholz- 
und Lengenfeld (Abb. 2) sowie im 
Süden Dresdens und in Freital. 
Entsprechend heutigem Strahlen-  
schutzstandard sind viele der seiner- 

zeit übergebenen Objekte 
analog zu den Objekten 
des WISMUT-Projektes 
nach wie vor radioaktive 
Altlasten.
In Sachsen erfolgt seit 
2003 die Sanierung der  

Altstandorte auf der Grundlage eines Ver-  
waltungsabkommens zwischen dem 

	S a n i e r u n g  v o n  H i n t e r l a s s e n s c h a f t e n  d e s 
U r a n e r z - B e r g b a u s  n a c h  n e u e m  S t r a h l e n -
s c h u t z r e c h t

Dass die Sanierung der Hinterlassenschaften des Uranerz-Bergbaus in 
Thüringen und Sachsen mehr als 4 Jahrzehnte dauern wird, war durch die 
neu gebildete bundeseigene Wismut GmbH Anfang der 90er-Jahre nicht 
erwartet worden. Die Erwartung, dass sich in solchen großen Zeiträumen 
auch gesetzliche Rahmenbedingungen ändern, ist da schon naheliegender. 
Die Umsetzung der neuen strahlenschutzrechtlichen Regelungen seit Januar 
2019 erwies sich für die Sanierer wie auch die Behörden durchaus als 
Herausforderung, galt es doch, Kontinuität in der Bewertung und in den 
Abläufen der Sanierung zu bewahren und dabei modernem Strahlenschutz 
gerecht zu werden. Denn: Bis Ende 2018 erfolgte die Sanierung noch auf 
der Grundlage von Regelwerken der ehemaligen DDR [1].

40 Jahre 
Uranerz- 
Bergbau

Wismut-
Altstandorte: 
radioaktive 
Altlasten

Abb. 1: Halde 366 in Schlema-Alberoda vor der Sanierung (1991) und danach (2009)
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Bund und dem Freistaat Sachsen. Mitt-
lerweile ist das „Zweite Ergänzende Ver-
waltungsabkommen“ bis 2035 reichend 
beschlossen. Der Kostenrahmen 2003 
bis 2035 umfasst 45 Mio. EUR, finan-
ziert jeweils zu gleichen Teilen durch 
den Bund und den Freistaat Sachsen. 
In Thüringen gibt es kein vergleichba-
res Abkommen, obwohl auch hier Wis-
mut-Altstandorte existieren. 
In der Tat kommen für das WISMUT-
Projekt und die Wismut-Altstandor-
te im Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) 
und in der neuen Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV) zum Teil unterschied-
liche Paragrafen zur Anwendung. 
Kann man das verstehen? 
Ja, man kann – insbesondere, wenn man 
die Geschichte, die Komplexität und 
die Umfänge der Hinterlassenschaften 

im WISMUT-Projekt und 
an den Altstandorten 
einander gegenüberstellt 
und ungeachtet beste-
hender Unterschiede die 
Hinterlassenschaften in  
beiden Fällen als be- 

stehende Expositionssituation ein- 
ordnet.

StrlSchG: Der „WISMUT- 
Projekt-Paragraf 149“
Die Einordnung des WISMUT-Projek-
tes in Teil 4 des Gesetzes – „Strahlen-
schutz bei bestehenden Expositionssi- 

tuationen“, unter  Kapitel 4,  Abschnitt  
4 „Radioaktive Altlasten“ – wurde im  
Prozess der Gesetzesentstehung hef- 
tig diskutiert. Hintergründe waren die 
von den Behörden in Sachsen und  
Thüringen geforderte Fortsetzung der  
bisherigen Praxis der Sanierung auf  
Genehmigungsbasis und der Verweis 
darauf, dass bei der Stilllegung und 
Sanierung der Betriebs-
anlagen und Betriebs- 
stätten des Uranerz-Berg-
baus ein hohes Niveau der 
Planbarkeit von Strahlen-
schutzmaßnahmen  gegeben 
ist. Die Begriffe „Geneh- 
migung“ und „Planung“ 
sind in erster Linie in Teil 2 StrlSchG 
zu den geplanten Expositionssitua- 
tionen beheimatet.
Trotzdem wurden die Stilllegung und  
Sanierung als Maßnahmen zur Über-
windung einer bestehenden  Expsi- 
tionssituation eingestuft. Die bisherige 
Praxis fand damit ihre Fortset- 
zung. Bereits 1991 wurde durch die  
Strahlenschutzkommission einge- 
schätzt, dass die Hinterlassenschaften 
des Uranerz-Bergbaus in Sachsen und 
Thüringen als bestehende Exposi- 
tionssituation zu betrachten sind 
und deshalb Referenzwerte anstelle 
von Grenzwerten bei der Begrenzung 
der individuellen Strahlenexposition 
anzuwenden sind1). 

Entstanden ist § 149 des StrSchG
Dieser Paragraf sagt aus, dass die Still-
legung und Sanierung von Betriebsan-
lagen und Betriebsstätten des Uran-
erz-Bergbaus aufgrund des „Gesetzes 
zum Abkommen vom 16. Mai 1991 
zwischen den Regierungen der Bun-
desrepublik und der UdSSR über die 
Beendigung der Tätigkeit der SDAG 

WISMUT vom 12. Dezem-
ber 1991“ der Genehmi-
gung bedarf. Mit dem Ver-
weis auf das Abkommen 
ist die Gültigkeit des § 
149 auf jene Objekte, die 
zum Zeitpunkt des Erlas-
ses noch der SDAG WIS-

MUT zuzuordnen waren, beschränkt. 
Wismut-Altstandorte fallen also nicht 
unter § 149.
Der § 149 legt fest, wann die zustän- 
dige Behörde Genehmigungen zu er- 
teilen hat und welche Unterlagen 
einem Genehmigungsantrag hinzu- 
zufügen sind. Durch § 149 Absatz 5 
und entsprechende Verweise ist die 
Wismut GmbH verpflichtet, die Pa-
ragrafen zum beruflichen Strahlen- 
schutz und zur betrieblichen Organi- 

1)	 In ihrer Veröffentlichung Band 23 (1992) ver- 
	 wendete die Strahlenschutzkommission noch  
	 den Begriff „existierende Strahlenexposition“  
	 und empfahl einen „primären Richtwert“ der  
	 effektiven Dosis von 1 mSv/a für die Nutzung  
	 kontaminierter Gebäude, Flächen und Halden.

Abb. 2: Lenkteich am Wismut-Altstandort Lengenfeld vor der Sanierung (2010) und danach (2012)

Bestehende 
Expositions- 

situation

Referenzwerte 
anstelle von 
Grenzwerten
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sation des Strahlenschutzes analog 
wie in geplanten Expositionssituatio- 
nen anzuwenden (z. B. Ernennung 
eines Strahlenschutzverantwortlichen 

und Bestellung von 
Strahlenschutzbeauftrag- 
ten, Fachkundenachweis, 
Strahlenschutzanweisung, 
Strahlenschutzbereiche). 
In vielem wird dadurch 
die bisherige Praxis des 
beruflichen Strahlen- 
schutzes und der betrieb- 
lichen Strahlenschutz- 
organisation bei der Wis-

mut GmbH fortgesetzt.
Neu hingegen ist z. B., dass anstelle 
der bisherigen Meldung von Körper-
dosen an das Strahlenschutzregister 
ausschließlich für beruflich exponier-
te Personen der Kategorie A (das sind 
im Jahresdurchschnitt ca. 50 untertä- 
gig arbeitende Bergleute der Wismut  

GmbH) nunmehr auch 
für fast 500 beruflich 
exponierte Personen der 
 Kategorie B (Arbeiter in
der übertägigen Sanie- 
rung und in Wasserbe- 
handlungsanlagen, Stand 
2019) die Körperdosen 
zu bestimmen und an 
das Strahlenschutzre- 

gister zu melden sind.
Neu sind auch geänderte Termini.  
Begriffe wie

	 radioaktive Stoffe,   
	 Umgang, 
	 Tätigkeiten oder 
	 Rückstände  

sind für den Teil 2 StrlSchG definiert. 
Die Wismut GmbH und die zustän-
digen Behörden haben sich deshalb 
zur Verwendung von Begriffen abge-
stimmt. 
Wenn mit Wehmut auf die bisherigen 
Regelungen der VOAS und Haldenan-
ordnung sowie jahrzehntelang erfolg-
reich angewandte Empfehlungen der 
SSK zurückgeschaut wird, dann sind es 
die dort für die Wismut-Sanierung defi-
nierten Werte 

	 zur Freigabe von Flächen und Ge-  
	 räten,   

	 zur Ableitung flüssiger und gasför- 
	 miger radioaktiver Stoffe sowie 

	 zu   Einschränkungen  der   Nachnutzung 
 	 bergbaulich beanspruchter Flächen. 
Zwar wird im StrlSchG und in der 
StrlSchV die Überwachung 
von Emissionen und Im-
missionen an Objekten 
des WISMUT-Projektes ge- 
fordert, u. a. auch mit dem 
Verweis auf die seit 1997 
geltende REI Bergbau [2]. 
Die Anwendung nuklid- 
spezifischer Werte, die in der Strah-
lenschutzverordnung für Freisetzun-
gen und Freigaben aus Anlagen geplan-
ter Tätigkeiten angegeben sind, ist im 
Uranerz-Bergbau jedoch nicht durch-
weg zielführend. In Absprache mit den 
Behörden wendet die Wismut GmbH 
deshalb Werte aus den SSK-Empfeh-
lungen der frühen 1990er-Jahre auch 
weiterhin an.

Und wie wird die Sanierung an 
Wismut-Altstandorten geregelt?
Gesonderte Regelungen für die Sanie- 
rung von Objekten an den Wismut-
Altstandorten finden sich weder im 
Strahlenschutzgesetz noch in der  
-verordnung. Es gelten somit die  
§ 136 bis 147 des Strahlenschutzgeset-
zes. Selbst der § 148 StrlSchG – „Sons-
tige bergbauliche und industrielle 
Hinterlassenschaften“ – könnte an-
gewandt werden. Von dort 
wird jedoch auch wieder 
auf die entsprechende An-
wendung der § 136 bis 147 
des Gesetzes verwiesen. 
Damit gelten für die Hin-
terlassenschaften an den 
Wismut-Altstandorten die 
gleichen Regelungen wie 
für alle anderen Altlasten außerhalb 
des WISMUT-Projektes. 
Die wesentlichen Unterschiede gegen- 
über der Regelung der Sanierung der 
Altlasten im WISMUT-Projekt lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:

a) 	Die Verantwortlichkeit für die  
	 Hinterlassenschaften an den Wis- 
	 mut-Altstandorten wird durch die 
	 Anwendung des § 137 fallspezifisch  
	 geregelt.
b) Der Verantwortliche hat beim Vor- 
	 liegen des Verdachtes einer radioak- 

tiven Altlast dies der zu- 
ständigen Behörde zu mel- 
den. Die Behörde kann da- 
raufhin den Verantwort- 
lichen verpflichten, Maß- 
nahmen zu ergreifen, un-
ter anderem zur Unter- 
suchung der  Hinterlassen- 

schaft und zur Durchführung von 
 Sanierungmaßnahmen.
c) Anstelle eines Genehmigungsver- 
	 fahrens erfolgt die Sanierung auf  
	 der Grundlage eines Sanierungs- 
	 planes (welcher im Einzelfall sogar  
	 durch die Behörde erstellt oder zu- 
	 mindest ergänzt werden kann).
d)	 Eine betriebliche Organisation  
	 des Strahlenschutzes wie im 
 	 WISMUT-Projekt (u. a. die Bestel-  
	 lung von Strahlenschutzbeauf- 
	 tragten, die Festlegung von Strah-  
	 lenschutzbereichen oder die Erar- 
	 beitung einer Strahlenschutzan- 
	 weisung) ist so nicht gefordert. An 
	 die Stelle des Strahlenschutzverant- 
	 wortlichen tritt der nach § 137 Strl- 
	 SchG zur Sanierung Verpflichtete. 
	 e) Während im WISMUT-Projekt  
	 die Fachkunde durch Strahlen- 
	 schutzbeauftragte a priori gegeben 

ist, besteht Beratungs-
pflicht für den zur Durch-
führung der Sanierung 
Verpflichteten durch eine 
Person mit der erforder- 
lichen Fachkunde.
Probleme kann es in der 
Praxis bei der Auslegung 
und Anwendung des ersten 

Aufführungspunktes geben. Unter  
anderem kann entsprechend § 137 
Absatz 1 Punkt 3 der Eigentümer 
einer Altlast zum Verantwortlichen 
für die Sanierung werden. Kommu- 
nen, in deren Besitz sich Altlasten 

Wismut- 
Altstandorte 
fallen nicht 
unter § 149 

StrlSchG

500 beruflich 
exponierte 

Personen der 
Kategorie B

Angewandte 
Empfehlungen 

der SSK

Keine  
gesonderten 

Regelungen für 
die Sanierung
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des Uranerz-Bergbaus befinden, sind 
damit in der Regel überfordert. 
Dies war unter anderem einer der 
Gründe für das Zustandekommen des 
Verwaltungsabkommens zwischen dem 
Bund und dem Freistaat Sachsen. 

Die Praxis der Anwendung unter-
schiedlicher Regelungen
Da die Wismut GmbH neben der Sanie-
rung im eigenen Projekt zugleich auch 

Projektträger des Verwal-  
tungsabkommens zur  
Sanierung der Wismut- 
Altstandorte in Sachsen 
ist, wird die Sanierung 
an den Altstandorten oft 
(jedoch nicht in allen 
Fällen) durch Fachkun-
dige der Wismut GmbH 

radiologisch begleitet. Sie haben dabei 
Strahlenschutzregularien zu befolgen, 
die zum Teil von den Regularien im 
WISMUT-Projekt abweichen. 
Dabei zeigt sich jedoch, dass zumin-
dest für die Sanierung übertägiger Hin-
terlassenschaften des Uran-Bergbaus2) 

die im StrlSchG und in 
der StrlSchV in unter-
schiedlichen Paragrafen 
getroffenen Regelungen 
bedarfsgerecht sind, so-
wohl für die Sanierung 
im WISMUT-Projekt als 

auch an den Wismut-Altstandorten, 
und dabei gleichwertigen Strahlen-
schutz in beiden Fällen gewährleis-
ten. Denn: 

	 Alle aus radiologischer Sicht zu  
	 sanierenden Objekte stellen eine be 
	 stehende Expositionssituation dar. 

	 Der Prüfwert von 0,2 Becquerel pro  
	 Gramm für die Bestimmung radio- 
	 aktiver Altlasten gilt sowohl für das  
	 WISMUT-Projekt als auch für die  
	 Wismut-Altstandorte.

	 Das Gleiche trifft auf den Refe- 
	 renzwert der effektiven Dosis von 
 	 1 Millisievert im Kalendejahr für 
	 die Einordnung einer Hinterlas- 
	 senschaft des Uranerz-Bergbaus als 
	 Altlast zu.

	 Die Inhalte der geforderten Sanie- 
	 rungspläne und die Anforderun- 
	 gen zur Optimierung der Sanierung  
	 an Altstandorten sind nicht grund- 
	 legend verschieden von entspre- 
	 chenden Genehmigungsanforderun- 
	 gen im WISMUT-Projekt.

	 Die Gesetzesparagrafen zum Schutz  
	 der Arbeitskräfte führen entwe- 
	 der direkt (WISMUT-Projekt) oder  
	 über den § 165 StrlSchV (Wismut- 
	 Altstandorte) zu Paragrafen des Ge- 
	 setzes und der Verordnung, die ein  
	 gleiches Schutzniveau der Arbeits- 
	 kräfte, einschließlich der Grenzwer- 
	 te für den beruflichen Strahlen- 
	 schutz, garantieren.

	 Die Exposition der Bevölkerung und  
	 der Arbeitskräfte wird für alle Hin- 
	 terlassenschaften auf der Grundla- 
	 ge der Berechnungsgrundlagen Berg- 
	 bau [3] ermittelt.

	 In beiden Fällen werden sanierungs- 
	 bedingt anfallende Rückstände bei  
	 der Sanierung anderer Objekte wieder-
	 verwendet oder aber in Objekten des  
	 WISMUT-Projektes verwahrt.

	 Einer betrieblichen Organisation  
	 des Strahlenschutzes wie im kom- 
	 plexen WISMUT-Projekt bedarf es  
	 an den Wismut-Altstandorten nicht. 

	 Die radiologische Begleitung der  
	 Sanierung durch Fachkundige gilt  
	 beiderseits. 

	 Sowohl für das WISMUT-Projekt  
	 als auch für die Wismut-Altstandor- 
	 te gelten die Vorgaben der REI-Berg- 
	 bau zur Emissions- und Immissions- 
	 überwachung. 

Fazit
Dass es für Hinterlassenschaften des 
Uranerz-Bergbaus im Osten Deutsch-
lands zum Teil unterschiedliche Rege-
lungen gibt, ist historisch und durch 
die Komplexität der Hinterlassenschaf-
ten im WISMUT-Projekt begründet. 

2)	 Ob untertägige Sanierungsobjekte des Uran- 
	 erz-Bergbaus (Gruben, Stollen) als Altlasten  
	 einzustufen sind, wird gegenwärtig von Strah- 
	 lenschützern und auch Juristen in Sachsen  
	 nicht einheitlich gesehen.

Kommunen 
sind damit 

in der Regel 
überfordert

StrlSchG und StrlSchV ermöglichen 
die Fortführung der seit nunmehr fast 
30 Jahren bestehenden Praxis in der Sa-
nierung der Hinterlassenschaften des 
Uranerz-Bergbaus. Sowohl die Behör-
den als auch die bundeseigene Wismut 
GmbH haben sich erfolgreich den He-
rausforderungen bei der Umsetzung 
von StrlSchG und StrlSchV gestellt. 

Peter Schmidt  ❏

Gleichwertiger 
Strahlenschutz

Bundesamt für die Sicherheit der 
nuklearen Entsorgung (BASE)

Fachkonferenz Teilgebiete  
am 17./18. Oktober 2020

Mit der Auftaktveranstaltung der Fach-
konferenz hat die im Standortauswahlge-
setz (StandAG) vorgeschriebene Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei der Suche nach 
dem Standort mit der bestmöglichen  
Sicherheit für ein Endlager für die hoch-
radioaktiven Abfälle begonnen. Das BASE 
als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung 
im Standortauswahlverfahren hatte zu 
diesem Termin eingeladen.
Die Fachkonferenz Teilgebiete hat den ge-
setzlichen Auftrag, den Zwischenbericht 
Teilgebiete, den die Bundesgesellschaft 
für Endlagerung (BGE) mbH als Vorhaben-
trägerin am 28. September 2020 veröffent-
licht hat, im Rahmen von 3 Beratungster-
minen zu erörtern. 
Jede und jeder – ob Bürgerin oder Bürger, 
Vertreterin oder Vertreter von Gebietskör-
perschaften der ermittelten Teilgebiete, 
Vertreterin oder Vertreter gesellschaftli-
cher Organisationen, Wissenschaftlerin 
oder Wissenschaftler – ist eingeladen, sich 
bei der Fachkonferenz Teilgebiete einzu-
bringen und die Endlagersuche mitzuge-
stalten. 
Nach einer Mitteilung der Geschäftsstelle 

Fachkonferenz Teilgebiete,
E-Mail: geschaeftsstelle@fachkonferenz.info

Bitte beachten Sie auch den Hinweis auf S. 71.
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Lungenkrebs und seine  
Ursachen
Lungenkrebs ist in erster Linie eine  
Zivilisationskrankheit. Deren Haupt-
ursachen sind: 

•	Rauchen, 

•	Schadstoffe in der Luft, 

•	berufliche Exposition, 

•	genetische Prädisposition und  
	 schließlich auch 

•	Radon und seine Folgeprodukte im 	
	 Wohn- und Arbeitsbereich. 
Die regionalen Unterschiede sowie der 
Variationsbereich bei der Lungenkrebs-
mortalität sind beträchtlich [2, 4, 9, 
11, 13, 19]. Letzterer ist in industriali-
sierten Ländern erheblich breiter als in 
nicht industrialisierten Regionen der 

Welt (Abb. 1). Am deutlichsten zeigt 
sich dies in Europa, und zwar für bei-
de Geschlechter, ebenso auch in Asien, 
dort jedoch nur für Männer. In Europa 
ist Ungarn das Land mit der höchs-
ten Lungenkrebssterblichkeit bei den 
Männern, bei den Frauen ist es Däne- 
mark. Wie bei allen Krebserkrankun-
gen steigen sowohl Inzidenz als auch 
Mortalität mit dem Alter (Abb. 2). 
Generell ist bei Männern das Lun-
genkrebsrisiko höher als bei Frauen. 
Während bei Männern in den letzten 
Jahren eine leicht abnehmende Ten-
denz zu erkennen ist, steigt das Risi-
ko bei Frauen an. Bei Rauchenden ist 
es um mehr als eine Größenordnung 
höher als bei Nichtrauchenden. Rau-

chen hat somit den größten Impakt auf 
die Lungenkrebssterblichkeit, wobei 
auch das Passivrauchen nicht außer 
Acht gelassen werden darf. In Abbil-
dung 2 ist die Lungenkrebsmortalität 
in den USA für Nichtraucher und für 
Raucher (jeweils bei 20 beziehungs-
weise 40 Zigaretten pro Tag) in Funk-
tion der Altersklassen [3, 10, 16] darge-
stellt. Die horizontalen Linien zeigen 
die altersstandardisierten Sterberaten, 
basierend auf der Alterspyramide der 
europäischen Bevölkerung. Die Rauch-
gewohnheiten sind in Abbildung 3 auf-
getragen.
Der Einfluss der Schadstoffe in der 
Luft für 32 europäische Länder ist 
in Abbildung 4 als Anzahl Todesfälle 
pro 100.000 Einwohner und Jahr dar-
gestellt. Aufgetragen ist die gesamte 
Sterblichkeit, also nicht nur jene infol-
ge von Lungenkrebs, verursacht durch 
die Belastung der Luft mit Feinstaub 
(Particulate Matter), Stickoxiden (NOx) 
und Ozon (O3) [1]. Zu erkennen ist die 
höhere Belastung durch Feinstaub und 
Stickoxide in Ost- und Südosteuropa, 
während die Belastung durch Ozon 
zwar deutlich geringer, aber ebenfalls 
im Süden ausgeprägter ist als im Nor-
den.

Radon:  
Herkunft und Strahlendosen
Von seiner Herkunft her ist Radon 
(222Rn) natürlich. Seit der Mensch je- 
doch in festen Häusern wohnt, ist des-
sen Konzentration im Wohnbereich er-
höht. Als radioaktives Edelgas kommt 
es hauptsächlich aus dem Erdreich di-
rekt unter dem Haus, wo es beim Zer-
fall von 226Ra aus der Uran-Zerfallsrei-
he entsteht. Baustoffe und Trinkwasser 
spielen mit wenigen Ausnahmen nur 
eine untergeordnete Rolle, ebenso das 
Isotop 220Rn aus der Thorium-Zerfalls-
reihe. In der freien Außenluft kön-
nen sich Radon und seine Zerfalls-
produkte vertikal – und horizontal 
mit dem Wind – ausbreiten und die 
Konzentration nimmt mit der Höhe 
annähernd exponenziell ab. Das be-

	R a d o n  u n d  d i e  L u n g e n k r e b s m o r t a l i t ä t  i n 
E u r o p a :  V e r s u c h  e i n e r  M o d e l l i e r u n g 

Radon in Wohnräumen ist eine der Ursachen von Lungenkrebs, aber nicht die 
wichtigste. Diese sind vor allem Rauchen und Schadstoffe in der Luft. Im fol-
genden Artikel wird das Ergebnis eines einfachen Modellversuchs diskutiert, 
bei dem die beobachtete Lungenkrebssterblichkeit von 32 europäischen 
Ländern zu derjenigen durch Rauchen, durch die Schadstoffbelastung der 
Luft sowie durch Radon im Wohnbereich in Bezug gesetzt wird. Trotz einer 
gewissen Übereinstimmung mit dem Modell ergeben sich teilweise größere 
Unterschiede zwischen Männern und Frauen sowie zwischen nördlichen und 
südlichen Regionen Europas.
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Abb. 1: Lungenkrebsinzidenz pro 100.000 Personen und Jahr;  
gelb: Frauen, blau: Männer; [9, 19]
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grenzte Volumen der Gebäude verhin-
dert jedoch eine solche vertikale Ver-
dünnung, weshalb die Konzentration 
im Hausinnern – je nach Gebäude- 
volumen – deutlich höher sein kann 
als im Freien am selben Standort. 
Radon verursacht die größte Einzel-
komponente unserer Strahlenexposi-
tion. Diese beträgt je nach Land und 
Region das Ein- bis Dreifache der Sum-
me der Dosen aus natürlicher externer, 
interner und kosmischer Strahlung. 
Die Radon-Konzentration weist zudem 
einen sehr großen Variationsbereich 
über 2 bis 3 Größenordnungen auf, 
mit einer annähernd lognormalen Ver-
teilung. Der Haustyp spielt ebenfalls 
eine Rolle; so lag in der Schweiz bei 
früheren Erhebungen in Einfamilien-
häusern die Radon-Konzentration im 
Mittel beim etwa Anderthalbfachen 
derjenigen von Mehrfamilienhäusern. 
In den Ersteren war die Konzentra-
tion im Winter fast doppelt so hoch 
wie im Sommer, in den Letzteren nur 
um ein Drittel höher. Mit der Gebäu-
dehöhe zeigte die Konzentration eine 
deutliche Abnahme, beispielsweise bei 
Wohnblöcken um etwa die Hälfte vom 
Erdgeschoss bis zum 5. Stockwerk [17].
Radiologisch relevant: radioaktive 
Folgeprodukte 
Radiologisch relevant ist jedoch nicht 
das Radon-Gas – dieses wird sowohl 
ein- als auch ausgeatmet und bleibt 
nicht in der Lunge –, sondern seine ra-
dioaktiven Folgeprodukte, vor allem 
die Alpha-Strahler 218Po und 214Po. An 
die Aerosole der Luft angelagert, wer-
den diese in der Lunge, dort vor allem 
im Bronchialbereich, abgelagert, wo sie 
Lungenkrebs auslösen können. Maß-
geblich für die Dosis ist einerseits 

•	der Gleichgewichtsfaktor zwischen  
	 dem Radon-Gas und seinen Folge- 
	 produkten in der Luft, 

•	der Anteil der an Aerosole angela- 
	 gerten Zerfallsprodukte sowie auch 

•	die Größenverteilung dieser Aero- 
	 sole. 
Letztere bestimmt nämlich, wie tief 
im Lungengewebe diese deponiert wer-

den. Bei Rauchenden ist die Wirk-
samkeit des Selbstreinigungsmecha- 
nismus im Flimmerepithel der Bron-
chien (mukoziliäre Clearance) gegen-
über Nichtrauchenden vermindert, 
was die Verweilzeit der Folgeproduk-
te im Lungengewebe erhöht. Schließ-
lich spielt auch die Aufenthaltszeit im 
Wohn- sowie im Arbeitsbereich eine 

wichtige Rolle und auch die Art der 
körperlichen Aktivität (ruhende, leich-
te oder schwere Tätigkeit), denn diese 
bestimmt das Atemvolumen. 
Für die Krebsinduktion durch ioni-
sierende Strahlung wird von der 
ICRP ein multiplikatives Risiko
projektionsmodell vorgeschlagen, 
welches das Risiko durch Strahlung 
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Lungenkrebs-Sterberate nach Altersklassen pro 100'000 und Jahr  sowie extrapoliert 
für die Intervalle 35-39 und 40-44 [IARC Monographps Vol. 83, p. 162]

- - - - - - = Altersstandardisierte Sterberaten pro 105 x Jahr (EU 2016) für 
Frauen (5.2/89,2) bzw. für Männer (8.2/148,3); für Nichtrauchen bzw. Rauchen
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Abb. 2: Lungenkrebssterblichkeit von US-Amerikanern für Nichtrauchende bzw.  
Rauchende in Funktion des Alters in Anzahl Fälle pro 100.000 und Jahr [10, 16]

Abb. 3: Rauchgewohnheiten in 32 europäischen Ländern [8, 15]

Lungenkrebsmortalität 
pro 105 und Jahr

Nichtraucher Raucher

(20 Zigaretten  
pro Tag)

(40 Zigaretten  
pro Tag)

Frauen 5,2 89 137

Männer 8,2 148 198

Mittel 6,7 119 168

Verhältnis R/NR – 18 25

Tab. 1: Altersstandardisierte Lungenkrebssterblichkeit (USA) pro 100.000 Personen und 
Jahr bei nicht rauchender und rauchender Bevölkerung [10, 16] (siehe auch Abb. 2)
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multiplikativ mit dem spontanen 
Krebsrisiko verknüpft. Ist dieses –  
aus welchen Gründen auch immer – 
erhöht, steigt auch das zusätzliche, 
strahlenbedingte Krebsrisiko. 
Konkret heißt dies: 
Wer etwa durch Rauchen oder durch 
eine hohe Schadstoffbelastung der 
Atemluft oder aus beruflicher Tätig-
keit bereits ein erhöhtes Lungenkrebs-
risiko hat, ist auch durch Radon einem 
größeren Lungenkrebsrisiko ausgesetzt 
als im selben Haus wohnende Nicht-
rauchende. Gemäß der Metastudie von 
Sarah Darby erhöhen 100 Bq Radon 

pro m3 im Wohnbereich das Risiko 
der Lungenkrebsmortalität im europä- 
ischen Mittel um 16 Prozent [5].

Modellierung der Lungenkrebs-
sterblichkeit auf der Basis  
europäischer Daten
Radon-Daten für den Wohnbereich 
werden in vielen Ländern erhoben und 
veröffentlicht, ebenso Daten der ein-
zelnen Länder über die Lungenkrebs-
sterblichkeit sowie die Gesamtsterb-
lichkeit durch Schadstoffe in der Luft 
wie Feinstaub, NOX und O3. Bei der 
Letzteren beträgt der Anteil der Lun-

genkrebssterblichkeit etwa 6 Prozent 
[18]. Wie Abbildung 5 zeigt, ist zwi-
schen der Lungenkrebsmortalität in 
32 Ländern Europas und den entspre-
chenden, durchschnittlichen Radon-
Konzentrationen im Wohnbereich 
zunächst kein eindeutiger Zusammen-
hang erkennbar, was mit dem größeren 
Einfluss von Rauchen und den Luft-
schadstoffen auf das Lungenkrebsrisi-
ko zusammenhängt.
Mithilfe eines einfachen Modells (sie-
he nachfolgende Formel) wurde nach 
einer Korrelation zwischen den Lun-
genkrebsdaten von 32 europäischen 
Ländern und den genannten 3 Einfluss-
faktoren gesucht. 
Basis sind die publizierten Daten für 
die Lungenkrebsmortalität [2, 4, 9, 11, 
13, 19], für Radon im Wohnbereich [6, 
7], für Todesfälle durch Schadstoffe in 
der Luft [1, 18], über den Einfluss des 
Rauchens [3, 10, 16] auf die Lungen-
krebsmortalität sowie den Zigaretten-
konsum und die Rauchgewohnheiten 
in Europa [8, 15].
Wenige fehlende Daten wurden aus 
anderen Quellen oder durch Interpola-
tion ergänzt. Bn

M und Bn
F stehen für die 

Anzahl Männer bzw. Frauen im Lande 
n sowie Zn

C/y : L für die Anzahl pro Jahr 
gerauchter Zigaretten im Land n und 
Pn

M und Pn
F für den Anteil der Männer 

sowie Frauen pro Land n, die rauchen. 
Dann ergibt Zn 

P / d ( M + F ) die Anzahl Zi-
garettenpakete à 20 Stück pro Tag pro 
rauchende Männer und Frauen zusam-
men (analog erfolgt die Berechnung 
für Frauen allein beziehungsweise für 
Männer allein):

𝑍𝑍𝑃𝑃/𝑑𝑑(𝑀𝑀+𝐹𝐹)
𝑛𝑛 = { 1

20 • 365} • {
2 • 𝑍𝑍𝐶𝐶/𝑦𝑦:𝐿𝐿

𝑛𝑛

 𝐵𝐵𝑀𝑀+𝐹𝐹
𝑛𝑛 (𝑃𝑃𝑀𝑀

𝑛𝑛 + 𝑃𝑃𝐹𝐹
𝑛𝑛)} 

 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡:𝑀𝑀
𝑛𝑛 = {𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 • (1 − 𝑃𝑃𝑀𝑀

𝑛𝑛) + 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵 • 𝑓𝑓𝑁𝑁𝑁𝑁/𝑆𝑆 • 𝑃𝑃𝑀𝑀
𝑛𝑛 • 𝑍𝑍𝑃𝑃/𝑑𝑑:𝑀𝑀

𝑛𝑛 } • {1 + 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑛𝑛

100} + 𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑛𝑛 • 𝑘𝑘𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿/𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

Die gesamte Lungenkrebssterblichkeit 
für Männer (analog für Frauen bzw. 
Frauen und Männer) ergibt sich dann:
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Rn im Wohnbereich  (Bq/m3) altersstandardisierte Lungenkrebssterblichkeit pro 100'000 und Jahr

Abb. 5: Lungenkrebssterblichkeit von 32 europäischen Ländern in Anzahl Fällen pro 
100.000 Personen und Jahr im Vergleich zu der mittleren Radon-Konzentration im 
Wohnbereich derselben Länder
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Abb. 4: Mortalität durch Schadstoffe in der Luft in Anzahl Fällen pro 100.000 Personen 
und Jahr; im Vergleich dazu die Radon-Konzentration im Wohnbereich im entsprechen-
den Land 
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LCMn
tot : M	 gesamte Lungenkrebssterb- 

	 lichkeit im Land n pro  
	 100.000 Einwohner und  
	 Jahr [2, 4, 9, 11, 13, 19]
LCM BL	 altersstandardisierte, mitt- 
	 lere Lungenkrebssterblich- 
	 keit für Nichtraucher pro  
	 100.000 Einwohner und  
	 Jahr [3, 8, 10, 16]
P n

M , P
n
F	 Anteil Männer respektive  

	 Frauen, die rauchen, im  
	 Land n (in %) [3, 8, 10, 15]
Z n

P / d	 Anzahl Zigaretten (Pakete  
	 à 20 Zigaretten) pro Tag pro  
	 Raucher/Raucherin im  
	 Land n [3, 8, 10, 15]
fNS / N	 mittlere Erhöhung der Lun- 
	 genkrebssterblichkeit bei  
	 Rauchenden (20 Zigaretten  
	 pro Tag) gegenüber Nicht- 
	 rauchenden [3, 10, 16]
Rnn	 mittlere Radon-Konzen- 
	 tration im Wohnbereich im  
	 Land n in Bq/m3 [6, 7]

fRn	 Risikoerhöhung für Lun- 
	 genkrebs durch Radon im  
	 Wohnbereich [5]
M n

AirPoll	 Sterblichkeit pro 100.000  
	 Einwohner und Jahr durch  
	 Schadstoffe in der Luft im  
	 Land n [1, 18]
kLCM / APM	 Lungenkrebssterblichkeit  
	 bezogen auf die gesamte  
	 Sterblichkeit durch Schad- 
	 stoffe in der Luft [18]

Optimierung der Modell- 
parameter
Auch wenn die Modellrechnung eine 
gewisse Übereinstimmung mit der be-
obachteten Lungenkrebssterblichkeit 
zeigt, bleiben teilweise größere Abwei-
chungen. Die Modellparameter wur-
den deshalb durch Minimierung der 
Summe der Abweichungsquadrate op-
timiert, einerseits für Frauen und Män-
ner getrennt sowie andererseits für 
Frauen und Männer zusammen. 

Das Ergebnis der Optimierung zeigt 
Abbildung 7, während in Abbildung 8 
die einzelnen Beträge zur berechneten 
Lungenkrebsmortalität sowie die ver-
bleibenden positiven oder negativen 
Differenzen zu den beobachteten Wer-
ten aufgetragen sind. Tabelle 2 zeigt 
die Parameterwerte aus den zitierten 
Literaturstellen im Vergleich zu jenen 
nach der Optimierung. Für Männer 
sind die Werte der Parameter höher als 
jene für Frauen und auch erhöht gegen-
über jenen aus den zitierten Literatur-
stellen. Für Frauen sind sie etwas tiefer 
außer bei den Parametern kLCM / APM und 
fRn. Bei den Letzteren war die gewählte 
Art der Optimierung denn auch weni-
ger erfolgreich.
Bei einigen Ländern bleiben auch nach 
der ersten Optimierung große Unter-
schiede, sowohl nach oben wie nach 
unten, über deren Ursachen nur speku-
liert werden kann. 
Es lassen sich 3 Untergruppen unter-
scheiden: 

•	Für mehrheitlich nordeuropäische  
	 Länder (Gruppe 1: B, DK, EST, H,  
	 LT, N, PL, GB) wird die Lungen- 
	 krebssterblichkeit durch die Modell- 
	 rechnung unterschätzt, 

•	für mehrheitlich südeuropäische  
	 Länder (Gruppe 2: BG, GR, M, P,  
	 SRB-MNE, E, CH) wird sie über- 
	 schätzt und 

•	für eine dritte Gruppe (Gruppe 3:  
	 AL, A, HR, CY, CZ, FIN, F, D, IRL,  
	 I, LV, LUX, NL, RO, SK, SLO, S)  
	 passt sie besser zur gemeldeten Lun- 
	 genkrebssterblichkeit. 
Die Parameter  LCMBL und fNS / N wur-
den deshalb für diese 3 Ländergruppen 
anhand der Summe der Abweichungs-
quadrate noch weiter optimiert. Das 
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Lungenkrebssterblichkeit: Nichtraucher Lungenkrebssterblichkeit: Verhältnis Raucher/Nichtraucher

Frauen und Männer zusammen                          nur Männer                                                     nur Frauen

 

Zahlenwerte der Modellparameter LCMBL f NS / N k LCM / APM f Rn

Werte aus den zitierten Literaturstellen 6,7 17,5 6 % 16 %

Frauen & Männer Optimierte Werte für 
32 europäische Länder

6,1 16,4 7,4 % 17,1 %

Frauen allein 3,0 10,1 7,0 % 16,4 %

Männer allein 8,0 18,2 8,3 % 18,6 %

Tab. 2: Optimierung der Modellparameter durch Minimierung der Summe der Abweichungsquadrate

Abb. 6: Ergebnisse der 2. Optimierung der Parameter LCMBL (blau) und fNS / N (rot) 
Gruppe 1: B, DK, EST, H, LT, N, PL, GB; Gruppe 2: BG, GR, M, P, SRB-MNE, E, CH; 
Gruppe 3: AL, A, HR, CY, CZ, FIN, F, D, IRL, I, LV, LUX, NL, RO, SK, SLO, S 
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Ergebnis dieser 2. Optimierung ist in 
Abbildung 6 dargestellt. Zu erkennen
ist, dass diese bei Frauen für beide Pa-
rameter zu tieferen Werten führt. Zu-
dem besteht ein deutlicher Nord-Süd-
Unterschied, der bei den Frauen noch 
ausgeprägter ist. 

Diskussion
Für die nur begrenzte Übereinstim-
mung, insbesondere für die großen 
Abweichungen einiger Länder, seien 
folgende mögliche Ursachen zur Dis-
kussion gestellt: 

•	Die für diese Arbeit verwendeten  
	 Daten sind Momentaufnahmen.

•	Die Lungenkrebssterblichkeit ver- 
	 ändert sich und hat zudem eine  
	 lange Latenzzeit.
Maßgeblich ist die über einen länge-
ren Zeitraum akkumulierte Exposition 
durch Rauchen und andere Schadstoffe 
(einschließlich Radon), durch welche 
das Lungenkrebsrisiko – nach einer La-
tenzzeit – während einer längeren Ex-
pressionsphase erhöht wird. Zudem ist 
das spontane sowie durch Schadstof-
fe verursachte Krebsrisiko nicht in al-
len Regionen gleich hoch. So melden 
verschiedene Publikationen, dass in 
Ländern mit höherem „Human De-
velopment Index“ (HDI) auch das Ri-
siko für Lungenkrebs sowie für Krebs 
im Colorectum, der Prostata und im 
Magen höher ist als in Ländern mit 
tiefem HDI, während es für Krebs 
der Speiseröhre, der Leber und der  
Cervix uteri gerade umgekehrt ist [9]. 
Deutlich ist auch der Unterschied 
zwischen Frauen und Männern: Bei-
spielsweise rauchen Frauen in nord-
europäischen Ländern häufiger als in 
südeuropäischen Regionen. 
Ob eine Korrelation zwischen der Lun-
genkrebssterblichkeit bei Frauen und 
dem „Gender Equality Index“ besteht, 
wäre noch zu klären. Dieser liegt näm-
lich in Nordeuropa bei über 70, in Süd-
europa unter 60, bei einem EU-Mittel 
von 67,4 (2019). 
Einen Einfluss haben im Weiteren

•	berufliche Exposition, 

Abb. 7 a, b, c: Beobachtete (grün) und berechnete (gelb) Lungenkrebssterblichkeit für  
32 europäische Länder: a) oben für Männer und Frauen, b) Mitte für Frauen allein,  
c) unten für Männer allein, angegeben in Anzahl Fällen pro 100.000 und Jahr; grün:  
beobachtete Anzahl Fälle; gelb: mit den optimierten Parameterwerten berechnete  
Lungenkrebssterblichkeit
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altersstandardisierte Lungenkrebssterblichkeit pro 100'000 und Jahr
berechnete Lungenkrebssterblichkeit: NR, R, Air-Poll, Rn

Anzahl Fälle (Männer und Frauen) pro 100'000 & Jahr (LCMBL=6,3 per 1E5y; fNS/S=18,1 per 1E5y; kLCM/APM=9,3%; fRn=16%)
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altersstandardisierte Lungenkrebssterblichkeit pro 100'000 und Jahr
berechnete Lungenkrebssterblichkeit: NR, R, Air-Poll, Rn

Anzahl Fälle (Frauen) pro 100'000 & Jahr (LCMBL=3,2 per 1E5y; fNS/S=11,7 per 1E5y; kLCM/APM=6,2%; fRn=16%)
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altersstandardisierte Lungenkrebssterblichkeit pro 100'000 und Jahr

berechnete Lungenkrebssterblichkeit: NR, R, Air-Poll, Rn

Anzahl Fälle (Männer) pro 100'000 & Jahr (LCMBL=10,7 per 1E5y; fNS/S=19,6 per 1E5y; kLCM/APM=12%; fRn=11,6%)
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•	Ernährung und Lebensgewohnhei- 
	 ten

•	Aufenthaltszeit im Freien oder in  
	 geschlossenen Räumen, 

•	genetische Prädisposition, 

•	Zugang zu medizinischer Versor- 
	 gung sowie 

•	Unterschiede bezüglich Schadstoff- 
	 exposition zwischen Stadt- und  
	 Landbevölkerung. 

Was ist zu tun?
Schließlich bleibt zu klären, ob die 
Erfassung der Lungenkrebsmortalität, 
der Schadstoffkonzentrationen in der 
Luft, der durchschnittlichen Radon-
Konzentration im Wohnbereich sowie 
der Rauchgewohnheiten in allen Län-
dern nach denselben Kriterien erfolgt. 
Offen bleibt weiter, ob bei der Ermitt-
lung der durchschnittlichen Radon-
Werte pro Land die reale Verteilung 
der Hausbewohnenden auf die unter-
schiedlichen Haustypen wie Einfamili-
enhäuser, Mehrfamilienhäuser, Wohn-
blocks und Stockwerke angemessen 
berücksichtigt wurde. Denn es ist zu 
vermuten, dass die auf Radon zu un-
tersuchenden Häuser in erster Linie 
im Hinblick auf mögliche Sanierungs-
fälle ausgewählt wurden. Das hier prä-
sentierte einfache Modell kann somit 
nur ein erster Ansatz sein. Das Modell 
muss verfeinert werden und weitere 
mögliche Einflussfaktoren sollten er-
fasst und berücksichtigt werden. 

Hansruedi Völkle  ❏

Abb. 8 a, b, c: Berechnete Lungenkrebssterblichkeit für 32 europäische Länder;  
a) oben für Männer und Frauen, b) Mitte für Frauen allein, c) unten für Männer allein;  
angegeben in Anzahl Fällen pro 100.000 Einwohner und Jahr; blau: Basisrisiko bei 
Nichtrauchenden, rot: Risiko durch Rauchende, violett: Risiko durch Luftschadstoffe, 
gelb: Risiko durch Radon, grau: ±-Differenz: beobachtet minus berechnet
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Nichtraucher Raucher
Luftschadstoffe Radon
Beobachtet-berechnet

Anzahl Fälle (Männer und Frauen) pro 100'000 & Jahr (LCMBL=6,3 per 1E5y; fNS/S=18,1 per 1E5y; kLCM/APM=9,3%; fRn=16%)
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Nichtraucher Raucher
Luftschadstoffe Radon
Beobachtet-berechnet

Anzahl Fälle (Frauen) pro 100'000 & Jahr (LCMBL=3,2 per 1E5y; fNS/S=11,7 per 1E5y; kLCM/APM=6,2%; fRn=16%)
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Nichtraucher Raucher
Luftschadstoffe Radon
Beobachtet-berechnet

Anzahl Fälle (Männer) pro 100'000 & Jahr (LCMBL=10,7 per 1E5y; fNS/S=19,6 per 1E5y; kLCM/APM=12%; fRn=11,6%)

Der Tag wird gut
„Was  man zu verstehen gelernt hat,  
fürchtet man nicht mehr“

Marie Curie (1867–1934),
polnische Chemikerin und Physikerin
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222Radon und die Anwendung von 
Dosiskonversionskoeffizienten
Das radioaktive Edelgas Radon-222 
(222Rn) und seine kurzlebigen Zerfalls- 
produkte sind mit Abstand die größte  
Einzelkomponente der natürlichen  

Strahlenexposition. Die  
durch die Inhalation von  
Radon (bzw. dessen kurz-
lebiger Zerfallsprodukte) 
bedingte Strahlenexposi-
tion stellt den zweitgröß-
ten Risikofaktor für Lun-
genkrebs dar. Durch die 

Vorgaben der Richtlinie 2013/59/Eura-
tom wurde in Deutschland im Strah-
lenschutzgesetz im § 124 und im § 126 
ein Referenzwert von 300 Bq/m3 in 

Aufenthaltsräumen bzw. an Arbeits-
plätzen in Innenräumen festgelegt.
Bereits seit über einem Jahrzehnt wird 
international eine Diskussion über eine 
erforderliche Einführung neuer Dosis-
konversionskoeffizienten1) (Dose Con-
version Coefficients = DCC) für Radon  
(222Rn) geführt. Die Institutionen ICRP, 
UNSCEAR und IAEA publizieren 
durch Anwendung unterschiedlicher 
Modelle bzw. unterschiedlicher Ein-
gangsparameter voneinander differie-
rende Koeffizienten. 

1)	� Da es sich um eine dimensionsbehaftete  
Größe handelt, wird hier der Begriff „Koeffi- 
zient“ im Gegensatz zum dimensionslosen 
Faktor verwendet.

UNSCEAR untersuchte sowohl die in-
ternationalen Bergarbeiterstudien, die 
sich hauptsächlich auf erweiterte  
Follow-ups früherer Kohortenstudien 
stützen, als auch neue epidemiolo- 
gische Studien über das Lungenkrebs- 
risiko durch Radon in 
Wohnräumen [1]. 
Die ICRP [2, 3, 4] veröf- 
fentlichte mehrere fall- 
spezifische DCC für 
222Rn für Arbeitskräfte 
und für Einzelpersonen 
der Bevölkerung. Wie die 
Ergebnisse in Tabelle 1 zeigen, wei-
chen die von UNSCEAR und ICRP  
ermittelten DCC voneinander zum 
Teil erheblich ab.
Der von UNSCEAR publizierte Wert 
für den DCC stimmt mit dem bisheri-
gen aus UNSCEAR (2006) [6] überein. 
Die ICRP begründet in ihrer Publika-
tion 115 die Einführung neuer und  
höherer DCC für 222Rn vorwiegend 
mit der Angleichung von Ergebnissen  
epidemiologischer Studien und dosi-
metrischer/biokinetischer Modelle,  
um die durch den Expositionspfad  
„Inhalation von Radon und Radon-
Zerfallsprodukten“ EInh resultierende  
effektive Dosis zu ermitteln. 
Bei Anwendung der ICRP-DCC er-
geben sich bei 222Rn-Aktivitätskon-
zentrationen von 300 Bq/m3 in Woh-
nungen (bei Aufenthaltszeiten von 
7.000 Stunden im Jahr) 
und an Arbeitsplätzen  
mit „physisch anstren- 
genden Tätigkeiten“  
Werte für die effektive  
Dosis von jeweils rund 
14 mSv im Jahr.
In Deutschland werden  
z. B. in der Bewertung von radioak-
tiven Altlasten die vom BfS veröf- 
fentlichten Berechnungsgrundlagen 
Bergbau (BglBb) [7] die in Tabelle 2 dar-
gestellten DCC angewendet, die sich 
auf die in der ICRP 65 [8] publizierten 
Werte aus den 1990er-Jahren stützen.
Durch die Erhöhung des DCC ent-
sprechend ICRP [4] resultiert bei glei-

Natürliche 
Strahlen- 
exposition

Lungenkrebs-
risiko durch 

Radon

	D a s  R a d o n - R i s i k o  –  
e i n e  S i c h t  v o n  p r a k t i s c h e n  A n w e n d e r n 

Für Radon-222 (222Rn) sollte, wie im Strahlenschutz allgemein üblich, die 
effektive Dosis die primäre Bezugsgröße sein. In den letzten Jahren wurden 
vor allem von der ICRP und UNSCAR intensive Diskussionen zu der Erhöhung 
von Dosiskonversionskoeffizienten für 222Rn geführt. Die Strahlenschutz-
kommission hat 2017 den Stand der wissenschaftlichen Diskussion zu der 
Umrechnung der Expositionsgröße in eine Dosisgröße ausführlich aufgezeigt 
und die vorläufige Beibehaltung der bisherigen Dosiskonversionskoeffizien-
ten empfohlen. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Konsequenzen, 
die sich aus den Änderungen von Dosiskonversionskoeffizienten (DCC) für 
222Rn bei der Bewertung von radioaktiven Altlasten ergeben würden. Darü-
ber hinaus werden Fragen zum Risiko durch Radon zur Diskussion gestellt, 
die sich bei der Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Europäischen 
Radon-Studie ergaben. Hierbei wird die besondere Rolle des Einflusses des 
Rauchens auf das Risiko durch Radon gewürdigt. 
Unabhängig von der Art und der Herkunft der Exposition sollte ein gleichwer-
tiger Strahlenschutz für alle exponierten Personen (Arbeitskräfte und Einzel-
personen der Bevölkerung) im Sinne des Strahlenschutzes als Ganzem und 
im Interesse der potenziell gesundheitlich Betroffenen sichergestellt werden 
können. Insbesondere zu dem in Deutschland festgelegten Referenzwert 
sollte der Strahlenschutz angemessen angewendet werden.

Dosis von  
rund 14 mSv 

im Jahr
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cher Radon-Exposition (222Rn-Aktivi-
tätskonzentration x Expositionszeit) 
eine höhere effektive Dosis. Die Zu-
sammenhänge, die zu der Dosiserhö-
hung führen, wurden von der Strah-
lenschutzkommission [9] ausführlich 
diskutiert und auch von Rolf Michel 
und Bernd Lorenz in Heft 3/2020 der 
StrahlenschutzPRAXIS kommentiert.

Strahlenexposition durch Radon 
bei radioaktiven Altlasten
Die Auswirkungen dieser höheren 
DCC werden am Fall der Sanierung 
der Hinterlassenschaften des ehemali-
gen Uranerz-Bergbaus in Sachsen und 
in Thüringen (Wismut-Altlasten) auf-
gezeigt:
Die Sanierung der Wismut-Altlasten 
begründet sich seit den 1990er-Jahren 

auf den als Bewertungs-
maßstab geltenden Richt- 
wert von 1 mSv im Ka- 
lenderjahr für Personen 
der Bevölkerung. Den 
BglBb entsprechend wird 
die Beeinflussung durch 
Radon als effektive Dosis 

berechnet und gemeinsam mit der ef-
fektiven Dosis, die durch andere rele-
vante Expositionspfade entsteht, mit 
dem Richtwert verglichen. 

Die Strahlenexposition durch Radon 
ist in vielen Fällen, insbesondere bei 
gut permeablen Haldenschüttungen, 
der kritische Expositionspfad. Beispie-
le dafür sind Halden an 
den Standorten Schlema/
Alberoda und Johanngeor-
genstadt, bei denen im un-
sanierten Zustand Radon-
Aktivitätskonzentrationen 
von bis zu 1.400 Bq/m³ 
im Jahresmittel auf Wohn-
grundstücken auftraten.
Auf der Grundlage des DCC 
in den BglBb entspricht eine effektive 
Dosis von 1 mSv im Kalenderjahr für die  
Bevölkerung einer 222Rn-Aktivitäts-
konzentration von ca. 50 Bq/m3 im 
Freien als zusätzlicher Beitrag über 
den Hintergrund. Die Anwendung  
neuer, höherer DCC hätte zur Folge,  
dass eine maximale 222Rn-Aktivitäts- 
konzentration von ca. 20 Bq/m3 ober- 
halb des Hintergrundwertes als Sa- 
nierungsziel zu erreichen wäre. Dies 
hätte eine Reihe von Auswirkungen 
für die Bewertung von bergbaulichen 
Altlasten.
Im Bereich der Hinterlassenschaften 
des Uranerz-Bergbaus würde die An-
zahl der Objekte deutlich steigen, für 
die der Richtwert der effektiven Dosis 

von 1 mSv im Kalenderjahr dann über-
schritten und ein Sanierungsbedarf zur 
Reduzierung der 222Rn-Aktivitätskon-
zentration entstehen würde.

Für einen Großteil der be-
reits sanierten Objekte, 
bei denen die Radon-Frei-
setzung bei der Sanierung 
eine Rolle spielte und der 
zusätzliche Beitrag der 
222Rn-Aktivitätskonzen-
tration durch die Sanie-
rung derzeit unter 50 Bq/
m³ liegt, würde ein höhe-

rer DCC dazu führen, dass ebenfalls 
eine Überschreitung des Referenzwer-
tes von 1 mSv im Kalen-
derjahr eintritt.
Für bereits sanierte Ob-
jekte, bei denen es gegen-
wärtig schon Probleme 
gibt, den Zusatzbeitrag 
von 50 Bq/m³ einzuhal-
ten, weil lokal wieder er-
höhte Radon-Freisetzungen beobach-
tet werden, würde sich die Situation 
in Bezug auf die Einhaltung des Refe-
renzwertes von 1 mSv im Kalenderjahr 
noch weiter verschärfen.
Das Ziel der Einhaltung einer zusätz-
lichen effektiven Dosis von 1 mSv im 
Kalenderjahr ist bei der Anwendung 

Richtwert 
von 1 mSv im 
Kalenderjahr

Zusatzbeitrag 
von 50 Bq/m³ 

einhalten

Expositionsort DCC (nSv/(Bq h/m3)) mit F = 0,4

UNSCEAR (2019) [5] Arbeitsplätze in Innenräumen 3,6

ICRP 115 [2], ICRP 126 [3] Wohnräume 5,6

ICRP 137 [4]
„normale“ Arbeitsplätze in Innenräumen 6,7

Arbeitsplätze mit  
„physisch anstrengenden Tätigkeiten“

13,4

Tab. 1: DCC aus den neueren Veröffentlichungen von UNSCEAR und ICRP

Expositionsort DCC (nSv/(Bq h/m3)) mit F = 0,4

Berechnungsgrundlagen 
Bergbau (BglBb) [5] 

Bevölkerung 
(in Innenräumen und im Freien)

2,4

Arbeitskräfte
(in Innenräumen und im Freien)

3,1

Rn-Aktivitäts-
konzentratio-

nen bis zu 
1.400 Bq/m³

Tab. 2: In Deutschland verwendete DCC
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der neuen DCC aus praktischen Ge-
sichtspunkten in einigen Ortschaften 
mit bergbaulichen Altlasten nicht oder 
nur mit einem fraglichen Aufwand er-
reichbar. 
Aus der Sicht des Praktikers stellt 
sich daher die Frage, ob man nicht 
konsequent für Radon in der Umwelt 

und im Zusammenhang 
mit der Altlastensanie- 
rung ausschließlich mit  
Referenzwerten der Kon- 
zentration (Bq/m3) oder  
der integrierenden Grö- 
ße „Radon-Exposition“  
(in Bq/h . m3) arbeiten  

sollte? Ein Problem wäre dabei aller-
dings die Verknüpfung mit den Strah-
lenexpositionen, die über weitere 
Expositionspfade wie die äußere Strah- 
lenexposition oder die Ingestion von 
Radionukliden auftreten können.  

Die Europäische Radon-Studie
Eine wesentliche Studie 
für die Bewertung von 
Radon in Innenräumen 
ist die von Darby et al. 
veröffentlichte Studie 
im Jahr 2006 – „die Eu-
ropäische Radon-Studie“ 
[10]. Es handelt sich um 

eine gepoolte Studie von Einzelstudien 

aus 13 europäischen Ländern für die 
Bewertung von Radon in Innenräumen 
aus dem Jahr 2006. Als Fall-Kontroll-
Studie umfasst sie insgesamt 7.148 
Lungenkrebsfälle und 14.208 Kontrol-
len. Nach dem Ergebnis der gepoolten 
Studie wurde ein Anstieg des relativen 
Risikos von 0,084 je 100 Bq/m3 ermit-
telt (siehe Abb. 1, Bezugsgröße ist die 
beobachtete 222Rn-Aktivitätskonzen-
tration). Letztlich führen nur die Kom-
bination der verschiedenen Einzelstu-
dien und die Stratifizierung mit den 
Faktoren Alter, Geschlecht, Region, 
Rauchverhalten zu einer eindeutigen 
Abhängigkeit des Lungenkrebsrisikos 
von der Radon-Aktivitätskonzentra- 
tion.
Eine weitere Schwierigkeit ist die 
Festlegung des tatsächlichen Radon- 
Aktivitätskonzentrationsniveaus wäh-
rend der Exposition. Hier nimmt die 
Europäische Radon-Studie eine Korrek-
tur vor, welche die Unsi-
cherheiten der 222Rn-Akti- 
vitätskonzentrationen be-
rücksichtigt. Durch diese 
Korrektur verdoppelt sich 
das relative Risiko pro 100 
Bq/m3 von 0,084 auf 0,16. 
Hier stellt sich die Fra-
ge, ob in der Praxis ermittelte Radon-
Messwerte vor einer Bewertung nicht 

dem gleichen Korrekturverfahren wie 
in der Europäischen Radon-Studie un-
terzogen werden müssten. 

Einfluss des Rauchens auf die 
Radon-Risiken 
Die Lungenkrebs-Risiken durch Radon, 
die in Veröffentlichungen über epide-
miologische Studien angegeben wer-
den, sind in der Regel relative Risiken. 
Eine Feststellung wie beispielsweise 
die Aussage „Es zeigte sich kein we-
sentlicher Einfluss des Rauchverhal-
tens auf das radonbedingte Lungen-
krebsrisiko“ [11] ohne den expliziten 
Hinweis, dass es sich um das relati-
ve Risiko handelt, kann missverstan-
den werden und zu der unzutreffenden 
Wahrnehmung führen: „Radon ist für 
Raucher und Nichtraucher gleich ge-
fährlich.“
Dass das Rauchen einen wesentlichen 
Einfluss auf die Inzidenz von radonbe-

zogenem Lungenkrebs hat, 
kann anhand der Europäi-
schen Radon-Studie nach-
vollzogen werden. In der 
Europäischen Radon-Stu-
die [10] wurden die Ein-
flüsse des Rauchverhal-
tens (als nicht radioaktive 

Noxe) auf das Lungenkrebsrisiko durch 
Radon umfassend analysiert. Obwohl 
sich das relative Risiko, an einem ra-
donverursachten Lungenkrebs zu er-
kranken, für Raucher und Nichtrau-
cher statistisch nicht 
signifikant voneinander 
unterscheidet, führt die 
(annähernd) multiplika-
tive Verknüpfung der Ri-
siken durch Rauchen 
und durch Radon dazu, 
dass die Erhöhung des 
absoluten Lungenkrebsrisikos durch 
Radon pro Radon-Exposition stark 
vom Rauchverhalten der exponierten 
Personen abhängig ist.
Für den Fall, dass keine Exposition 
durch Radon vorliegt, haben Raucher 
und Nichtraucher ein sehr unter-
schiedliches absolutes Lungenkrebs- 

Radon- 
Exposition in 
Bq/h . m3

Gepoolte  
Studie von  

Einzelstudien

Verdoppelung 
des relativen 

Risikos

Hinweis:  
relatives 
Risiko!

Abb. 1: Beziehung des relativen Lungenkrebsrisikos abhängig von der beobachteten  
Radon-Aktivitätskonzentration; gepoolte Gesamtauswertung der 13 europäischen  
Einzelstudien; nach [10]
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risiko. Für einen 75-jährigen Raucher 
gibt [10] dafür ein absolutes Risiko von 

etwa 10 % an. Im Ver-
gleich dazu beträgt das 
absolute Risiko für ei-
nen Nichtraucher etwa 
0,4 %. Wird auf diese ab-
soluten Risiken die glei-
che relative Zunahme 
des Radon-Risikos (0,16 
pro 100 Bq/m³) ange-
wandt, unterscheidet 

sich die radonverursachte Zunahme 
des absoluten Risikos bei einer Erhö-
hung der 222Rn-Aktivitätskonzentra- 
tion um mehr als den Faktor 20 zwi-
schen Rauchern und Nichtrauchern 
(Abb. 2). 
Vom BfS wurde nach der Veröffentli-
chung der Darby-Studie eine Zahl von 
1.900 radonverursachten Lungenkrebs-
fällen pro Jahr für Deutschland kom-
muniziert. Nach [12] haben 92 % die-
ser Fälle einen Bezug zum Rauchen 
und wären damit allein durch den Ver-
zicht auf das Rauchen vermeidbar ge-
wesen. 
Bei der Berechnung von DCC für die 
Referenzbevölkerung haben die Rau-

cher eine höhere Ge- 
wichtung als die Nicht-
raucher, sodass die DCC 
durch das Risiko der 
Raucher dominiert wer-
den. Die Berechnung 
von DCC ausschließlich 
für Nicht-

raucher würde zu einem 
um eine Größenordnung 
niedrigeren Wert führen.
Das stark von Rauchern 
beeinflusste Strahlen-
schutzsystem für Radon 
weist damit für Nichtrau-
cher ein Risiko aus, das für sie im 
Mittel nicht zutrifft. Dies kann z. B. 
dazu führen, dass Nichtraucher, die er-
höhten Radon-Aktivitätskonzentratio-
nen in einem eigengenutzten Gebäude 
ausgesetzt sind, ggf. aufwendige und 
kostenintensive Maßnahmen zur Re-
duzierung dieser 222Rn-Aktivitätskon-

zentrationen vornehmen, die in Bezug 
auf die tatsächlich erzielbare Risikore-
duzierung in einem ungünstigen Ver-
hältnis stehen.
Es ist klar, dass das Ziel des Strahlen-
schutzsystems nicht sein kann, indivi-
duelle Risiken auszuweisen [2]. Den-
noch kann es bei der Beratung von 
Personen aus der Bevölkerung, die von 
erhöhten 222Rn-Aktivitätskonzentra- 
tionen in ihren Wohnungen betroffen 
sind, hilfreich sein, auf das individuell 
unterschiedliche Risiko durch Radon 
hinzuweisen.
Die großen Unterschiede des absolu-
ten Radon-Risikos zwischen Rauchern 
und Nichtrauchern haben noch einen 

weiteren Aspekt. Wie be-
reits erwähnt, spielt die 
Angleichung der Ergeb-
nisse epidemiologischer 
Studien und des dosime-
trischen/biokinetischen 
Modells der Inhalation 
eine wichtige Rolle bei 

der Festlegung neuer DCCs für Radon 
durch die ICRP. Die von Rauchern do-
minierten, aus epidemiologischen Stu-
dien abgeleiteten DCCs stimmen zwar 
mit Dosisfaktoren überein, die mit 
dosimetrischen/biokinetischen Model-
len ermittelt wurden. Diese Überein-
stimmung ist jedoch infrage zu stellen, 

wenn Nichtraucher be-
trachtet werden, deren 
radonverursachtes abso-
lutes Risiko pro Radon-
Exposition eine Größen-
ordnung niedriger ist. 

Fazit
Bislang ist die Strategie, durch eine 
Festlegung von (hinreichend niedri-
gen) Referenzwerten das Risiko durch 
Radon für die Bevölkerung zu redu-
zieren. Es könnte aber auch die Frage 
gestellt werden, ob mit präventiven 
Maßnahmen in Bezug auf das Rauchen 
nicht sogar ein deutlich höherer Effekt 
zur Verringerung des Risikos durch 
Radon erzielbar ist als 
durch eine Reduzierung 
der 222Rn-Aktivitätskon-
zentration. Daraus kann 
die Frage abgeleitet wer-
den, ob nicht eine über 
den derzeitigen Stand 
hinausgehende Aufklä-
rung der Öffentlichkeit über die Rolle 
des Rauchens bei der Bewertung von 
Situationen mit erhöhten 222Rn-Akti-
vitätskonzentrationen sinnvoll wäre.

Klaus Flesch, Jens Regner ❏

Absolutes 
Risiko für 

Nichtraucher  
~ 0,4 %

Risiko der 
Raucher  

dominiert

Unterschiede 
des absoluten 
Radon-Risikos

Abb. 2: Das kumulative Lungenkrebsrisiko für 75-jährige Raucher und Nichtraucher 
nach [10] 

Übereinstim-
mung ist  

infrage zu  
stellen

Risiko für die 
Bevölkerung 
reduzieren
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	B e s t e h e n d e  E x p o s i t i o n s s i t u a t i o n e n  u n d  R a d o n  –  e i n  R e s ü m e e 

Bestehende Expositionssituationen  
und Radon – ein Schwerpunktthema,  
das Ende 2018 durch das neue Strah-
lenschutzrecht mit Regelungen zum 
Schutz vor Radon und für Maßnah-
men bei radioaktiven Altlasten eine 
stärkere Bedeutung erhalten hat. 
Der nötige Schutz vor Radon ist  
u. a. eine Folgerung aus neueren epi-
demiologischen Studien, nach denen 
das Lungenkrebsrisiko durch län-
gere Radon-Expositionen in Gebäu-
den statistisch signifikant zunimmt. 
Hansruedi Völkle sowie Jens Reg-
ner und Klaus Flesch setzen sich 
mit den Studienergebnissen und mit 
den Folgen aus der möglichen Ein-
führung höherer Dosiskonversions-
koeffizienten auseinander. 
Die gemäß § 121 StrlSchG Ende 
2020 festgelegten Gebiete, in denen 
eine beträchtliche Gebäudezahl mit 
Aufenthaltsräumen oder Arbeits-
plätzen den Referenzwert von 300 
Bq/m3 überschreiten kann, stützen 
sich im Wesentlichen auf die ermit-
telten „geogenen Radon-Potenziale“ 

des Bodens. Joachim Breckow et al. 
stellen die Methodik der Ermittlung 
vor und weisen auf zu beachtende 
„Fallstricke“ hin.
Für die Unterrichtung der Bevölke-
rung über die Radon-Exposition in 
Aufenthaltsräumen und damit ver-
bundene Gesundheitsrisiken nach § 
125 StrlSchG präsentieren uns Chris-
tian Kunze und Ilke Schulz ein Bei-
spiel einer zielgruppenspezifischen 
Kampagne.
Erste „Pilotergebnisse“ aus Messun-
gen an Arbeitsplätzen nach § 127 
StrlSchG präsentiert Winfried Meyer 
mit einer größeren Anzahl von Refe-
renzwertüberschreitungen. Michael 
Haas und Sabine Prignitz zeigen die 
messtechnischen Anforderungen in 
einer radonhaltigen Umgebung im 
Endlager Konrad auf – derzeit noch 
eine bestehende Expositionssitua- 
tion der besonderen Art. 
Peter Schmidt sowie Klaus Flesch 
und Sebastian Huber erörtern die 
Vorgaben für die Bewältigung von 
radioaktiven Altlasten (§§ 136 ff. 

StrlSchG). Die Sanierung der Hin-
terlassenschaften des ehemaligen 
Uranerz-Bergbaus „Wismut-Liegen-
schaften“ wird in § 149 StrlSchG 
geregelt. Für andere radioaktive Alt-
lasten gibt es Vorgaben mit Blick 
auf den Referenzwert von 1 mSv 
im Jahr.
Das neue Strahlenschutzrecht ist 
nunmehr etwas mehr als 2 Jahre in 
Kraft. 
Die Erfahrungen zum Radon-Schutz 
und für die Bewältigung radioakti-
ver Altlasten werden in naher Zu-
kunft rasant wachsen. Die in den 
Radon-Vorsorgegebieten betroffenen 
Firmen mit Arbeitsplätzen in Keller-
räumen oder im Erdgeschoss müs-
sen bis Juni 2022 ihre Ergebnisse 
zu Radon-Messungen vorlegen. Eine 
Reihe von Altlastverdachtsflächen 
ist bereits durch Anhaltspunkte aus 
der branchenspezifischen Historie 
bekannt. 
Es bleibt spannend und es gibt viel 
zu tun!

Klaus Flesch  ■

Eine gute Nachricht des FS-Webadministrators

Das Archiv des FS jetzt digital
Liebe Mitglieder des Fachverbandes für Strahlenschutz, 
liebe Leser der StrahlenschutzPRAXIS,
nach einem Kraftakt aus dem Haus von Dr. Jan Vahlbruch, der einen Großteil der gedruckt vorliegenden FS-Veröffentlichungen  
digitalisieret hat, und nach einiger Programmierarbeit ist unser digitales Archiv nahezu komplett und jetzt im Internet zugänglich.
Besten Dank auch allen, die bei der Suche verschollener Exemplare hilfreich waren.
Schauen Sie doch einmal hinein. Man wundert sich, wie viele Strahlenschutzthemen über Jahrzehnte jung geblieben sind und  
welche Erinnerungen bei langjährigen Mitgliedern geweckt werden können.
In diesem Sinne, viel Spaß und mit freundlichem Gruß
                                                                                             FS-Webadmin Wolfgang Tachlinski, E-Mail: webadmin@fs-ev.org
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Sehr wichtiger Hinweis für die FS-Mitglieder aus der Schweiz

Der Schatzmeister teilt mit:
Aufgrund der massiv gestiegenen Gebühren wurde das Schweizer Konto bei 
der UBS Switzerland AG zum 31.12.2020 gekündigt. Bitte verwenden Sie nur 
noch das deutsche Konto bei der Sparkasse Düren. Der Fachverband ist der-
zeit dabei, ein neues Schweizer Konto zu suchen. 
Freundliche Grüße

Sven Nagels, E-Mail: schatzmeister@fs-ev.org
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ZUSAMMENFASSUNG

Als erste deutsche Messstelle bietet „Mirion Technolo-
gies“ (AWST) GmbH ein durch die PTB für Photonenstrah-
lung im Energiebereich von 16 keV bis 7 MeV und für die 
Messung von Hp(3) zugelassenes Augenlinsendosimeter 
an. Das Dosimeter verfügt über einen mechanischen  
Anbindungsmechanismus, der die Integration in Strahlen-
schutzbrillen sowie verschiedene andere Möglichkeiten 
am Kopf erlaubt. Das Festkörperdosimeter nutzt dieselbe 
moderne BeOSL-Technologie, die in der Ganzkörperdosi-
metrie zum Einsatz kommt. Die Eigenschaften des  
Dosimeters wurden in umfangreichen radiologischen  
Tests erhoben und durch die PTB und in einer internatio-
nalen Vergleichsmessung bestätigt. Als Dosimeter zur  
Evaluierung von Arbeitsplätzen ist das Dosimeter seit  
ca. 2 Jahren im Einsatz. Seit Ende 2020 ist es nun auch 
als amtliches Dosimeter zur Personenüberwachung  
verfügbar.

SUMMARY

Eye Lens Dosimetry with BeOSL Dosemeters
The first German individual monitoring service “Mirion  
Technologies” (AWST) GmbH is able to offer a PTB  
approved eye lens dosimeter for the measurement of Hp(3) 
in photon fields with an energy range from 16 keV to 7 
MeV. The dosimeter features a mechanism for integration in 
radiation protection glasses and attachment to other adapt-
ers, allowing it to be worn on the head. The solid state  
dosimeter uses the same modern BeOSL technology that 
is used in whole body dosimetry. Radiological properties of 
the dosimeters have been checked in our own irradiation 
tests and verified by PTB and in an international intercom-
parison. For workplace evaluation the dosimeter has been in 
use for about 2 years and since the end of 2020 it is also 
available for official individual monitoring.

Augenlinsendosimetrie mit
BeOSL-Dosimetern

	N e u e  E r k e n n t n i s s e  z u r  S t r a h l e n e m p -
f i n d l i c h k e i t  d e s  m e n s c h l i c h e n  A u g e s 

Im Zuge des Inkrafttretens der neuen Strahlenschutzgesetzgebung 
wurde aufgrund neuer Erkenntnisse zur Strahlenempfindlichkeit des 
menschlichen Auges der Jahresgrenzwert für die Augenlinsendosis 
von 150 mSv auf 20 mSv herabgesetzt. Gleichzeitig wurde die neue 
operationelle Messgröße Hp(3) für die Dosimetrie der Augenlinse ein-
geführt. Besonders in einigen Anwendungsbereichen der Medizin, wie  
z. B. in der interventionellen Radiologie, in denen für das medi-
zinische Personal erhöhte Augenlinsendosen auftreten können, 
führt dies zur Notwendigkeit der regelmäßigen Überwachung der 
Augenlinsendosis. Da es zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen 
Gesetzgebung keine geeigneten oder gar zugelassenen Dosimeter für 
die Messung von Hp(3) gab, standen die amtlichen Messstellen unter 
Druck, solche Systeme bereitzustellen.
Wir berichten hier über die Entwicklung des ersten in Deutschland 
zugelassenen Hp(3)-Dosimeters durch die Mirion Technologies (AWST) 
GmbH, welches als erstes Augenlinsendosimeter (ALD) weltweit über 
eine mechanische Integrationsmöglichkeit in Strahlenschutzbrillen 
verfügt.

Weiterentwicklung der BeOSL-
Technologie für die Extremitäten-  
dosimetrie
In der Ganzkörperdosimetrie wurde  
2020 die Filmdosimetrie endgültig 
durch die Festkörperdosimetrie auf  
Basis von „Optisch Stimulierter Lu-
mineszenz“ (OSL) mit BeO-Detek-

toren (BeOSL-Technologie) [1] abge- 
löst. In der Teilkörperdosimetrie ist  
man ebenfalls bestrebt, die veraltete  
TLD-Technologie durch modernere  
BeOSL-Technologie zu ersetzen. Daher 
stand am Beginn der Entwicklung eines 
Augenlinsendosimeters die Entwick-
lung eines entsprechenden BeOSL- 
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verglichen. Die Übereinstimmung ist 
ausgezeichnet. Die wichtigsten tech-
nischen Kenndaten des ALD sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst.

Funktionsweise des Dosimeters 
in der Strahlenschutzbrille
Zusätzlich zur radiologischen Charak- 
terisierung des Dosimeters wurden 
umfangreiche Untersuchungen zur 
Verwendung des Dosimeters in der 
Strahlenschutzbrille durchgeführt.  
Dabei wurden Dosimeter im Kalibrier-
labor am Kopf eines Alderson-Phan-
toms an verschiedenen Messpositionen 
vor und hinter der Strahlenschutz-

brille bestrahlt. Die Abschirmwirkung 
der BR330 und verschiedener anderer 
Brillenmodelle wurde für unterschied- 
liche Laborstrahlenqualitäten aus der  
N-Serie der ISO 4037 [8] getestet, die 
den Energiebereich der Photonenstrah-
lung in der Radiologie abdecken soll-
ten. Bei 45° Einstrahlung wurden Do-
sisreduktionsfaktoren im Bereich von 
3 bis 10 gemessen. Die Ergebnisse für 
die BR330 sind in Abbildung 5 zusam-
mengefasst. Eine ausführliche Diskus-
sion des Einflusses der Positionierung 
und der exakten Bestrahlungsgeome-
trie findet sich in [10]. Die Ergebnisse 
unterstreichen die Schutzwirkung der 

Brille und zeigen die Positions- und 
Geometrieabhängigkeit in der Augen-
linsendosimetrie.

Untersuchungen an Arbeits-
plätzen in der interventionellen 
Radiologie
Auch schon vor seiner Zulassung als 
amtliches Dosimeter wurde das BeOSL- 
ALD von zahlreichen unserer Kunden 
zur Evaluation von Arbeitsplätzen  
genutzt. In einer Zusammenarbeit mit 
der Universitätsklinik in Tübingen 
wurden beispielsweise im Rahmen  
einer Masterarbeit systematische Un-
tersuchungen in der interventionellen 
Angiografie und inter-
ventionellen Neuroradio-
logie bei mehreren Ärzten 
durchgeführt. Dabei wur-
den die unterschiedlichen 
Interventionen nach Kör-
perregionen gruppiert, 
um Dosiswerte pro Inter-
vention in Abhängigkeit vom anatomi-
schen Bereich der Intervention zu  
erhalten. Es wurden Messungen vor 
und hinter der Strahlenschutzbrille 
durchgeführt sowie auch am Kragen 
des Schilddrüsenschutzes. Die Ergeb-
nisse der Messungen sind in Abbildung 
6 zusammen mit den aufgezeichneten 
applizierten Dosisflächenprodukten 
dargestellt.
Es zeigt sich, dass die höchsten Dosen 
pro Eingriff bei den Interventionen auf-
treten, in denen entweder großvolu-
mige Körperteile (Unterleib, Becken) 
durchstrahlt werden, oder bei be-
stimmten Wirbelsäuleninterventio-
nen, bei denen aufgrund vollkommen 
anderer Bestrahlungsgeometrien (Ober-
Tisch-Anordnung der Röntgenröhre) 
erhöhte Streustrahlung näher am In- 
terventionisten auftritt. Der signi- 
fikante Einfluss der Bestrahlungsgeo-
metrien auf die Augenlinsendosis lässt 
daher auch keine Prognose der Augen-
linsendosis mithilfe des applizierten 
Dosisflächenprodukts zu. Auch eine 
Messung der Dosis am Kragen mittels 
Ganzkörperdosimeter korreliert auf-

Messungen  
vor und hinter 

der Brille

Nenngebrauchsbereich 
für Photonenenergie und   
Strahleneinfallsrichtung

16 keV bis 7 MeV
± 60°

Maximale Abweichung 
des Ansprechvermögens:

-12 % … +47 %

Nenngebrauchsbereich der 
Dosis und Dosisleistung 

0,1 mSv bis 1 Sv
0,1 µSv/h bis 10 Sv/h

maximale Linearitäts-
abweichungen:
-2 % ... +3 %

Variationskoeffizient des 
Ansprechvermögens einer 
Stichprobe

0,3 mSv ≤ Hp(3) < 3 %

Prüfung der Eignung für 
gepulste Strahlung: Strah-
lungspulsdauer und Spitzen-
Pulsdosisleistung

115 ns bis 10 s
0 Sv/h bis  

1.102 kSv/h

bestanden

Nachweisgrenze für die  
Nettodosis

37 µSv bei Verwendung eines 
Transportdosimeters für 

den Untergrundabzug

Abb. 4: Energie- und Winkelabhängigkeit des ALDs; Vergleich eigener Simulationen und 
Messungen mit PTB- und EURADOS-Ergebnissen

Tab. 1: Radiologische Eigenschaften und Nenngebrauchsbereiche des BeOSL ALD
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grund geometrischer Einflüsse nur un-
befriedigend mit der Augenlinsendo-
sis. In dieser Studie wurden relativ 
geringe Abweichungen von -25 % bis 
+34 % zwischen Augenlinsendosis und 
am Kragen gemessener Dosis gefun-
den, während im Literaturvergleich, 
z. B. [3, 4], hier noch erheblich größere  
Unterschiede berichtet werden. Die er-
mittelte Dosisreduktion durch 2 un-
terschiedliche Brillenmodelle (BR126 
und BR330) liegt mit Werten von 2,5 
bis 6 im Bereich der oben erwähnten 
Ergebnisse der Labormessungen. Ex-
trapolierte Jahresdosen von bis zu 7,4 
mSv hinter der Schutzbrille unterstrei-
chen die Notwendigkeit des Tragens 
von Schutzbrillen und der dosimetri-
schen Überwachung. Details zu dieser 
Studie wurden zur Publikation einge-
reicht [11].

Zulassung als amtliches Dosi-
meter
Nach Antragstellung zur Baumuster-
prüfung des Dosimeters bei der PTB 
im September 2018 wurde die Prüfung 
des Dosimeters 2020 durchgeführt. Die 
größten Herausforderungen lagen we-
niger in der Bestätigung der von einem 
BeOSL-System zu erwartenden hervor-
ragenden dosimetrischen Eigenschaf-
ten, sondern auf der IT-technischen 

Seite. Aufgrund der hohen Anforde-
rungen betreffend der Sicherheit und  
Integrität der zu einer Dosisauswer- 
tung notwendigen Daten wurde in  
enger Zusammenarbeit zwischen PTB,  
dem Hersteller Dosimetrics und Mirion  
Technologies (AWST) ein ausgeklügel-
tes System zur Sicherstellung eines 
eindeutigen und nicht manipulierba-
ren Ergebnisdatensatzes entwickelt.

Dabei werden die notwendigen Iden-
tifikationsdaten von Detektoren, Do-
simeterhüllen und Auswertekarten, 
die die eindeutige Zuordnung ei-
nes Messwertes zu einer Person er-
lauben, aus verschiedenen Systemen 
und zu unterschiedlichen Zeiten zu-
sammengeführt und durch ein ein-
ziges bauartgeprüftes Softwaremo-
dul sowohl mit den Messwerten als 

Abb. 5: Dosimetrie mit Strahlenschutzbrille am Aldersonphantom: An verschiedenen Messpositionen vor und hinter der Brille wurden 
am Aldersonphantom Hp(3)-Messungen mit und ohne Strahlenschutzbrille durchgeführt. In der Grafik rechts werden Dosiswerte an 
abgeschirmten mit nicht abgeschirmten Positionen verglichen.

Abb. 6: Darstellung der ermittelten Augenlinsendosis pro Intervention je nach  
anatomischem Interventionsbereich; dabei wurden die Werte „shielded“ hinter der 
Strahlenschutzbrille gemessen und „unshielded“ am Stirnbandadapter.
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auch mit den Kalibrierdaten des De-
tektors verknüpft und digital signiert. 
So entstehen die weltweit sichersten 
Dosisaufzeichnungen, für die jeder 
Messwert eindeutig nachvollziehbar 
und unveränderlich einer bestimmten 
Person zuzuordnen und über Einzelde-
tektorkalibrierungen auf Primärstan-
dards rückverfolgbar ist.                   ■�
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Augenlinsendosimetrie, BeOSL-Dosimeter 
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16. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität

Umweltradioaktivität 
einst – jetzt – in Zukunft

In Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) und dem Max Rubner-Institut (MRI) veranstaltet das  
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) vom 22. bis 24. März 2022 in Kiel das  
16. Fachgespräch zur Überwachung der Umweltradioaktivität. Das Fachgespräch soll genutzt werden, um sich über Erfah-
rungen auszutauschen sowie über zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen zu diskutieren. Es bietet auch eine  
Gelegenheit, Auswirkungen der rechtlichen Neuerungen und der sich ab 2023 ergebenden Veränderungen auf die Über-
wachung der Umweltradioaktivität von möglichst vielen Seiten zu beleuchten. Angesprochen sind alle, die in irgendei-
ner Form an der Überwachung der Umweltradioaktivität in den unterschiedlichen Bereichen beteiligt sind. Dies betrifft  
sowohl die Überwachung der Umwelt allgemein als auch die der kerntechnischen Anlagen, der Zwischen- und Endlager 
sowie die Überwachung in Zusammenhang mit NORM/Radon und Anwendungen in der Medizin bzw. Industrie.
Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich als Teilnehmer oder Aussteller anzumelden oder einen Vortrag einzu-
reichen, finden sich auf den Internetseiten des BMU (www.bmu.de/ME9412).
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Gesetzliche Anforderungen an 
das Strahlenschutzmanagement
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflich-
tet, für Mitarbeiter*innen die exakte 
personen- und zeitbezogene Messwert-
erfassung mittels Personendosimetrie 
sicherzustellen, zu organisieren und 
auswertbar zu dokumentieren.

RaDoClid 2.0 ist die Lösung für 
eine Software-gestützte Dosime-
terverwaltung
Die steep GmbH aus Bonn hat mit 

RaDoClid 2.0 ein neues  
Programm entwickelt, 
das genau an dieser Stel-
le unterstützt und die 
oftmals als lästig emp-
fundene Verwaltung 
spürbar erleichtert. Das 
Programm erfüllt rechts- 
konform alle Anforde- 

rungen gemäß geltendem Strahlen- 
schutzgesetz. Darüber hinaus ste- 
hen über RaDoClid 2.0 weitere Funk-
tionen zur Verfügung, die den Anwen-
derinnen und Anwender die Arbeit er-
leichtern.

Inhaltlich betrifft dies beispielswei-
se die Erstellung und Übermittlung 
der SSR-Nummer, die als Pflichtkri-
terium von der Auswertestelle ange-
sehen wird. RaDoClid 2.0 kann über 
die Schnittstelle zum Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) automatisch die 
SSR-Nummer für die gemeldeten 
Dosimeterträger*innen generieren. 
Das vermeidet Fehler und spart Zeit.

Die Unternehmensgröße macht 
keinen Unterschied 
RaDoClid 2.0 ist in Unternehmen  
von unter 100 bis über 7.000 Dosi- 
meterträger*innen im Einsatz und 
daher für die meisten Organisations-
formen geeignet. Zu den RaDoClid-
Kunden gehören einzelne Praxen,  

Krankenhäuser, Universitätskliniken, 
industrielle Kunden und öffentliche 
Auftraggeber.

Flexibilität in der Anwendung
Bereits in der Standard-Version enthält 
RaDoClid 2.0 alle Module, die zur Er-
füllung der gesetzlichen Anforderun-
gen an die Personendosimetrie unab-
dingbar sind. Wichtigste Features sind 
die Stammdatenverwaltung strahlen-
exponierter Personen, die Generierung 
der Strahlenschutz-Register-ID (SSR-
ID) durch eine Schnittstelle zum BfS, 
die Erfassung von Inkorporations- und 
betrieblichen Messungen mittels elek-
tronischer Dosimeter (inkl. Verteilung 
& Rücknahme mittels Barcodescan-
ner) sowie die Reporting-/Auswerte- & 
Statistikfunktion. Ebenso ist die Ex-
port- & Importfunktion zum Daten- 
austausch mit der amtlichen Auswer-
testelle (soweit diese verfügbar ist) be-
reits vorhanden. 
Mit der erweiterten Enterprise-Version 
können darüber hinaus modular zu-
sätzliche betriebliche Anforderungen 
an die Dosimetrie abgedeckt werden. 

DATENSICHERHEIT wird bei 
RaDoClid großgeschrieben
RaDoClid 2.0 wird als Software as 
a Service(SaaS)-Modell angeboten. So-
wohl als internes Hosting beim Auf-
traggeber als auch als Cloudversion 
auf einem ISO-zertifizier-
ten Server mit Standort 
in Deutschland. Damit 
werden keine zusätzliche 
Hardware und interne IT-
Ressourcen zur Wahrung 
der Betriebssicherheit 
mehr benötigt. 
RaDoClid 2.0, als Neuent-
wicklung der steep GmbH, bietet da-
mit eine echte und gleichfalls rechtssi-
chere Entlastung der verantwortlichen 
Personen.

Mehr Informationen erhältlich unter 
www.radoclid.de

Keine zusätz-
liche Hardware 

und IT-Res-
sourcen nötig

	P e r s o n e n d o s i m e t r i e  u n d  M a n a g e m e n t s y s t e m 

Die Personendosimetrie ist nicht nur eine technische, sondern auch eine 
herausfordernde Managementaufgabe. Für viele Verantwortliche bedeutet 
sie zusätzliche Arbeit, die zeitintensiv geleistet werden muss. Einige Fakten 
im Überblick. 

 Anzeige  

RaDoClid 2.0 
erleichtert die  
Verwaltung
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Life arose in the Ocean
I studied Geology at the university – 
my undergraduate and Master’s degree 
are both in the Geological Sciences. 
Most geologists tend to take a more 
historical perspective, whether they’re 
looking at a rock, the landscape,  
another planet, or even at modern  
organisms – they’re continually curi-
ous as to why things are the way that 
they are and what could have caused 
them to be that way. So, for example, 
I was glancing at the “ingredients” on 
a bottle of multivitamin supplements 
one day and musingly commented to 
a friend (a paleontologist) that it was  
interesting how some elements are  
vital and are used in large quantities 
(e. g. potassium or iron), some are vi-
tally important in trace amounts but 
are dangerous at higher levels (seleni-
um, for example), while others seem to 
be toxic no matter what the concentra-
tion (such as lead). He thought about 
it for a moment and then said: “Well 
– it’s because life arose in the ocean 
and the earliest ocean was filled with 
things that are soluble and that were 

present in the earliest rocks.” Once  
he said it, it was obvious – potassium, 
sodium, and the other electrolytes that 
our bodies need so much of would all 
have been present in even the most  
ancient seas and of course the first  
living organisms would have found a 
use for them. Iron, magnesium, and 
other micronutrients were likely not 
added to the seas until much later – 
and there is still very little lead or  
uranium dissolved in seawater. Our 
distant past shapes us today – even to 
driving our nutritional needs so long 
after life first evolved. 

Why alpha radiation has such a 
high relative biological effective-
ness?
A few years after my conversation with 
my friend I was musing about alpha 
emitters and started wondering why 
it is that alpha radiation has such a 
high relative biological effectiveness. 
And of course I know the textbook an-
swer – that alpha particles are much 
more damaging to DNA than are betas 
and gammas – but I was curious as to 

whether or not the story might go a lit-
tle deeper than a simple description of 
what we can see in the laboratory to-
day. Thinking back to my conversation 
with my friend I started thinking about 
life’s history with alpha radiation and 
wondering if that might offer a partial 
explanation – not as to why alphas are 
so damaging to our DNA, but, rather, 
why our DNA is not more resistant to 
the type of damage caused by alphas. 
When I started thinking about the very 
short range of alpha radiation in wa-
ter a plausible explanation suggested 
itself. What we tend to forget, being 
large multicellular organisms, is that 
the great majority of life’s history on 
Earth is about organisms that look 
very different – of all the living orga- 
nisms that have ever lived on Earth, 
the vast majority have been simple 
single-celled organisms that have lived 
surrounded by water. Which means 
that, for most organisms over most of 
the history of life on Earth, alpha radi-
ation has not exerted any evolutionary 
selection effect.

A bacterium for example
Consider, for example, a bacterium 
floating in the water column. How 
much alpha radiation is it going to 
be exposed to in its brief life? There’s 
not much uranium, thorium, radium, 
or any other alpha-emitting element  
dissolved in seawater to begin with – 
in fact, for the first 2 billion years (us-
ing the American “billion” of 109) or 
so the water was likely nearly anoxic so 
uranium would have been insoluble. 
So what are the odds that our bacte-
rium would be less than 5 microns or 
so from an alpha-emitter at the time 
it decayed, and that the alpha particle 
would have been aimed in the precise 
direction to hit the bacterium? Chances 

	T h e  P a s t  i s  P r o l o g u e

Andy Karam bezeichnet sich diesmal als neugierig darauf zu erfahren, 
warum die Dinge so sind, wie sie sind, und was sie dazu veranlasst haben 

könnte, so zu sein. Er dachte für uns über Radon und über 
Alpha-Strahler nach und begann sich zu fragen: Warum hat die 
Alpha-Strahlung eine so hohe relative biologische Wirksamkeit? 
Lesen Sie selbst, zu welcher Erklärung er kommt. Zum Titel sei-
nes Beitrags erklärt er (hier verkürzt): „Unsere Vergangenheit 
trägt dazu bei zu erklären, warum wir so sind, wie wir heute 

sind, und sie ist dabei lediglich die Vorgeschichte zu dem, was wir werden.“                       
	 Bärbl Maushart

An American Perspective
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are very good that this sort of thing 
happened – but vanishingly infrequently. 
Single-celled organisms floating in the 
water column just didn’t need to be able 
to repair damage from alpha radiation 
because it almost never encountered 
any … and when it did, the damage 
was likely to be fatal to the cell.
It didn’t take long for life to start for-
ming sheets and mats of bacteria and  
algae. But even these were only passively 
exposed to alpha activity in the water. 
As a part of my MS thesis I calculated 
that the great majority of radiation 
exposure to these types of organisms 
was almost certainly from the 40K beta 
particle (gammas were more likely to 
escape before interacting), and alphas 
could only affect the outermost layer 
of a bacterial or algal mat. So as long as 
the mat was more than 5 cells thick, 
chances are that the majority of the 
cells would never be exposed to an al-
pha particle. This type of “lifestyle” 
persisted for nearly 3 billion years.

Radon is an issue for us
One reason that radon is an issue for  
us is that we draw air into our lungs – 
we breathe – and if that air is laced with 
radon then the tender tissues of our 
lungs are exposed to alpha radiation. 
But lungs are a relatively recent in-
vention – the first lungs didn’t appear 
until almost 400 million years ago 
and the first gills likely showed up no 
more than about 450 million years in 
our past. And it wasn’t until complex 
life had evolved lungs and gills that al-
pha radiation could have posed a threat 
– not until creatures with inner organs 
were pumping large volumes of water 
(and later air) past living cells. As to 
why alpha radiation is so damaging … 
I’d suggest that it’s because evolution 
is not going to equip us with a defense 
against a non-problem, and alpha radi-
ation simply wasn’t a problem for the 
first 3 billion years (or more) that life 
existed on Earth. Of course, it’s na- 
tural to wonder why organisms with  
lungs and gills never developed effi- 

cient mechanisms to repair alpha  
particle damage. But here, we have 
to also realize that radiogenic can-
cers take time – years to decades – to 
appear and there just aren’t many or-
ganisms that live that long. A field 
mouse, for example, won’t live long 
enough to develop lung cancer, no 
matter how high the radon levels in 
its burrow. Dogs and cats, too, don’t 
live long enough for high environ-
mental radon levels to pose a risk, 
nor do most animals in the world. In 
fact, with the exception of a handful 
of exceptionally long-lived species of 
shark, tortoise, whale, and several  
others, there are very few animals that 
live as long as humans do – the majority 
simply don’t live long enough to deve- 
lop lung cancer. And, for that matter, 
neither did humans until relatively 
recently (evolutionarily speaking).
There’s simply no evolutionary  
pressure to stave off an ailment 
that won’t appear until after the 
offspring are able to care for them-
selves – and even high levels of ra-
don won’t kill any animals before 
they can have their first few bat-
ches of offspring. Thus, life has never 
had a reason to find a way to resist  
the damage from alpha radiation.

 
 

There’s no way to know
Of course, that also makes me wonder 
what life would have looked like if  
alpha radiation was a big threat to the 
earliest life. Would we have developed 
more robust DNA – maybe triple- 
stranded instead of double-stranded? 
Might we have had chromosome  
triplets instead of pairs? Or would life 
have developed the ability to use the 
genome of a neighboring cell as a tem-
plate for repair of large-scale or com-
plex DNA damage? There’s no way to 
know, really – I guess that’s why it’s 
so easy to speculate. But it does seem 
safe to say that the reason we worry 
about radon (and other alpha-emitters) 
today is because, for more than 90% 
of the history of life it simply wasn’t 
an issue.

As to the title of this piece …
We are the sum of our history, and our 
history forms the basis for what we 
are today. This is true of individuals,  
nations, and for organisms as well – 
for all of us, our past helps to explain 
why we are the way that we are today, 
and it is merely the prologue to what 
we will become. 

Andrew Karam  
E-Mail: akaram238@gmail.com  ❏

Eine Mitteilung des AKA

Musterstrahlenschutzanweisungen des FS
Die überarbeiteten Musterstrahlenschutzanweisungen sind jetzt freigegeben wor-
den und können auf der Internetseite des Arbeitskreises Ausbildung (AKA) des 
Fachverbandes für Strahlenschutz e. V. (FS) heruntergeladen werden. 
Großer Dank an die AG und alle anderen Beteiligten! 
							                Jan Vahlbruch

Muster-Strahlenschutzanweisungen, 2020, FS-2020-174-AKA-Netz 
Erläuterungen zur Anwendung
Teil 1: Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen, Betrieb von Anlagen zur Erzeu- 
gung ionisierender Strahlung nach §§ 10, 12, 17 StrlSchG
Teil  2: Genehmigungsbedürftige Beschäftigung in fremden Anlagen oder Einrichtun- 
gen nach § 25 StrlSch
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Rechtsgrundlage der neuen  
AVV „Strahlenpass“
Wie bekannt, ist die Rechtsgrundlage 
der neuen AVV Strahlenpass die Richt-
linie 2013/59 Euratom. Zur Zeit der  
Entwicklung dieser EU-Grundnorm 
gab es einen Arbeitskreis der euro- 
päischen Strahlenschutzbehörden 
(HERCA), der einen Entwurf für ei- 
nen gemeinsamen europäischen Strah- 
lenpass erarbeitete. Dieser Entwurf 
wurde von vielen (auch in Deutschland 
vom VGB PowerTech e. V. (VGB) 
und vom Fachverband für Strah- 
lenschutz e. V. (FS)) begrüßt, weil er 
im Vergleich zum alten Stand einfa- 
cher erschien und insbesondere durch 
die Zweisprachigkeit den inter- 
nationalen Arbeitskräfteaustausch er-
leichtern könnte. Leider wurde der 
Entwurf nicht in die EU-Grundnorm 

übernommen, was dem Veto mindes-
tens eines Mitgliedsstaates geschul-
det ist (Deutschland war es nicht). So 
verschwand er in der Schublade. Aber 
es wurden die Merkmale eines Strah- 
lenpasses in die EU-Richtlinie über-
nommen (Annex X), die dem HERCA- 
Entwurf entsprachen. 
Was blieb erhalten?
Die EU-Grundnorm wurde bekanntlich 
2017/2018 mit dem Strahlenschutz- 
gesetz (StrlSchG) und der StrlSchV 
in deutsches Recht umgesetzt, wobei 
die für den Einsatz externen Perso- 
nals bestehenden Genehmigungs- oder 
Anzeigetatbestände erhalten blieben.  
Insbesondere blieb auch der „Klassiker“ 
für die Beschäftigung in fremden  
Anlagen, vormals § 15 StrlSchV, jetzt 
§ 25 StrlSchG, fast unverändert. Aber 
auch die entsprechenden früheren  

Regelungen für fremde Röntgenan- 
lagen (§§ 6, 35 Röntgenverordnung 
(RöV) alt) und Sachverhalte aus dem 
Umgang mit natürlichen radioaktiven 
Stoffen (§ 95 ff. StrlSchV alt) sind  
erhalten geblieben. Hinzu gekommen 
sind spezielle Regelungen zum Radon.

Der neue deutsche Strahlenpass
Mit der Umsetzung des neuen Rechts 
stand es für das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit (BMU) an, auch die 
AVV Strahlenpass von 2004 anzupas- 
sen. Und so öffnete sich die Schub-
lade und der „internationale“ Herca- 
Pass kam zum Vorschein. Er wurde 
dann an deutsche Verhältnisse ange-
passt. Er behielt seine Zweisprachig-
keit, wurde aber dadurch natürlich 
nicht international, sondern es war der 
neue deutsche Pass. 
Es war wohl ein ziemliches Kunststück, 
alle Anforderungen zu erfüllen, be-
ginnend mit dem EU-Recht über die 
Tatbestände im neuen StrlSchG bis 
hin zur neuen StrlSchV, insbesondere 
mit den §§ 174, 68 mit Anforde- 
rungen zum Umgang mit dem Strah- 
lenpass. Dazu wurden auch die  
Verbände angehört (auch FS und VGB), 
die viele Änderungsvorschläge aus 
praktischer Sicht einbrachten. Einige  
davon wurden erhört. Im Vergleich 
zum Herca-Pass sind per Saldo ein 
paar Erweiterungen und Erschwer-
nisse hinzugekommen, die die europä- 
ische Freude trüben. Einige davon sind  
weiter unten kursorisch aufgeführt.
Das neue Strahlenpassformular
Aufgrund der im Einzelnen recht 
komplexen Sachverhalte ist das neue 
Strahlenpassformular – ebenso wie das 

	D e r  n e u e  S t r a h l e n p a s s  i s t  g e b o r e n ! 

Am 1. Juli 2020 ist die neue „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum  
Strahlenpass“ nach § 174 der Strahlenschutzverordnung (kurz: AVV Strah-
lenpass) vom 16. Juni 2020 in Kraft getreten. Bestandteil ist auch ein neues  
Strahlenpassformular, das seit dem 1. Oktober 2020 bei Registriervorgängen 
vorgelegt werden muss. Unabhängig davon gilt die Übergangsvorschrift der 
Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) zur weiteren Benutzung der bisherigen 
Strahlenpässe bis zum 31. Dezember 2024, sofern die persönliche Kenn- 
nummer eingetragen ist. Viele Strahlenschutzbeauftragte verwenden aber 
bereits die neuen Strahlenpässe und haben Beobachtungen und erste 
Erfahrungen damit machen können. Auch bei Neuregistrierungen, für die 
die Übergangsvorschrift nicht gilt, müssen bereits die neuen Strahlenpässe 
verwendet werden.

Der neue Strahlenpass:
Beobachtungen und erste Erfahrungen
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alte – nicht gerade selbsterklärend, was 
sich schon durch die vielen Fußnoten 
und Hinweise im Passformular aus-
drückt. Hilfreich und notwendig sind 
die „Erläuterungen“ im Anhang, die 
glücklicherweise auch in einer für 
Nichtjuristen verständlichen Sprache 
abgefasst sind. Im praktischen Einsatz 
des Passes gibt es dennoch manche 
Fußangeln, die besonders für die vielen 
im Strahlenpass-Verfahren beteiligten 
„nebenberuflichen“ Strahlenschutz-
beauftragten das korrekte Verhalten 
sehr erschweren.
Merkblatt zum Ausfüllen des  
Passes
In dieser Situation hat der Arbeits- 
kreis „Strahlenschutz“ im Bereich des 
VGB Power-Tech e. V. in Abstimmung 
mit Mitgliedern des Fachverbandes für 
Strahlenschutz e. V. den Bedarf er-
kannt, ein Merkblatt zum Ausfüllen 
des Passes zu erstellen, quasi als For-
mularbeschreibung. Hierzu wurde eine 
Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus er-
fahrenen Personen in Kernkraftwerk-
en und aus den entsendenden Firmen 
zusammensetzte und auch Wissen 
des Fachverbandes nutzte. Zweck des 
Merkblattes ist es, ein gemeinsam-
es Verständnis aller Beteiligten über 
Eintragungserfordernis und Durch-
führung von Eintragungen in das neue 
Strahlenpassformular herzustellen. 
Dies sind die Verantwortlichen im 

entsendenden Betrieb, ebenso wie das 
Strahlenschutzpersonal in den frem-
den Anlagen und Einrichtungen, und 
nicht zuletzt die Strahlenpassinhaber 
selbst, die schließlich auch die Pass- 
eintragungen lesen können müssen. 
Die Empfehlungen des Merkblatts be-
wegen sich natürlich innerhalb der 
Vorgaben auf Verordnungsniveau und 
innerhalb der AVV „Strahlenpass” und 
des Strahlenpassformulars selbst. Sie 
stellen aus der Sicht der Betreiber der 
Kernkraftwerke Forderungen an die 
für die Strahlenpassführung „Verant-
wortlichen“ dar.

Ziel ist die Verbreitung des 
Strahlenpasses durch Information
Mit dieser Veröffentlichung in der 
StrahlenschutzPRAXIS und auf der 
VGB-Internetseite möchte der VGB- 
Arbeitskreis „Strahlenschutz“ eine 
wirksame Verbreitung auch unter 
den entsendenden Firmen erreichen. 
Gleichzeitig sind Kursstätten, Be-
hörden und die Vertragspartner der 
Kernkraftwerke zur Kenntnisnahme 
eingeladen. Neben dem Merkblatt 
wurde auch ein Fallbeispiel für  
einen umfangreichen und komple- 
xen Einsatz eines Beschäftigten dar-
gestellt, inklusive der Spiegelung 
dieses Einsatzfalls an Mustereintra-
gungen in den Strahlenpass. Die ent-
sprechenden Dokumente sind voll-
ständig über die Homepage von VGB 
PowerTech im Internet abzurufen. 
Unterlagen des VGB-Arbeits- 
kreises „Strahlenschutz“
Im Strahlenpass sind, wie oben be- 
schrieben, unterschiedliche Sachver-
halte aus mehreren Anwendungsbe- 
reichen der Strahlenschutzgesetzge- 
bung berücksichtigt. In den Unterlagen 
des VGB-Arbeitskreises „Strahlen- 
schutz“ wird davon nur der Sachver- 
halt „Beschäftigung in fremden Anla- 
gen nach § 25 StrlSchG“ behandelt, 
schon aus Gründen der Übersichtlich- 
keit. Die übrigen Sachverhalte wie die 
§§ 26, 59 oder das Thema „Radon” be- 
dürfen einer getrennten Betrachtung.Abb. 1: Der neue deutsche Strahlenpass

Strahlenschutzkurse 
im technischen Bereich 
in Jülich 

Frühjahr 2021 
Grundkurs - Modul GG 410,- 
31.05. – 01.06. 
Grundkurs - Modul GH 550,- 
22. - 24.03. und 07. – 09.06. 
Spezialkurse  
Modul FA 280,- 
(Module GG oder RG Voraussetzung) 
17.06. 
Modul BF 280,- 
(Modul GG Voraussetzung) 
18.06. 
Umschlossene Stoffe  
Modul UH 400,- 
(Modul GH Voraussetzung) 
10. – 11.06. 
Offene Stoffe   
Modul OG 400,- 
(Modul GH Voraussetzung) 
25. – 26.03. 
Modul OH 750,- 
(Modul GH Voraussetzung) 
21. – 24.06. 
Modul K  270,- 
(Modul OH Voraussetzung) 
25.06. 
Aktualisierungskurse 
Module AR, AU  220,- 
10.05. 
Modul AFA    60,- 
(Module AR, AU Voraussetzung)  
10.05. 
Modul AO 140,- 
(Module AR, AU Voraussetzung) 
10.05. 
Modul AB 160,- 
(Module AR, AU, AO Voraussetzung) 
11.05. 
Röntgenkurse 
Modul RM (R3) 250,- 
03.05. 
Module RG+Z1 (R2.2) 600,- 
14. – 16.06. 
Module RH+Z3 (R2.1) 960,- 
17. – 20.05. 
Aktualisierungskurse Röntgen 
Module ARG + ARA (6h) 270,- 
03.03. 
Modul ARG (4h)  200,- 
26.02. 
 

FH Aachen Akademie│ 
Kursstätte für Strahlenschutz│ 
Campus Jülich 
Heinrich-Mußmann-Str. 1 
52428 Jülich 
Tel.: 0241 / 6009-53116 
weiterbildung@fh-aachen.de 
www.strahlenschutzkurse.org 
Mitglied im Qualitätsverbund (QSK) 

Anzeige  



60

FO
RU

M
S T R A H L E N S C H U T Z P R A X I S  1 / 2 0 2 1

Beobachtungen zu und Hinweise 
auf weiteren Lern- und Abstim-
mungsbedarf
Im Folgenden sollen aber auch darüber
hinausgehend einige übergreifende 
Punkte angesprochen werden, die mit 
dem neuen Strahlenpass verbunden 
sind. Nicht um nachträglich zu lamen-
tieren, was alles aus praktischer Sicht 
hätte besser laufen können, sondern 
um auf weiteren Lern- und Abstim-
mungsbedarf im Umgang mit dem 
neuen Pass aufmerksam zu machen. 
Einige Beobachtungen dazu sind hier 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
zusammengetragen:

•	Die gute Absicht, durch Zweispra- 
    	chigkeit eine international leichtere 
 	 Akzeptanz deutscher Strahlenpässe  
	 zu erreichen, wird hinsichtlich der  
	 innerdeutschen Verwendung durch  
	 verminderte Handlichkeit und Über-  
	 sicht überkompensiert.  

•	Auch unabhängig davon ist das  
	 Druckbild unnötig klein, auch im   
	 Vergleich zum alten Pass.
Unser Hinweis: Strahlenschutzprak-
tiker klagen, dass sie nun viele neue 
Stempel kaufen müssen – und eine 
neue Brille. Vielleicht lässt sich das in 
einer neuen Auflage noch ändern?  

•	Nirgendwo steht so richtig, was ein  
	 „vollständig geführter“ Strahlenpass  
	 ist, der nach § 68 StrlSchV „vorge- 
	 legt“ werden muss.
Unser Hinweis: Wir finden, Kapitel 
2 der Erläuterungen hilft da weiter,  
wo von „notwendigen radiologischen 
Informationen“ gesprochen wird. Also 
alle Dosiswerte.  

•	Nach Kapitel 3 der Erläuterung ist  
	 der Passinhaber (übrigens nicht  
	 „gegendert“, zum Nutzen der  
	 Lesbarkeit) Eigentümer des Passes,  
	 wie bisher.
Unser Hinweis: Das ist nicht sehr 
praktisch, aber wir haben uns daran 
gewöhnt. 
Unklar ist, was er eigentlich selbst mit 
dem Strahlenpass machen darf, ohne 
Anweisung durch den Strahlenschutz-
beauftragten (SSB).   

	 Die Frage, wer denn im Strahlen- 
	 pass zu unterschreiben hat, wird nun
	 klarer geregelt als zuvor. Kapitel 4  
	 der Erläuterungen klärt auf: Es ist der 
 	 „für das Führen des Passes Verant-  
	 wortliche“ (hier besteht weiterhin 
	 die unglückliche Begriffskollision  
	 mit dem Strahlenschutzverant- 
	 wortlichen (SSV)), der aber den SSB 
	 oder eine andere Person damit ganz  
	 oder teilweise beauftragen kann.
Unser Hinweis: Im Fall des SSB steht 
es in der Bestellung, bei den beauf-
tragten Personen muss es eine richtig 
gute, dokumentierte Delegierung sein, 
mit geeigneter Auswahl, schriftlicher 
Anweisung und gehöriger Kontrolle.   

•	Anders als im Herca-Pass wird  
	 in Abschnitt 1 die Angabe des Ge- 
	 schlechts des Strahlenpassinhabers  
	 gefordert als „M/F/X“. 
Unser Hinweis: Falls jemand X an- 
kreuzt, steht der Strahlenschutz- 
praktiker vor der Frage, welche Vor- 
schriften aus StrlSchG/StrlSchV an-
gewendet werden sollen. In den  
gesetzlichen Vorschriften gibt es keine 
Regelung für X, aber unterschiedliche 
Regelungen für Frauen und Männer, 
sprich F und M. Soll das Geschlecht 
dann in aller Öffentlichkeit verhan-
delt werden? Wenn man es mit dem 
Extremdatenschutz bei der Vergabe der 
„persönlichen Kennnummer“ durch 
das BfS vergleicht, erscheint das be-
fremdlich.   

•	In Abschnitt 5, der die ärztliche   
	 Überwachung dokumentiert, besteht 
	 ein Ungleichgewicht zwischen 5.1  
	 (Untersuchung nach § 77 StrlSchV)  
	 und 5.2 (arbeitsmedizinische Vor- 
	 sorge). Während in Abschnitt 5.1  
	 eine Beurteilungspflicht besteht,  
	 sehen das einige bei Abschnitt 5.2  
	 nicht so.
Unser Hinweis: Die Abschnitte 5.2 
und auch 10.1 (Atemschutzausbil-
dung) sollten nicht als verpflichtende 
Inhalte des Passes gesehen werden. 
Unabhängig davon ist klar, dass die 
Nachweise im Sinne einer Beurteilung 
erbracht werden müssen, damit der 

SSB der fremden Anlage die Ange-
messenheit seiner Schutzmaßnahmen 
bewerten kann. Ob dieser Nachweis 
mittels Strahlenpass oder separater  
Dokumentation erfolgt, ist zweitrangig.    

•	In Abschnitt 6.1 ist schon mit dem  Ein- 
	 reichen zur Registrierung die effek- 
	 tive Berufslebensdosis gefordert.  
Unser Hinweis: Wenn wir denn schon 
die (fast bedeutungslose) Berufslebens-
dosisgrenze haben, ist das in Ordnung, 
wie bisher auch. Jedoch wird in Ab-
schnitt 6.2 auch die Angabe der Ex-
position der letzten 5 Jahre gefordert. 
Das ist neu, unnötig und bereitet den 
Strahlenpassführenden viel Arbeit.  
Es scheint zurückzugehen auf die  
Herca-Fassung, jedoch wird dort der 
Eintrag verpflichtend nur gefordert, 
wenn für die Person Dosisgrenz- 
werte über 5 Jahre festgelegt sind. 
Dieser sehr seltene Einzelfall bestimmt 
nun ungünstigerweise alle Einträge in 
deutschen Pässen.   

•	In Abschnitt 8.2 (innere Exposition)  
	 findet sich in Spalte 3 die Organ- 
	 dosis, die aber keine gesetzliche  
	 Vorgabe hat.  

•	Wie früher schon einmal gibt es in  
	 Abschnitt 10.1 unter der Überschrift  
	 „Strahlenschutzausbildung“ eine  
	 Eintragungsmöglichkeit für strahlen- 
	 schutzrelevante „Unterweisungen“,  
	 was also auf § 63 StrlSchV abstellt.   
Unser Hinweis: Das sollte kein ver- 
pflichtender Eintrag sein, weil er auch 
nicht recht nützlich ist. Die entsprechen- 
de Zutrittsvoraussetzung zu Strahlen- 
schutzbereichen wird anderweitig do-
kumentiert. Aus dem Wort „Unterwei-
sung“ geht auch hervor, dass hier nicht 
die Fachkunde des SSB gemeint ist.  

•	Es gibt in Abschnitt 11 eine freie  
	 Seite für „Sonstige Eintragungen“.
Unser Hinweis: Was könnte da stehen? 
Und gleich was da steht, es ist nicht 
zumutbar, dass ein den Pass prüfender 
Praktiker immer dorthin blättert, um 
zu prüfen, ob es relevant ist.   

•	Ganz bescheiden auf der allerletzten  
	 Seite steht die Anschrift des Pass- 
	 inhabers, ein doch trivialerweise  

•
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	 nützlicher Eintrag. Jedoch ist er  
	 „freiwillig“.  
Unser Hinweis: Schlägt wieder der 
Datenschutz zu? Es stellt sich die 
Frage: freiwillig in wessen Hand? Doch 
hoffentlich in der des „Verantwort- 
lichen“?  

•	Der Strahlenpass leistet es sich im- 
	 mer noch, völlig ohne elektronische  
	 Unterstützung auszukommen, was  
	 seit Langem unzeitgemäß ist. Schon  
	 beim Pass von 2004 war das ein  
	 Thema. 
Unser Hinweis: Wenigstens könnte er 
doch elektronisch les- oder schreibbar 
sein, im besten Fall unter Nutzung  
der Daten des Strahlenschutzregisters 
vollelektronisch. Das müsste nur mal 
jemand anstoßen.    

•	Ein letzter Punkt ist fast anekdo- 
	 tisch. In den Erläuterungen zum alten 
 	 Strahlenpass von 2004 war auch be- 

	 schrieben, wann Werte der amtlichen  
	 Dosis in den Fällen nachzutragen  
	 sind, wenn der Pass samt Inhaber  
	 über viele Monate im auswärtigen  
	 Einsatz ist: „Unverzüglich“ lautete  
	 die amtliche Auskunft. In der Anhö- 
	 rung zu diesem Strahlenpassformu- 
	 lar hatten wir die Bemerkung, dass  
	 dies aber nicht sinnvoll geht. Die  
	 Antwort der Referentin war: „Das  
	 ist natürlich auch nicht so gemeint; 
	  der  Eintrag soll erfolgen, wenn es  
	 der betriebliche Ablauf erlaubt.“ 
 	 In das damalige VGB-Merkblatt 
	 haben wir dann die altbewährte 
	 Praxis „innerhalb von 3 Monaten“   
	 eingetragen.  
Bemerkenswert: Die amtliche Formu- 
lierung „unverzüglich“ (aber vielleicht 
nicht so gemeint?) hat es in Kapitel 
8.2, wieder bis in den neuen Strahlen-
pass geschafft!

Fazit und Appell 
Manche der aufgeführten Punkte las-
sen den Leser und den „für die Führung 
des Strahlenpasses Verantwortlichen“ 
etwas ratlos zurück. An der einen oder 
anderen Stelle gibt es vielleicht noch 
eine Interpretationsmöglichkeit durch 
amtliche Stellen. Gelegentlich hilft 
auch das VGB-Merkblatt. Einfach mal 
reinsehen! Rückäußerungen sind herz-
lich willkommen! Ansonsten sind die 
Praktiker aufgefordert, so sinnvoll wie 
möglich mit dem neuen Strahlenpass 
umzugehen. 
Miteinander sprechen hilft meistens.

 Lena Jentjens,  
E-Mail: Lena.Jentjens@vgb.org  

Matthias Holl,  
E-Mail: schulung@holl-online.eu  ■ 

Ab 8. Juni 2021 gibt’s SSP 2/2021

Vorschau auf das nächste Heft
Schwerpunktthemen Heft 2/2021: „Neue Anwendungen von Techniken im Bereich der ionisierenden 
und nichtionisierenden Strahlung – moderne Laser in der Praxis“
Subredaktion: Frank Becker, Rolf Hellhammer, Peter Hill, Thomas Schwarzbäck
Folgende Themen werden u. a. behandelt:

•	Grundlagen zu UKP-Lasern (Rudolf Weber)

•	�UKP-Laser aus Behördensicht (Matthias Rothmund) 

•	Das UKP-Netzwerk (Thomas Schwarzbäck) 

•	UKP-Laser in der industriellen Anwendung (Roswitha Giedl-Wagner) 

•	Ein Strahlungsmessgerät für UKP-Laser (Günter Dittmar) 

•	Wissenschaftliche UKP-Laser am Beispiel von JUSPARC (Markus Büscher) 

•	Die Laserbeschleunigeranlage CALA (Sabine Kiermaier)

•	Show- und Projektionslaser (Martin Brose)
Weitere Beiträge Heft 2/2021 

•	Messungen an Laser-Materialbearbeitungsmaschinen (Rolf Behrens et al.)

•	Radon: Das Schöne und das Biest (Annette Röttger et al.)

•	Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung elektromagnetische Felder – TREMF (Peter Jeschke et al.)

Redaktionsschluss für Heft 2/2021 war – falls mit der Schriftleitung nicht anders abgesprochen – für Fach- und andere 
Beiträge am 5. Februar 2021 und ist für Leserzuschriften am 24. März 2021.

Heft 3/2021 wird mit Arbeiten aus allen Arbeitskreisen des FS „das breite Spektrum des Strahlenschutzes“ abbilden.
� Schriftleitung
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Weitere 25 Jahre zurück in der 
Zeit
Der Reaktorunfall von Tschernobyl 
1986 war der Auslöser für die Neu-
gestaltung des Systems zur Über-
wachung der Radioaktivität in der 
Umwelt. In Deutschland wurde das 
Strahlenschutzvorsorgegesetz Ende 
1986 verabschiedet und das „Inte- 
grierte Mess- und Informationssystem 
zur Überwachung der Radioaktivität 
in der Umwelt“ (IMIS) mit seinen um-
fassenden Messprogrammen für die 
Bundes- und Landesbehörden erarbei-
tet [1]. Auch die „Richtlinie zur Emis-
sions- und Immissionsüberwachung 
kerntechnischer Anlagen“ (REI) war 
1993/96 verfasst und 2006 überarbeitet 
worden [2]. Seit 2017 ist das Strahlen-
schutzvorsorgegesetz außer Kraft ge-
setzt, da am 12. Mai 2017 das Strahlen-
schutzgesetz beschlossen wurde, das 
auch die Vorsorge regelt [3].

Welche neuen Erkenntnisse gab 
es nach dem Unfall in Fuku-
shima? – Freisetzung, Notfall-
schutz und Messungen 
Am 11. 3. 2011 bebte um 14.46 Uhr Orts- 
zeit in Fukushima die Erde mit einer 
Stärke von 9,0 auf der internationalen 
Vergleichsskala. Das Beben löste einen 
Tsunami aus mit stellenweise 40 Me-
ter hohen Wellen. Durch das Erdbe-
ben und den Tsunami kollabierten 
mehrere Kühlsysteme im japanischen 
Kernkraftwerk Fukushima. In den Re-
aktoren 1 bis 4 kam es zu mehre-
ren Wasserstoff-Explosionen, wodurch 
erhebliche Mengen radioaktiver Sub- 
stanzen freigesetzt wurden [4, 5, 6]. Zur 
Minimierung der Strahlenbelastung 
wurden ungefähr 120.000 Menschen 
in einem Radius bis zu 40 km um 
das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi 
vorbeugend evakuiert [7]. Grundlage 
dafür war anfangs die Vorgabe, die Be- 

völkerung keiner Strahlung von mehr 
als 20 mSv bezogen auf ein Jahr auszu-
setzen. Dieser Richtwert wurde später 
auf 50 mSv bezogen auf ein Jahr he- 
raufgesetzt. 
Ein Großteil der Gebiete ist heute wie-
der zur Besiedlung freigegeben, aber 
mehr als 30.000 Menschen sind bislang 
nicht wieder zurückgekehrt. Eine ste-
tig zunehmende Altlast sind die Tanks 
mit dem kontaminierten Kühlwasser. 
Die Entsorgung in das Meer, statt 
des Baus zusätzlicher Tanks ist auch 
weiter umstritten. Ein Großteil der 
Radionuklide lässt sich herausfiltern, 
es bleibt im Wesentlichen Tritium.
 
Unmittelbar nach den Wasser-
stoff-Explosionen 
war auf dem Anlagengelände verein-
zelt eine Dosis von bis zu 400 mSv/h 
gemessen worden. Basierend auf Quell-
termabschätzungen wurde der Unfall 
in Fukushima von den zuständigen Be-
hörden in Japan zunächst am 12. März 
2011 nach der „International Nuclear 
and Radiological Event Scale“ (INES) 
in Stufe 4, später,  am 12. April 2011,  
in Stufe 7 (Katastrophaler Unfall) auf 
der 7-teiligen INES-Skala eingestuft.

Nutzen der Verzahnung und Zu-
sammenarbeit der Spurenmess-
stellen
Der genaue Quellterm war zwar über 
Wochen nicht bekannt, wohl wurde 
aber die Größenordnung aufgrund der 
Kenntnis über den Anlagenzustand am 
22. März 2011 sehr gut vom franzö-
sischen „Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire“ (IRSN) mit 
90 x 1015 Bq 131I, 10 x 1015 Bq 137Cs 
und von der österreichischen „Zentral- 

10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von
Fukushima – eine kurze Reflexion

	R ü c k b l i c k  i n  S t i c h w o r t e n  a u f  d e n  
1 1 .  M ä r z  2 0 1 1

•	Eine Naturkatastrophe und vermeidbare Planungsfehler bei der Ausle- 
	 gung der kerntechnischen Anlagen in Fukushima als Auslöser für die zweite 

   große Reaktorkatastrophe in der Geschichte der zivilen  
   Nutzung der Kernkraft. 

•	Die Freisetzung von radioaktiven Stoffen als Folge von  
	 Wasserstoffexplosionen in den Anlagen. 

•	Ausbreitungsrechnungen zeigten eine zu erwartende 
	 großräumige Verteilung mit einer bevorzugten Ver-

frachtungsrichtung auf das offene Meer. Ein Transport nach Europa war zu 
erwarten (Abb. 1). Die Spurenmessstellen waren vorgewarnt. 
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anstalt für Meteorologie und Geody-
namik“ (ZAMG) mit 400 x 1015 Bq 131I 
und 85 x 1015 Bq 137Cs abgeschätzt. Im 
Vergleich dazu: Tschernobyl mit 2.000 
x 1015 Bq 131I. In den Wochen der Nach-
freisetzungsphase waren die Ergebnis-
se der Ausbreitungsrechnungen durch 
Messungen überprüft worden.
Die Ausbreitungsrechnungen ließen 
auch auf einen Transport nach Eu-
ropa schließen. Tatsächlich wurden 
die Radionuklide 131I, 132Te, 137Cs und 
133Xe in der prognostizierten Ankunfts-
zeit, ca. 2 Wochen später an den euro-
päischen Spurenmessstellen bestimmt 
(Abb. 2) [8]. Damit hatten die Spu-
renmessstellen ihre Leistungsfähig-

keit unter Beweis stellen können. Un-
ter Federführung des IRSN entstand 
aus allen Messungen in Europa eine 
Veröffentlichung unter Verwendung  
aller verfügbaren Messwerte [9]. Der 
Unfall von Fukushima stellte den  
Nutzen der engen Verzahnung und der 
sehr guten Zusammenarbeit der Spu-
renmessstellen unter Beweis.

Fakten zur Situation in  
Fukushima
Ohnehin lagen in kürzester Zeit im 
nationalen und internationalen Um-
feld Berichte und Bewertungen vor. 
Die Fakten zur Situation in Fukushima 
aus der Sicht des Notfall- und Strah-

lenschutzes sowie Fragen des Um-
gangs mit der Öffentlichkeit wurden 
bereits 1 Jahr später an der Johannes  
Gutenberg Universität Mainz im Rah-
men eines Symposiums des Deutsch-
Schweizerischen Fachverbandes für 
Strahlenschutz am 8. März 2012 aus-
führlich diskutiert. Dabei informier-
te Rolf Michel umfassend in einem 
öffentlichen Vortrag über den Unfall-
hergang, Messergebnisse und Maßnah-
men [10]. Auch die 13. Tagung der 
„International Radiological Protection  
Association“ (IRPA) in Glasgow 
vom 14. bis 18. Mai 2012 hatte den  
Unfall von Fukushima selbstverständ-
lich zum Thema.

Ausbreitungsrechnungen zur  
Planung von Schutzmaßnahmen
Der Unfall führte auch dazu, die Strah-
lenexposition der Verkehrsmittel zu 
bewerten, insbesondere im Schiffs- 
und Luftverkehr. In diesem Zusam-
menhang wurden Ausbreitungsrech-
nungen während des Unfallgeschehens 
für weitere Planungen genutzt.
Ausbreitungsrechnungen, auch ohne 
genaue Kenntnis des Quellterms, wa-
ren eine wesentliche Hilfe zur Vorbe-
reitung von Maßnahmen, besonders in 
der Phase ohne vorliegende Messwerte. 

•	Sie prognostizierten den Transport 	
	 der radioaktiven Luftmassen über- 
	 wiegend auf das offene Meer, 

•	zeigten die kurzzeitige Verfrachtung  
	 nach Tokio, 

•	gaben Planungshilfen für die Koordi- 
	 nation auf den Schifffahrtswegen  
	 und

•	belegten den Transport in Bereiche  
	 außerhalb der festgelegten Schutz- 
	 zonen.
Letzteres konnte später durch Messun-
gen abgeglichen werden.
Für die Luftfahrt gibt es Regelungen 
der „International Civil Aviation Or-
ganization“ (ICAO), die ein Flugverbot 
um den Ort einer Freisetzung mit ei-
nem Radius von 30 km, gültig für alle
Höhen vorgeben. Zum Beispiel gibt es 
für die Vorhersage von Vulkanasche

Abb. 1: 163-Stunden-vorwärts-Trajektorien, Startort: Fukushima/Japan am 14.3.2011, 
17.00 UTC

Abb. 2: Zeitverlauf der Aktivitätskonzentration von 131I an Spurenmessstellen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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ein international abgestimmtes Ver-
fahren, wie Ausbreitungsrechnungen 
bereitgestellt werden. 
Für radioaktive Stoffe in der Atmo- 
sphäre gibt es das aber nicht. Zwar gibt 
es Pläne, Ausbreitungsrechnungen mit 
einem „Worst Case“-Quellterm als zu-
sätzliche Information in der Luftfahrt 
zu nutzen, doch werden diese derzeit 
noch wegen der Unsicherheit über den 
Quellterm und der Unsicherheiten bei 
Ausbreitungsrechnungen als nicht ge-
eignet für den international einheit-
lichen operationellen Einsatz erachtet.
Operation Intervention Levels
Im Rahmen des Projekts „European 
Natural Airborne Disaster Informati-
on and Coordination System for Avi-
ation“ (EUNADIC) war das BfS maß-
geblich beteiligt, gemeinsam mit der 
IAEA, mit abgeleiteten „Operation In-
tervention Levels“ Gefahrenbereiche 
festzulegen. 
Aufbauend auf den Ergebnissen ließen 
sich Ausbreitungsprognosen für ver-
schiedene für die Luftfahrt relevante 
Fluglevels berechnen und mittels ei-
nes auf den „Operation Interventi-
on Levels“ (OIL) basierenden Ampel- 
systems die Bereiche kennzeichnen. 
Das ist „Work in progress“.
Am Boden lassen sich Ausbreitungs-
rechnungen schnell durch Messungen 
verifizieren. In der Luft gelingt eine 
dreidimensionale messtechnische Ve-
rifizierung derzeit nur unzureichend, 
selbst wenn die Möglichkeit zur flug-
gestützten Messung besteht.

Schutzzonen im Katastrophen-
schutz
Das Gebiet, in dem nach dem Un-
falleintritt Evakuierungen durchge-
führt worden waren, erwies sich als 
erheblich größer als in den japanischen 
Notfallplänen bedacht. Daher wurden 
durch die Strahlenschutzkommission 
(SSK) Art und Größe der Planungsge-
biete auch in Deutschland grundlegend 
auf den Prüfstand gestellt. 
Die radiologischen Folgen des Unfall-
geschehens in Japan sind mit den Er-

gebnissen und Analysen potenzieller 
schwerer Unfallabläufe in deutschen 
Kernkraftwerken vergleichbar. Unfälle 
der INES-7-Einstufung, deren radio-
logische Auswirkungen denen des 
Unfalls am Standort Fukushima ent-
sprechen, wurden in die Planung des 
Notfallschutzes und damit auch in die 
Festlegung von Planungsgebieten auf-
genommen.
Als ein Ergebnis dieser Studie der SSK 
[11, 12] resultierte als Reaktion die 
neue Empfehlung

•	einer Zentralzone bis 5 km,

•	einer Mittelzone bis 20 km und 

•	einer Außenzone bis 100 km nach 
einem Unfall in einer deutschen kern-
technischen Anlage. 
Die Maßnahmen orientieren sich an 
Ausbreitungsrechnungen und Messun-
gen. Letztlich ist das gesamte Staatsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland 
potenziell betroffen. 
Das Gebiet höchster Priorität reicht 
bis zu einer Entfernung von ca. 5 km 
Entfernung von der Anlage. 
Mit Überschreiten der Eingreifricht-
werte für „Evakuierung“, „Einnahme 
von Jod-Tabletten“ und „Aufenthalt in 
Gebäuden“ muss gerechnet werden bei 
einer Entfernung von bis zu ca. 20 km 
von der Anlage. 
Die Eingreifrichtwerte können erreicht 
werden bis zu einer Entfernung von 
100 km für „die Einnahme von Jod-
Tabletten“ und für den „Aufenthalt in 
Gebäuden“.
Auch die Durchführung der Jod- 
Blockade kann für Kinder und Jugend-
liche sowie Schwangere sogar in grö-
ßerer Entfernung (> 100 km) von der 
Anlage in Ausbreitungsrichtung not-
wendig werden. 
Mit ihren Berechnungen wies die SSK 
nach, dass Überschreitungen der Ein-
greifrichtwerte in Entfernungen bis zu 
200 km möglich wären.
Die IAEA hat 2013 in einem Doku-
ment Empfehlungen zur Struktur der 
Planungsgebiete und zur Methode zur 
Ermittlung der Gebiete gegeben [13]. 
Die von der SSK empfohlene Struk-

tur der Planungsgebiete hat auch den 
Empfehlungen der IAEA Rechnung ge-
tragen. 
Die Empfehlungen der SSK mit den 
erweiterten Planungsgebieten wur-
den bei der Überarbeitung der REI be-
rücksichtigt. Konkret werden hier die 
Messprogramme der Betreiber und der 
unabhängigen Messstellen im bestim-
mungsgemäßen und im Störfallbetrieb 
beschrieben und im Störfall den einzel-
nen Planungsgebieten zugeordnet. In 
der neu definierten Außenzone müs-
sen die Aktionen und die zugrunde 
liegenden rechtlichen Grundlagen neu 
abgestimmt werden (Störfallmesspro-
gramme der Betreiber sowie der un-
abhängigen Messstellen nach REI, In-
tensivmessprogramm nach AVV-IMIS).

Kernkraft und Risiko
Es ist bekannt, dass der Unfall von Fu-
kushima die Risikobetrachtung und 
die Bewertung von Schäden bei nur ge-
ringen Eintrittswahrscheinlichkeiten 
stark beeinflusst hat. Vor dem Hinter-
grund der Erfahrung von 2 schwerwie-
genden Reaktorunfällen in 25 Jahren 
und der Reaktion in der Gesellschaft 
wurde der Glaube an die absolute  
Sicherheit der Kernkraft auf den Prüf-
stand gestellt und das Risiko neu  
bewertet. 
Einen Monat nach der japanischen 
Atomkatastrophe verkündete 2011 
die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die Energiewende. Bis 2022 
sollten die deutschen Kernkraftwerke 
stillgelegt sein. 
Unter dem Eindruck der Katastrophe 
hatte das Bundeskabinett am 6. Juni 
2011 das sofortige Aus für 8 Atom-
kraftwerke und den stufenweisen Aus-
stieg aus der Kernenergie bis 2022 
beschlossen. Dabei wurden die Bewer-
tungen der Reaktorsicherheitskom-
mission [14] und des Ethikrats „Siche-
re Energieversorgung“ berücksichtigt.
Am 8. Juni 2011 hatte auch der Bun-
desrat dem Gesetzespaket zugestimmt 
[15] unter Beachtung des absoluten 
Vorrangs der nuklearen Sicherheit, die
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Nutzung der Kernenergie zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt zu beenden. 
Mit dem 16. Gesetz zur Änderung 
des Atomgesetzes hält der Gesetzge-
ber an der bisherigen Rechtslage fest, 
wonach die Berechtigungen der Atom-
kraftwerke zum Leistungsbetrieb auf 
den noch erforderlichen Zeitraum zeit-
lich gestaffelt sind. Im Fazit hieß es  
u. a.: „Aus den Erkenntnissen zu Fuku-
shima im Hinblick auf die Auslegung 
dieser Anlagen ergibt sich, dass hin-
sichtlich der Stromversorgung und der 
Berücksichtigung externer Überflu-
tungsereignisse für deutsche Anlagen 
eine höhere Vorsorge festzustellen ist.“ 
Als eine direkte Folge der Ereignisse 
in Fukushima darf daher der Beschluss 
zum Ausstieg aus der Kernenergie bis 
2022 betrachtet werden.

Wichtung von Informationen – 
ein Fazit
Die Ausbreitungsrechnungen waren 
für die Bevölkerung eine Orientierung, 
obgleich die Gefahr bestand und be-
steht, dass Unsicherheiten nicht rich-
tig bewertet werden. Sie sind aber die 
einzige Möglichkeit, bereits vor ei-
ner Exposition Vorsorgemaßnahmen 
zu treffen.

Thomas Steinkopff  ■
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ICARST-2021
This is to inform you that the Second 
International Conference on Applications 
of Radiation Science and Technology 
(ICARST-2021) that was planned to be 
held from 19 to 23 April 2021 has been 
postponed to 22 to 26 August 2022 due 
to the current situation of COVID-I9. 
We apologize for the inconvenience that 
might result from this change. The dead-
line for exhibitors to express your interest 
is end of 2021. 
Please use the e-mail address below  to 
inform us about your interest to exhibit 
in ICARST 2022.
Thanking You! Kind Regards, 

Vojna Ngjeqari,
International Atomic Energy Agency, 

Vienna, Austria,  
E-Mail: v.ngjeqari@iaea.org, 

Tel.: +43/1/26 00-2 17 07
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G Prüfungsfragen XV – Hätten Sie es gewusst?

	L i e b e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r  d e r  S S P !

Passend zum Schwerpunktthema „Bestehende Exposit ionssituationen und Radon“ hat Margarete Marten-
Tölle vom AKA die nun folgenden Fragen ausgesucht. Mir scheint, dass die (r ichtigen) Antworten auf diese 
Fragen für unsere Diskussionen mit Nichtfachleuten wichtig sind, um ein „natural ist isches Bi ld“ des Risikos durch 
ionisierende Strahlung zeichnen zu können. Herzl ichen Dank an Margarete Marten-Töl le für den zuverlässigen 
Input und viel Er folg Ihnen bei der Aufklärung im Freundeskreis!
� Ihre Schriftleitung

Prüfungsfragen XV

1.	Die effektive Dosis durch die  
	 natürliche Strahlenexposition  
	 beträgt in der Bundesrepublik  
	 Deutschland etwa:
	 (1 Punkt)
a)	 0,1–0,3 mSv/a
b)	 1,0–3,0 mSv/a
c)	 10–30 mSv/a
d)	� 100–300 mSv/a

2.	Welche Strahlenexposition  
	 liefert in der Bundesrepublik  
	 Deutschland den größten  
	 Beitrag zur natürlichen 	
	 Strahlenexposition des  
	 Menschen? (1 Punkt)
a)	 kosmische Strahlung
b)	 terrestrische Strahlung
c)	 die Exposition durch Kalium im   
	 Körper
d) die Exposition durch Radon und   
	 Folgeprodukte

3.	Die natürliche Strahlen- 
	 exposition ist im Allgemeinen  
	 (in der Bundesrepublik  
	 Deutschland) 
	 (2 Punkte)
a)	 im Freien höher als in Gebäuden. 
b)	� in Gebäuden höher als im Freien.
c)	� auf Wasserflächen höher als über 

dem Lande.
d)	� im Gebirge höher als in der Ebene.

4.	�Welche der im Folgenden 
genannten Strahlungsarten 
weist die größte biologische 
Wirksamkeit auf? 
(1 Punkt)

a)	 Alpha-Strahlung
b)	� Röntgen-Strahlung
c)	 harte Gamma-Strahlung
d)	� Elektronen-Strahlung

5.	�Was versteht man unter  
primordialen Radionukliden? 
(1 Punkt)

a)	 Radionuklide mit besonders ho-  
	 hem Beitrag zur Strahlenexpo- 
	 sition
b)	 Radionuklide, die zuerst entdeckt  
	 worden sind
c)	 Radionuklide, die seit Entstehung  
	 der Erde Bestandteil des Gesteins- 
	 mantels der Erdkruste sind und  
	 aufgrund ihrer langen Halbwerts- 
	 zeiten heute noch immer zu fin-  
	 den sind
d)	� Radionuklide der natürlichen  Zer- 

fallsreihen

Die richtigen Antworten finden 
Sie auf Seite 79.
 
 

■ 
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Neues von NIR
Deutschland

Der Bundespräsident

Bundespräsident Steinmeier  
verleiht Deutschen Zukunfts-
preis 2020: „Herausragende  
Innovationskraft in Deutschland“
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier hat in Berlin das Projekt „EUV-
Lithographie – neues Licht für das di-
gitale Zeitalter“ mit dem Deutschen 
Zukunftspreis 2020 ausgezeichnet und 
die beiden weiteren nominierten Pro-
jekte gewürdigt.
Vor der Preisverleihung sagte der  
Bundespräsident: „Die beim Zukunfts-
preis vorgestellten Projekte belegen, 
welch herausragende Innovationskraft 
in Deutschland steckt. Im vergange-
nen Jahr haben Staat und Unterneh-
men so viel Geld wie noch nie in  
Forschung und Entwicklung investiert: 
insgesamt 110 Milliarden EUR. In der 
rasanten Impfstoffentwicklung gegen 
das Coronavirus sind auch mehrere 
deutsche Unternehmen in der ersten 
Liga vertreten. Sie lassen uns und die 
Welt im Kampf gegen die Pandemie 
hoffen. Auf diese Leistungen in For-
schung und Entwicklung können wir 
sehr stolz sein. Gleichzeitig müssen 
Wirtschaft und Staat weiter darin inves- 
tieren, Deutschland als leistungs- und 
wettbewerbsfähigen Forschungs- und 
Industriestandort zu stärken, z. B. in 
der Medizin- und Biotechnologie, der 
Pharmaforschung und der Entwick-
lung besserer Technologien für den  
Klimaschutz.“
Bei der Preisverleihung am Abend 
überreichte der Bundespräsident den 
Entwicklern Dr. rer. nat. Peter Kürz, 
Dr. rer. nat. Michael Kösters und Dr. 
rer. nat. Sergiy Yulin den mit 250.000 
EUR dotierten Zukunftspreis 2020. 

Das Team hat einen wesentlichen Bei-
trag zur Entwicklung einer Technolo-
gie geleistet, mit der sich mikroelek-
tronische Bauteile mit äußerst feinen 
Strukturen fertigen lassen. Durch die 
Nutzung von Licht im extremen Ultra-
violett (EUV) haben die Wissenschaft-
ler die in der Chip-Fertigung etablierte 
Methode der optischen Lithografie auf 
eine neue Stufe gebracht. Entstanden 
ist ein optisches System aus Spiegeln 
mit einer besonderen Beschichtung. 
Ein weiterer Bestandteil ist der derzeit 
stärkste industrielle CO2-Laser, mit 
dem das Plasma für die EUV-Strahlung 
erzeugt wird.
Auf diese Weise lassen sich Mikrochips 
herstellen, die besonders leistungs-
fähig, energieeffizient und kosten- 
günstig sind. Die Mikrochips dieser 
neuen Generation werden von führen- 
den Herstellern von Smartphones und 
Halbleiterprodukten bereits eingesetzt. 
Es ist absehbar, dass sich ihre Anwen- 
dung in der Informationstechnik als 
Standard etablieren wird.
Weitere Informationen zu allen Arbei-
ten sowie Bild- und Videomaterial fin-
den Sie unter:
www.deutscher-zukunftspreis.de.
(www.bundespraesident.de/SharedDocs/
Pressemitteilungen/DE/2020/11/20 
1125-DZP.html, nach einer Pressemit- 
teilung des Bundespräsidenten vom 
25.11.2020)

Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS)

BfS rät bei Desinfektion mit UV-C 
zu Vorsicht – Schutz von Perso-
nen vor Strahlung entscheidend
Beim Einsatz von UV-C-Desinfektions- 
geräten zur Bekämpfung des Corona-
virus SARS-Cov-2 ist aus Sicht des 
Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) 
Vorsicht geboten.

Da UV-Strahlung Haut und Augen 
schädigen kann und nachgewiesener-
maßen krebserregend ist, sollten UV-
C-Desinfektionsgeräte grundsätzlich 
nur so angewandt werden, dass keine 
Menschen der Strahlung ausgesetzt 
sind. Dies gilt auch für Geräte, die 
kurzwelliges UV-C, auch „FAR-UVC“ 
genannt, abgeben.
Aktuelle Diskussionen
Aufgrund aktueller wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen wird derzeit disku-
tiert, ob Desinfektionsgeräte, die kurz-
wellige UV-C-Strahlung im Bereich 
um 222 Nanometer abgeben, weniger 
Risiken mit sich bringen als die derzeit 
auf dem Markt befindlichen Geräte 
mit Wellenlängen um 254 Nanometer. 
Begründet wird dies mit der geringe-
ren Eindringtiefe der 222-Nanometer- 
Wellenlängen in Auge und Haut. Die 
wissenschaftliche  Bewertung  über  mög- 
liche gesundheitliche Konsequenzen 
steht hier allerdings noch am Anfang.
BfS verfolgt Entwicklungen
Das BfS wird den Wissensstand zu 
den Wirkungen kurzwelligerer UV-C-
Strahlung bewerten und aufmerksam 
verfolgen, ob diese Anwendungen auch 
in Anwesenheit von Personen nutzbar 
sind – unter anderem zur Bekämpfung 
des Coronavirus.
UV-C-Strahlung
Die natürliche Quelle von UV-C-Strah-
lung ist die Sonne. UV-C-Strahlung 
wird von der Erdatmosphäre vollstän-
dig ausgefiltert, sodass natürliche UV-
C-Strahlung die Erdoberfläche nicht 
erreicht. Zur Desinfektion von Luft, 
Wasser und Oberflächen sowie zur 
Desinfektion von Lebensmitteln wird 
UV-C-Strahlung schon seit Längerem 
eingesetzt. Üblicherweise kommt die-
se Form der Desinfektion dann zum 
Einsatz, wenn sich keine Personen im 
Raum aufhalten oder die Quelle so  
verbaut ist, dass anwesende Personen 
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keiner Strahlung ausgesetzt sind. Diese 
Anwendungsfälle sind aus Sicht des 
Strahlenschutzes unproblematisch.
Kein Einsatz von UV-C am Körper
Die Präsidentin des BfS, Inge Paulini 
verwies jedoch darauf, dass UV-C-
Strahlung keinesfalls zur Desinfek- 
tion am Körper eingesetzt werden  
sollte. Bei der Desinfektion von Luft 
und Oberflächen gelte: „Wenn auf den 
Einsatz von UV-C-Geräten nicht ver-
zichtet werden kann, sollte unbedingt 
darauf geachtet werden, dass Haut und 
Augen vor Strahlung geschützt sind.“
Empfehlungen
Das BfS überprüft die desinfizieren-
de Wirksamkeit von UV-C-Desinfekti-
onslampen nicht. Das BfS gibt zudem 
keine Produktempfehlungen ab.
Das BfS gibt aber die Empfehlung, 
dass diejenigen, die sich zum Kauf 
eines UV-C-Desinfektionsgeräts ent-
scheiden, beim Kauf die Hersteller-
angaben beachten sollten. Diese  
sollten möglichst vollständig und kon-
kret sein. Dazu gehören beispiels- 
weise Angaben über die Wirksam-
keit, also wie lange und aus welchem  
Abstand bestrahlt werden muss, um 
aktive Mikroorganismen tatsächlich zu 
reduzieren. Auch sollten Informationen 
zu den Wellenlängen und zur Bestrah- 
lungsstärke der abgegebenen UV- 
Strahlung vorhanden sein. Versprechen 
zur Wirksamkeit sollten vom Herstel-
ler darüber hinaus nachvollziehbar be-
legt werden.
(www.bfs.de/SharedDocs/Pressemit 
teilungen/BfS/DE/2020/012.html;jsess
ionid=0660740FB7EB9A5A06D5C30C
B1A83A29.2_cid382, nach einer Presse- 
mitteilung des BfS vom 22.9.2020

Fraunhofer-Institut für  
Lasertechnik (ILT)

Laserstrahl-Schweißverfahren 
für martensitische Chromstähle 
sorgt für crashsichere Zukunft
Zu den Stahlsorten mit Zukunft zäh-
len die martensitischen Chromstähle, 
die sich wegen ihrer Leichtbau- und 

Korrosionseigenschaften ideal für An-
wendungen im Fahrzeugbau eignen. 
Bei der Konstruktion von crashsicheren 
Batteriekästen für Elektroautos sind 
diese Werkstoffe besonders gefragt. 
Diese anspruchsvollen Komponenten 
dienen dem Fraunhofer-Institut für 
Lasertechnik ILT aus Aachen daher 
auch als Demonstrationsbauteile beim 
Schweißen und bei der Wärmebehand-
lung mit dem Laser. 
Im Rahmen des AiF-Forschungsvorha-
bens FAAM, gefördert durch die FOSTA 
– „Forschungsvereinigung Stahlanwen-
dungen e. V.“, nahmen Experten aus 
Industrie und Forschung den aktuellen 
Stand in puncto Werkstoffe unter die 
Lupe: Auf der Online-Abschlusskon-
ferenz im Sommer 2020 ging es unter 
anderem um neue Leichtbaulösungen, 
Fügetechnik und Stirnflächennähte für 
martensitische Chromstähle. Eine sehr 
wichtige Rolle spielt die Lasertechnik. 
Im Detail untersuchten die Aache-
ner die Eignung zum Schweißen eines 
pressgehärteten Chromstahls mit mar-
tensitischem Gefüge X46Cr13 (1.4034) 
in artgleichen und artungleichen Ver-
bindungen für die Montage. Dieser gilt 
aufgrund seines hohen Kohlenstoff- 
Gehalts als schwer schweißbar. Bei den 
artungleichen Verbindungen handelte 
es sich um Kombinationen mit kaltver-
festigtem Hochmanganstahl (1.4678), 
pressgehärtetem Martensit (1.5528), 
hochfestem Dualphasenstahl (1.0944) 
und kaltgewalztem Feinkornbaustahl 
(1.0984). Martin Dahmen, Gruppe Ma-
krofügen und Schneiden am Fraun-
hofer ILT: „Dabei lag das Hauptau-
genmerk auf der Durchmischung der 
unterschiedlichen Werkstoffe, der Me-
tallurgie und auf den daraus resultie-
renden Eigenschaftsprofilen.“
Das IGF-Vorhaben 19556 N/P1175 
„Weiterentwicklung fügetechnischer 
Absicherung und technischer Ausle-
gung von Schweißverbindungen mit 
martensitischen Chromstählen“ der 
FOSTA – Forschungsvereinigung Stahl-
anwendung e. V., Düsseldorf, wurde 
über die AiF im Rahmen des Pro-

gramms zur Förderung der industriel-
len Gemeinschaftsforschung (IGF) vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert. Das 
Vorhaben wurde am Fraunhofer-In- 
stitut für Lasertechnik ILT in Zusam-
menarbeit mit dem Laboratorium für 
Werkstoff- und Fügetechnik (LWF) an 
der Universität Paderborn und dem 
Fachgebiet Systemzuverlässigkeit, Ad-
aptronik und Maschinenakustik (SAM) 
an der Technischen Universität Darm-
stadt durchgeführt.
(www.ilt.fraunhofer.de/de/presse/
pressemitteilungen/2020/10-12-aif-fos
ta-projekt-faam-crash-sichere-batterie
kaesten.html, nach einer Pressemit- 
teilung des ILT vom 12.10.2020).

Laser Zentrum Hannover e. V. 
(LZH)

Geflügelfleisch im Schlachtpro-
zess mit dem Laser desinfizieren
Geflügelfleisch ist häufig mit Bakterien 
kontaminiert. Chlor-Behandlungen im 
Schlachtprozess sind nur bedingt sinn-
voll und sind in der EU nicht zuge-
lassen. Das Laser Zentrum Hannover 
e. V. (LZH) will nun in einem neuen 
Forschungsvorhaben eine Ultraviolett- 
(UV-)Laserbehandlung mit dem Einsatz 
von Bakteriophagen kombinieren.
Knapp auf der Hälfte aller Masthähn-
chen finden sich Campylobacter und 
jedes fünfte Tier ist mit Salmonellen 
kontaminiert. Um die Bakterienlast zu 
reduzieren, setzen die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler des LZH 
im Forschungsvorhaben ODLAB auf 
UV-Strahlung. Diese wirkt desinfi-
zierend. Um möglichst alle Stellen 
auf dem Schlachtkörper oder Fleisch 
zu erreichen, wird der Projektpartner 
DIL (Deutsches Institut für Lebens-
mitteltechnik e. V.) eine zusätzliche 
Behandlung mit Bakteriophagen erpro- 
ben. Bakteriophagen sind Viren, die in 
Bakterien eindringen. In diesem Fall 
werden auf Campylobacter speziali-
sierte Phagen eingesetzt, die die Bakte-
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rienzellen zerstören können. Durch die 
Kombination der beiden Technologien 
soll eine möglichst große Keimzahl un-
schädlich gemacht werden.
Praxistauglichkeit im Vordergrund
Für die Gruppe „Food and Farming“ 
stehen Wirksamkeit und Umsetzbar-
keit der Methode im Vordergrund. Im 
Labormaßstab entwickeln sie nun Test-
bedingungen, prüfen die Auswirkung 
auf verschiedene pathogene Erreger und 
testen Nachweisgrenzen. Wichtig ist 
dabei: Die Qualität des Fleischs darf 
durch die Dekontamination nicht be-
einträchtigt werden. Gemeinsam mit 
den weiteren Projektpartnern wollen 
sie einen Prototyp entwickeln, der den 
Realbedingungen im Betrieb gerecht 
wird. (www.lzh.de/de/publikationen/ 
pressemitteilungen/2020/gefluegel
fleisch-im-schlachtprozess-mit-dem- 
laser-desinfizieren, nach einer Presse-
mitteilung des LZH vom 11.9.2020) ❏

 

Österreich
Technische Universität Wien

(TU Wien)

Lasertechnologie: Neuer Trick 
ermöglicht Infrarot-Laserpulse
Mit Infrarotlicht kann man viele wich-
tige Moleküle nachweisen – doch star- 
ke, kurze Laserpulse in diesem Bereich 
waren bisher nur mit großem Aufwand 
möglich. An der TU Wien fand man 

eine Lösung. Gewöhnliche Festkör-
perlaser, wie man sie von Laser-Poin-
tern kennt, erzeugen Licht im sichtba-
ren Bereich. Für viele Anwendungen, 
etwa zum Detektieren von Molekülen, 
braucht man allerdings Strahlung im 
mittleren Infrarotbereich. Solche Infra-
rot-Laser sind deutlich schwieriger her-
zustellen, besonders dann, wenn man 
die Laserstrahlung in Form von extrem 
kurzen, intensiven Pulsen benötigt. 
Lange wurde nach Methoden gesucht, 
solche Infrarot-Laserpulse zu produzie-
ren – an der TU Wien ist das nun in 
Zusammenarbeit mit der Harvard Uni-
versity gelungen. Die Technik benö-
tigt keine großen Versuchsaufbauten, 
sie ist gut miniaturisierbar und daher 
für praktische Anwendungen beson-
ders interessant. Vorgestellt wurden 
die neuen Ergebnisse nun im Fachjour-
nal „Nature Communications“.
Der Frequenzkamm
Während bei gewöhnlichen Festkör-
perlasern die Art des ausgesendeten 
Lichts von den Atomen im Material 
abhängt, sind im Quantenkaskaden- 
laser winzige Strukturen im Nanome- 
terbereich entscheidend. Durch passen- 
des Design dieser Strukturen kann man 
die Wellenlänge des Lichts genau an-
passen.
Licht ist wie Schaukeln
Entscheidend ist aber nicht nur, welche 
Frequenzen ein solcher Quantenkas- 
kadenlaser abstrahlt, sondern auch, 
mit welcher Phase die jeweiligen Licht-
wellen schwingen. Man kann sich das 
so ähnlich vorstellen, wie 2 Schaukeln, 
die man mit einem Gummiband ver-
bindet. Sie können entweder genau  
parallel hin- und herschwingen oder 
aber genau entgegengesetzt, sodass sie 
zueinander schwingen und dann wie-
der voneinander weg. Und diese beiden 
Schwingungsmodi haben geringfügig 
unterschiedliche Frequenzen.
Beim Laserlicht, das sich aus unter-
schiedlichen Wellenlängen zusammen-
setzt, ist das ganz ähnlich: Die einzel-
nen Lichtwellen des Frequenzkamms 
können genau parallel zueinander 

schwingen – dann überlagern sie sich 
auf optimale Weise und können kur-
ze, intensive Laserpulse erzeugen. Oder 
sie schwingen jeweils entgegengesetzt, 
dann entsteht Laserlicht mit einer na-
hezu kontinuierlichen Intensität.
Der Licht-Modulator
In Quantenkaskadenlasern war es bis-
her nur schwer möglich, zwischen die-
sen beiden Varianten hin- und herzu- 
schalten. In den Quantenkaskadenlaser 
wurde ein winziger Modulator ein-
gebaut, an dem die Lichtwellen im-
mer wieder vorbeikommen. An diesen 
Modulator legt man eine elektrische 
Wechselspannung an. Je nach Frequenz 
und Stärke dieser Spannung kann man 
unterschiedliche Lichtschwingungen 
im Laser anregen. Wenn man diesen 
Modulator genau mit der richtigen 
Frequenz ansteuert, dann kann man 
erreichen, dass die unterschiedlichen 
Frequenzen des Frequenzkamms alle 
genau im gleichen Takt schwingen. 
Dadurch wird es möglich, diese Fre-
quenzen zu kurzen, intensiven Laser-
pulsen zusammenzufügen – und zwar 
mehr als 12 Milliarden Mal pro Sekun-
de. Dieses Maß an Kontrolle über kur-
ze Infrarot-Laserpulse war bisher mit 
Halbleiterlasern nicht möglich. Ähnli-
che Arten von Licht konnte man allen-
falls mit sehr aufwendigen und verlust-
reichen Methoden erzeugen. Durch die 
hohe Lichtintensität der Laserpulse 
sind auch Messungen möglich, für die 
man 2 Photonen gleichzeitig benötigt.
(www.tuwien.at/tu-wien/aktuelles/
presseaussendungen/news/lasertech
nologie-neuer-trick-ermoeglicht-infra
rot-laserpulse/, nach einer Presseaus-
sendung der TU Wien vom 23.11.2020)

Paul Günther Fischer, Köln 
E-Mail: paulguentherfischer@ 

googlemail.com  ■ 
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Eingesetzt in der Produktionslinie, könnte 
eine Laserbestrahlung unzerlegtes oder 
zerlegtes Hühnerfleisch desinfizieren. 
Grafik: LZH
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T Alles, was Recht ist

Deutschland
Gesetze, Verordnungen, 

Verwaltungsvorschriften, 
Richtlinien, Regeln

Verordnung über Sicherheitsanfor-
derungen und vorläufige Sicherheits-
untersuchungen für die Endlagerung 
hochradioaktiver Abfälle vom 6. Okto-
ber 2020 (BGBL. I, Nr. 45, S. 2094)

Verordnung zum Erlass einer Verord-
nung über zentrale Internetportale des 
Bundes und der Länder im Rahmen der 
Umweltverträglichkeitsprüfung, zur 
Änderung der Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren und zur Ände-
rung der Atomrechtlichen Verfahrens-
verordnung vom 11. November 2020 
(BGBL. I, Nr. 53, S. 2428)

Zweite Verordnung zur Änderung der 
Strahlenschutzverordnung vom 20. No- 
vember 2020 (BGBl. I, Nr. 54, S. 2502)

Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit

Rundschreiben vom 1.7.2020, Voll-
zug des Strahlenschutzrechts; Richt-
linie für die technische Prüfung von 
Röntgeneinrichtungen und genehmi-
gungsbedürftigen Störstrahlern durch 
Sachverständige nach dem Strahlen-
schutzgesetz und der Strahlenschutz-
verordnung – Sachverständigen-Prüf-
richtlinie (SV-RL) vom 1. Juli 2020 
(GMBl. Nr. 27–35, S. 562)

Mitteilungen

Bundesamt für die Sicherheit 
der nuklearen Entsorgung 

Bekanntmachung der erzeugten, übertra-
genen und verbleibenden Elektrizitäts-
mengen nach § 7 Absatz 1c des Atom- 
gesetzes – Monatsmeldung Juni 2020 – 
vom 3. August 2020 (BAnz AT, 1.9.2020,
B5) 

Bekanntmachung der erzeugten, über-
tragenen und verbleibenden Elektrizi-
tätsmengen nach § 7 Absatz 1c des 
Atomgesetzes – Monatsmeldung Juli 
2020 – vom 1. September 2020 (BAnz 
AT, 23.9.2020, B9) 

Bekanntmachung der Einberufung der 
Fachkonferenz Teilgebiete nach § 9 des 
Standortauswahlgesetzes vom 18. Sep-
tember 2020 (BAnz AT, 29.9.2020, B9) 

Bekanntmachung der erzeugten, über-
tragenen und verbleibenden Elektrizi-
tätsmengen nach § 7 Absatz 1c des 
Atomgesetzes – Monatsmeldung August 
2020 – vom 9. Oktober 2020 (BAnz AT, 
5.11.2020, B10) 

Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und 

nukleare Sicherheit 

Bekanntmachung über Entwürfe zur 
Neufassung von Sicherheitsstandards 
„Revision by amendment of three  
Specific Safety Guides on Nuclear Fuel 
Cycle Facilities as a set of publications”:
SSG-5: Safety of Conversion Facilities 
and Uranium Enrichment Facilities;
SSG-6: Safety of Uranium Fuel Fabrica-
tion Facilities

(Draft Specific Safety Guide DS517, Step 
8) der Internationalen Atomenergie- 
Organisation vom 20. Oktober 2020 
(BAnz AT, 18.11.2020, B2) 

Bundesländer

Baden-Württemberg 

Hinweis auf die öffentliche Bekannt-
machung über die Erteilung der zwei-
ten Abbaugenehmigung für das Kern-
kraftwerk Philippsburg, Block 1 (KKP 
1) nach § 7 Absatz  3 des Atomgeset-
zes vom  11. August 2020 (BAnz AT, 
10.9.2020, B10)
� Reinhart Giessing, Magdeburg 
E-Mail: reinhart.giessing@t-online.de  ❏

Österreich
Vorbemerkung: BGBl. meint hier stets 
das österreichische Bundesgesetzblatt.

Verordnung der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobi-
lität, Innovation und Technologie über 
Maßnahmen zum Schutz von Perso-
nen vor Gefahren durch Radon (Radon-
schutzverordnung – RnV), BGBl. II, Nr. 
470/2020 vom 9.11.2020

Verordnung des Bundesministers für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz über die Grundaus-
bildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ressorts (BMSGPK-
Grundausbildungsverordnung 2020), 
BGBl. II, Nr. 356/2020 vom 5.8.2020:
Gemäß Anlage Abschn. II, Z. 26 gehört 
der Medizinische Strahlenschutz zur 
fachspezifischen Ausbildung nach § 9.

Begutachtungsentwurf einer Verord-
nung des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung, mit der 

SSG-7: Safety of Uranium and Pluto-
nium Mixed Oxide Fuel Fabrication  
Facilities“
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Gremien und Behörden
Deutschland

BMU
Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare 
Sicherheit

BMU und BfS informieren über 
bevorstehende Ausweisung von 
Radon-Vorsorgegebieten durch 
die Länder 
Bis Jahresende weisen die Bundeslän-
der Gebiete aus, in denen Überschrei- 
tungen des gesetzlichen Referenzwerts 
von 300 Becquerel pro Kubikmeter 
Raumluft für Radon verstärkt zu er- 
warten sind, sogenannte Radon-Vor-
sorgegebiete. 
In Deutschland ist Radon abhängig 
von der regionalen Geologie sehr un-
terschiedlich verteilt. Daher regelt das 
Strahlenschutzgesetz, dass die Länder 
bis zum Jahresende Radon-Vorsorgege-
biete ausweisen, in denen Überschrei-
tungen des gesetzlichen Referenzwerts 
für Radon verstärkt zu erwarten sind. 
Das bedeutet nicht, dass in Radon-
Vorsorgegebieten in jedem Gebäude 
der Referenzwert überschritten wird. 
Und auch außerhalb von Radon-Vor-
sorgegebieten können Überschreitun-
gen des Referenzwerts auftreten. In ei-
nem Radon-Vorsorgegebiet ist jedoch 
die Wahrscheinlichkeit höher als im 

restlichen Bundesgebiet, dass es zu 
Überschreitungen des Referenzwerts 
kommt. Ob ein bestimmtes Gebäu-
de von Referenzwertüberschreitungen  
betroffen ist, kann nur durch eine  
Messung festgestellt werden. 
(www.bmu.de/pressemitteilung/bmu-
und-bfs-informieren-ueber-bevorste
hende-ausweisung-von-radonvorsorge
gebieten-durch-die-laender/, nach ei-
ner Pressemitteilung des BMU vom 
12.10.2020

Deutscher Bundestag

Bundestag stimmt Sicherheits-
anforderungen für künftiges 
Atommüll-Endlager zu 

Der Bundestag hat der Verordnung des 
Bundesumweltministeriums über die 
Anforderungen an die Sicherheit eines 
künftigen Endlagers für hochradioakti-
ve Abfälle mit großer Mehrheit zuge-
stimmt. Die Verordnung enthält auch 
die Kriterien zur Durchführung von 
vorläufigen Sicherheitsuntersuchun-
gen des Standortauswahlverfahrens. 
Der Gesetzgeber misst der Einbezie-
hung der Öffentlichkeit im Standort-
auswahlverfahren hohen Wert bei. 
Deshalb hat das BMU auch bei der 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Ver-
ordnungsgebungsverfahren neue Wege 
beschritten: Eine Entwurfsfassung der 
Verordnung wurde im Juli 2019 ver-

öffentlicht und konnte über einen 
Zeitraum von 4 Monaten öffentlich 
kommentiert werden. Zusätzlich fand 
im September 2019 ein öffentliches 
Symposium statt, auf dem der Verord-
nungsentwurf vorgestellt und seine In-
halte im Detail diskutiert wurden. Vie-
le der so eingegangenen Kommentare 
haben Eingang in die beschlossene Fas-
sung der Verordnung gefunden und zu-
klareren Formulierungen beigetragen.  
Die Beteiligungsdauer wurde auf 
Wunsch der Öffentlichkeit verlängert.
Mit der jetzt erfolgten Zustimmung 
des Bundestages kann die Verordnung 
(über Sicherheitsanforderungen und 
vorläufige Sicherheitsuntersuchun-
gen für die Endlagerung hochradio-
ativer Abfälle) zeitnah in Kraft treten
(www.bmu.de/gesetz/verordnung- 
ueber-sicherheitsanforderungen-und- 
vorlaeufige-sicherheitsuntersuchungen 
-fuer-die-endlagerung/, nach  einer   Presse- 
mitteilung des BMU vom 10.9.2020)

BASE
Bundesamt für die Sicherheit  

der nuklearen Entsorgung

Fragen und Antworten zum 
Rücktransport nach Biblis  
Am 4. November 2020 sind 6 Behäl-
ter mit hochradioaktiven Abfällen von 
Sellafield in Großbritannien ins hes-
sische Zwischenlager Biblis gebracht 

die Verordnung über die Lehrpläne der 
humanberuflichen Schulen sowie die 
Schulzeitverordnung geändert werden. 
In § 1 wird als Z. 10a eine „Höhere 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe
Fachrichtung Wasser- und Kommunal- 
wirtschaft“ eingefügt. Nach Anlage 

10a der Verordnung enthält der Lehr-
stoff dieser Fachrichtung im 8. und 9. 
Semester unter anderem die Themen 
Radioaktivität, Strahlungsarten, Strah-
lenschutz, Entsorgung radioaktiver Ab-
fälle und Anwendungen ionisierender 
Strahlung.

Die Begutachtungsfrist endete am 
4. Dezember 2020.
(Stand: 26.11.2020)

Dietmar Müller, Völs
E-Mail: diemue@chello.at  ■
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worden. Worum geht es dabei, warum 
kommen die Abfälle zurück und wes-
halb eigentlich nach Biblis? Antworten 
auf 3 häufig gestellte Fragen:
Worum geht es?
Den deutschen Energieversorgungsun-
ternehmen war es bis 2005 erlaubt, 
bestrahlte Brennelemente aus ihren 
Atomkraftwerken nach Sellafield in 
Großbritannien und La Hague in Frank- 
reich zur Wiederaufarbeitung zu trans-
portieren. Dabei wurden Teile der be-
strahlten Brennelemente zu neuem 
Kernbrennstoff verarbeitet. 
Bei der Wiederaufarbeitung entstan-
den, neben großen Mengen nicht 
hochradioaktiver Abfälle, hochkon-
zentrierte flüssige Abfälle. Diese wur-
den anschließend in Glas gebunden.  
Neuer hochradioaktiver Abfall ist ent-
standen. 
Die Wiederaufarbeitung deutscher 
Abfälle wurde 2005 verboten, da sie 
mit zusätzlichen Transporten, hohen 
Belastungen der Umwelt und dem  
Risiko der Proliferation verbunden ist.
Von Biblis aus sind insgesamt 147 Be-
hälter mit abgebrannten Brennelemen-
ten in die Wiederaufarbeitungsanlagen 
Sellafield und La Hague gebracht wor-
den. Aus der Wiederaufarbeitung der 
Brennelemente aus dem Atomkraft-
werk Biblis resultierten insgesamt 15 
Behälter mit hochradioaktiven Abfäl-
len, die in das Zwischenlager Gorle-
ben gebracht wurden. Mit dem jetzigen 
Transport werden 6 Behälter von Sella-
field, die ebenfalls bei der Wiederauf-
arbeitung von in Deutschland angefal-
lenen Abfällen entstanden sind, nach 
Biblis gebracht. 
Warum kommen die Abfälle zurück?
Die deutschen Energieversorgungsun-
ternehmen haben Verträge mit den 
Wiederaufarbeitungsunternehmen im 
Ausland geschlossen, die sie verpflich-
ten, die Abfälle zurückzunehmen, 
die bei der Wiederaufarbeitung ihrer 
Brennelemente angefallen sind. Zur 
Absicherung dieser Verträge hat die 
Bundesrepublik Deutschland sowohl 
mit der Französischen Republik als 

auch mit dem Vereinigten Königreich 
völkerrechtlich wirksame Verträge ge-
schlossen. Danach ist es Deutschland 
u. a. untersagt, Initiativen zu ergrei-
fen, die die Rückgabe der bei der Wie-
deraufarbeitung in Sellafield oder La 
Hague entstandenen Abfälle verhin-
dern würde. 
Weshalb werden die Abfälle nach Bib-
lis gebracht?
Bis 2011 wurden insgesamt 108 Behäl-
ter aus der Wiederaufarbeitung in das 
Zwischenlager Gorleben gebracht. Im 
Zuge der parteiübergreifenden Eini-
gung für eine neue Suche nach einem 
Endlager für hochradioaktive Abfälle 
in Deutschland vereinbarten der Bund, 
die Länder und die Abfallbesitzer, dass 
die noch ausstehenden 25 aus dem 
Ausland zurückzubringenden Behälter 
auf mehrere bestehende Zwischenlager 
in Deutschland verteilt werden sollen. 
Der Hintergrund: Abfälle sollten von 
nun an nicht mehr in das Zwischenla-
ger nach Gorleben gehen – dies hatte 
den Eindruck erweckt, Gorleben sei als 
Endlagerstandort bei der neuen Suche 
bereits festgelegt.
(www.base.bund.de/SharedDocs/Kurz
meldungen/BASE/DE/2020/1102_Bib
lis.html, nach einer Pressemitteilung 
des BASE vom 2.11.2020)

Suche nach einem Standort für 
ein Endlager –  
digitaler Auftakt schafft die 
Grundlage für Beteiligung in  
seiner Vielfalt
Am 17. und 18. Oktober 2020 hat-
ten sich rund 800 Teilnehmer/-innen 
erstmals für die Diskussion über den 
Zwischenbericht Teilgebiete der BGE 
mbH und die Arbeitsweise der Fach-
konferenz angemeldet. Die Debatte in 
der coronabedingt rein digital durch-
geführten Veranstaltung war geprägt 
durch die Vielfalt der Beiträge und der 
Bereitschaft zur aktiven Beteiligung.
Im Fokus der Auftaktveranstaltung der 
„Fachkonferenz Teilgebiete“, die das 
Bundesamt für die Sicherheit der nu-
klearen Entsorgung (BASE) online ver-

anstaltet hatte, stand die Schaffung 
einer gemeinsamen inhaltlichen und 
organisatorischen Arbeitsgrundlage für 
die Arbeit der Fachkonferenz in den 
kommenden 9 Monaten. Beratungs-
gegenstand war der Zwischenbericht 
„Teilgebiete“, der am 28. September 
2020 von der Bundesgesellschaft für 
Endlagerung (BGE) mbH veröffentlicht 
worden war. Die besondere Heraus-
forderung für die Öffentlichkeitsbe-
teiligung in der frühen Phase des Ver-
fahrens ist die Ausweisung von 54 % 
der Fläche Deutschlands als geologisch 
näher zu betrachtende Teilgebiete.  
(www.base.bund.de/SharedDocs/Pres
semitteilungen/BASE/DE/2020/fach
konferenz-teilgebiete-auftakt.html, 
nach einer Pressemitteilung des BASE 
vom 18.10.2020)

BfS
Bundesamt für Strahlenschutz 

BfS lässt aktuelle Daten zur 
Radioaktivität im Trinkwasser 
auswerten  
Die radioaktive Belastung des Trink-
wassers in Deutschland gilt insge-
samt als gering. Mit einem neuen For-
schungsvorhaben will das Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) im Auftrag 
des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und nukleare Sicherheit 
(BMU) aber der Frage nachgehen, ob 
es Ausnahmen in bestimmten Regio-
nen gibt, die spezielle Schutzmaßnah-
men erfordern. Hierfür sollen aktuel-
le Daten gezielt untersucht werden. 
Aus dieser Auswertung wird das BfS  
Erkenntnisse ziehen, wie sich ver-
schiedene Gesteinsformationen und 
ihr Radionuklidgehalt auf die Wasser-
qualität auswirken und letztendlich 
die resultierende Strahlenexposition 
beeinflussen.
In Abhängigkeit von den jeweiligen 
geologischen Verhältnissen enthalten 
alle Gesteine und Böden natürliche 
Radionuklide, welche durch komplexe 
Lösungsvorgänge in Oberflächen- und 
Grundwässer gelangen können. Dazu 
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zählen vor allem die Zerfallsprodukte 
der 238U-, der 235U- und der 232Th-Reihe. 
Wie eine BfS-Studie aus dem Jahr 2009 
ergab, kann die Belastung durch diese 
natürlichen Radionuklide im Trink-
wasser in Deutschland insgesamt als 
gering eingestuft werden. Demnach 
sind Erwachsene aufgrund von Ra-
dionukliden im Trinkwasser durch-
schnittlich einer Strahlung von etwa 
0,009 Millisievert pro Jahr ausgesetzt. 
Zum Vergleich: Die natürliche Strah-
lenbelastung, der die Bevölkerung ins-
gesamt im Schnitt pro Jahr ausgesetzt 
ist, beträgt etwa 2,1 Millisievert.
Gleichwohl zeigte die Studie, dass die 
Schwankungsbreite der Konzentra-
tionen natürlicher Radionuklide im 
Trinkwasser sehr groß ist. Die Ergeb-
nisse der BfS-Studie von 2009 sollen 
nun vertieft werden. Auf Grundlage 
der Forschungsergebnisse zur räum-
lichen und zeitlichen Verteilung von 
Radionukliden im Trinkwasser kön-
nen sich die Wasserversorger und zu-
ständigen Behörden einfacher einen 
Überblick verschaffen und bei Bedarf 
Empfehlungen zum Schutz der Bevöl-
kerung daraus ableiten. 
(www.bfs.de/SharedDocs/Pressemit
teilungen/BfS/DE/2020/014.html, nach 
einer Pressemitteilung des BfS vom 
5.10.2020)

Radioaktive Belastung von Pilzen 
regional weiterhin erhöht
Auch wenn radioaktive Kontaminati-
onen aus der Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl bei den meisten Lebens-
mitteln in Deutschland nur noch in ge-
ringen Mengen enthalten sind, können 
einzelne Wildpilzarten vor allem in 
Süddeutschland nach wie vor stark mit 
radioaktivem Cäsium belastet sein. 
Das zeigt der aktuelle Pilzbericht des 
Bundesamts für Strahlenschutz (BfS). 
Dennoch muss niemand negative ge-  
sundheitliche Folgen aufgrund der  
Radioaktivität befürchten, wenn selbst
gesammelte Pilze in üblichen Mengen 
gegessen werden (etwa bis 250 Gramm 
pro Woche). Das BfS untersucht die 

radioaktive Belastung wild wachsender 
Speisepilze im Süden Deutschlands 
seit 2005 und veröffentlicht die Ergeb- 
nisse jährlich. 
(www.bfs.de/SharedDocs/Pressemittei
lungen/BfS/DE/2020/013.html, nach 
einer Pressemitteilung des BfS vom 
1.10.2020)

FS
Fachverband für Strahlenschutz 

e. V. 

Informationen des Bundes und 
der Länder zum Vollzug von Vor-
schriften des Strahlenschutzes in 
der Corona-Krise 
Auf der Webseite des FS wurden Infor-
mationen des Bundes und der Län-
der zum Vollzug von Vorschriften des 
Strahlenschutzes in der Corona-Krise 
zusammengestellt, die laufend aktua-
lisiert werden. Das betrifft vorwiegend 
die Aussetzung von Fristen zum Erhalt 
von Fachkunde sowie Dichtheits- und 
Sachverständigenprüfungen.
(www.fs-ev.org/service/strahlenschutz-
in-der-corona-krise, nach einer Mittei-
lung des FS)

Ekkehart Martini, Berlin
E-Mail: ekke.m@web.de

Schweiz
ENSI

Eidgenössisches Nuklearsicher-
heitsinspektorat

7. Schweizer Bericht über radio-
aktive Abfälle und abgebrannte 
Brennelemente bei der IAEA  
eingereicht 
In den Länderberichten informieren 
die Vertragsparteien der Joint Con-
vention darüber, wie sie mit der Be-
handlung von abgebrannten Brenn-
elementen und radioaktiven Abfällen 
umgehen. An der Überprüfungskonfe-
renz 2021 werden die Länderberichte 
vorgestellt und von Vertretern der Ver-
tragsparteien überprüft.

Das ENSI informiert im 7. Länder- 
bericht im Rahmen der „Joint Con-
vention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of  
Radioactive Waste Management“ ins-
besondere über

 	die radioaktiven Abfälle in den  
	 Zwischenlagern, 

	 den Stand des Sachplanverfahrens  
	 für geologische Tiefenlager bezie- 
	 hungsweise die 3 Standortvorschläge  
	 Zürich Nordost, Jura Ost und Nörd- 
	 lich Lägern,

	 die Stilllegung von Kernanlagen,
	 die neue Richtlinie ENSI-B17, wel- 

	 che die sicherheitstechnischen An- 
	 forderungen an den Betrieb von Zwi- 
	 schenlagern präzisiert,

	 die Aktualisierung der Richtlinien  
	 ENSI-G03 und ENSI-G05 sowie

	 die Erarbeitung der Richtlinie ENSI- 
	 G23, welche die Auslegungsgrund- 
	 sätze für Kernanlagen regelt, die  
	 weder als Kernkraftwerke noch als  
	 geologische Tiefenlager katego- 
	 risiert werden, beispielsweise die  
	 schweizerischen Zwischenlager und  
	 das Hotlabor am Paul Scherrer Insti- 
	 tut.
Weitere Informationen sind auf der 
ENSI-Website zu finden unter der fol-
genden Anschrift:
www.ensi.ch/de/2020/10/29/siebter-
schweizer-bericht-ueber-radioaktive- 
abfaelle-und-abgebrannte-brennele
mente-bei-iaea-eingereicht/, (nach einer 
Mitteilung des ENSI vom 29.10.2020)

Hansruedi Völkle, Fribourg
E-Mail: hansruedi.voelkle@unifr.ch

Wichtiger Hinweis  
für die FS-Mitglieder aus  

der Schweiz

Das Schweizer Konto des FS bei der UBS 
Switzerland AG wurde zum 31.12.2020 ge- 
kündigt. 
Bitte verwenden Sie nur noch das deut-
sche Konto bei der Sparkasse Düren.  

         FS-Schatzmeister
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European Atlas of  
Natural Radiation

Das hat uns gerade noch gefehlt! 
Das ist nun keinesfalls ironisch ge-
meint, denn alles, was Sie schon im-
mer wissen wollten über die natür-
liche Radioaktivität in Europa, ihre 
Ursachen und Quellen sowie ihre Bei-
träge zur Strahlenexposition, finden 
Sie im 2019 erschienenen Bericht „Eu-
ropean Atlas of Natural Radiation“. 
Die natürlichen Strahlenquellen lie-
fern ja – was man nicht oft genug wie-
derholen kann – den nach wie vor 
weitaus größten Beitrag zu unserer 
Strahlenexposition und damit auch 
zum entsprechenden Strahlenrisiko.  
Wo ist der Bericht zu finden?
Der Bericht wurde zusammengestellt 
von Giorgia Cinelli, Marc De Cort 
und Tore Tollefsen vom EU-DG Joint 
Research Center in Ispra/Italien – un-
terstützt durch ein Advisory Board mit 
Peter Bossew und Valeria Gruber. Er 
ist erschienen beim Publication Office 
of the European Union in Luxembourg, 
ISBN 978-92-76-08259-0, EUR 19425 
EN. Der European Atlas of Natural  
Radiation kann als Hardcopy herun-
tergeladen oder 1 Exemplar innerhalb 
der EU kostenlos bestellt werden unter  
https:\\remon.jrc.ec.europa.eu/About/
Atlas-of-Natural-Radiation.

Zum Inhalt der Enzyklopädie der 
natürlichen Radioaktivität in 
Europa
Die Herausgeber haben eine Menge 
Daten unter Beteiligung von 75 Au-
torinnen und Autoren zusammenge-
tragen und mit Unterstützung von 26 
Reviewern ausgewertet. Daraus ist ein 
ansprechendes Buch geworden, das auf 
190 grafisch hervorragend gestalteten 

Seiten eine Menge von Informationen 
bietet, ergänzt durch Tabellen, farbige 
Diagramme und Karten, aufgelockert 
durch passende Fotos.
Die Hoffnung der Herausgeber ist be-
rechtigt, dass dieser europäische At-
las der natürlichen Strahlung zu einer 
Enzyklopädie der natürlichen Radio-
aktivität in Europa wird, die die ver-
schiedenen Quellen der natürlichen 
Radioaktivität, sowohl die kosmische 
wie auch die terrestrische, ausgehend 
vom aktuellen Stand des Wissens zu-
sammenfasst und bewertet. Sie wird 
ergänzt durch eine Sammlung von Kar-
ten Europas, auf denen die geografische 
Verteilung der natürlichen Strahlungs-
quellen dargestellt wird. 
Das Buch beginnt mit Zielsetzung und 
Einleitung und enthält eine Zusam-
menstellung von Grundinformationen 
zur natürlichen Radioaktivität und  zu 
deren geologischem und bodenkundli-
chem Background, zu Strahlenschutz 
und Strahlenwirkung sowie zu Probe-
nahme-, Messtechnik und Messsta-

tistik, die jedem Lehrbuch Ehre ma-
chen würde. 
Es folgen Kapitel zur terrestrischen 
Radioaktivität und deren Strahlung, 
zu Radon, Radionukliden in Wasser 
und Sedimenten, jenen in Lebensmit-
teln, zur kosmischen Strahlung und zu 
den kosmogenen Radionukliden und  
schließlich zu den Jahresdosen durch 
die natürliche Strahlung. Es schließt 
mit Quellenangaben und Anhängen. 

Empfehlung
Kurz gefasst, ein willkommenes Lese- 
und Studierbuch für Strahlenschütze-
rinnen und Strahlenschützer in Zei-
ten des Corona-Lockdowns. Es ist aber 
auch bestens geeignet für den Unter-
richt an Schulen und Hochschulen. 
Und schließlich, was mich als Schwei-
zer besonders freut, es wurden auch die 
Daten der Nicht-EU-Länder Europas 
einbezogen.

Hansruedi Völkle  ■

Neu erschienen

Abbildung 2-21 von Seite 31 des European Atlas of Natural Radiation: Simplified  
pathways of natural radionuclides through the environment and different exposure  
pathways for humans with indication of the relevant chapters. Grafik: Publication  
Office of the European Union in Luxembourg, © Europäische Union, 2019
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Strahlenschutz- 
Verwaltungssoftware  

ProRadia©

Einbindung des elektronischen 
Datenaustausches mit der  
Landesanstalt für Personen- 
dosimetrie und Strahlenschutz-
ausbildung Berlin (LPS)
Mit der Version 2.0 der Strahlenschutz-
Verwaltungssoftware ProRadia© der 
Creados GmbH bietet diese jetzt neben 
der Online-Anbindung an die Mess- 
stelle Mirion Technologies Dosime-
trieservice (AWST) auch die Einbin-
dung des elektronischen Datenaus-

tausches mit der Landesanstalt für 
Personendosimetrie und Strahlen-
schutzausbildung Berlin (LPS).
Dabei können die Dosimeter- und 
Ergebnisdateien in beiden Formaten 
(mit/ohne SSR-Nummer) direkt einge-
lesen werden, da die Entschlüsselung 
in ProRadia© integriert ist. Der für die 
Rücksendung der Dosimeter notwen-
dige Zuordnungsbogen kann auf Basis 
der im System vorhandenen und gege-
benenfalls neuen Personenzuordnun-
gen erstellt werden.
Mit dem Beginn des Produktiv-Be-
triebs bei einem Referenzkunden im 
Oktober 2020 werden dort damit mehr 
als 850 monatliche Dosimeter und 
dementsprechend die Personendaten 
verwaltet. 

Weitere Informationen finden Sie  
unter:
Creados GmbH 
Dosimetry IT service 
Timo Wiedenmann
Triebstraße 4
80993 München 
Tel.: +49/89/2 19 09 79 01
Mobil: +49/176/61 56 17 50
E-Mail: twiedenmann@creados.de
www.creados.de                                                   ■

Zum Titelbild

Unsichtbare Welt von René Magritte – 
Bestehende Expositionssituation?

Wieder hat ein Werk von René Magritte (1898–1967), einem der führenden Surrealisten seiner Zeit, den Weg auf die  
Titelseite einer SSP gefunden. 
In „Unsichtbare Welt“ von 1954 hatte Magritte sein künstlerisches Talent eingesetzt, um die realistische und vertraute 
Meereslandschaft und den Raum, von dem aus sie betrachtet wird, zu schaffen. Aber der ovale Felsblock, groß und auf- 
fällig, bringt alles aus dem Gleichgewicht und eröffnet eine neue Welt. 
Ein Felsbrocken im Gefüge des Strahlenschutzrechts sind die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu „Bestehende 
Expositionssituationen“ nicht. Er könnte vielleicht auf eine Altlast hinweisen und die Frage nach der Beseitigung auf- 
werfen? Er könnte auch ein Stolperstein sein, der auf den nötigen Schutz vor Radon hinweist? 
Bevor wir ins Surrealistische abgleiten, lesen Sie im Schwerpunktthema dieses Heftes über die realistischen Probleme, die 
sich in der Praxis aus den neuen Vorgaben ergeben.                                                                                

Schriftleitung
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FS-Net-Adresse 
www.fs-ev.org 
 

52. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. (FS) für Deutschland und die Schweiz  
„Strahlenschutz und Entsorgung“  

Die 52. Jahrestagung wird vom 13. bis 17. September 2021 in Aachen stattfinden.

Fachverband für Strahlenschutz e.V. für Deutschland und die Schweiz
Präsidentin 2020/2021 
Renate Czarwinski 
E-Mail: praesident@fs-ev.org 
Geschäftsführer 
Dr. Jörg Feinhals
c/o Fachverband für Strahlenschutz 
Postfach 11 21, 21630 Jork 
Tel.: +49/160/8 88 12 53 
E-Mail: fs-sek@fs-ev.org

EU-Bankverbindung 
Sparkasse Jülich 
IBAN: DE10 3955 0110 0000 0320 37 
BIC: SDUEDE33XXX 

Sitzungen
Bericht von der 

Direktoriumssitzung IV/2020
am 2. und 3. Dezember 2020 –

Videokonferenz (MS Teams)
 
Begrüßung, Tagesordnung,  
Protokoll III/2020
Die FS-Präsidentin Renate Czarwinski 
begrüßte die Teilnehmenden und er-
öffnete die Videositzung. Jörg Feinhals 
und Joel Piechotka nahmen als Gäste 
teil.
Zu Beginn der Sitzung wurde des ver-
storbenen Ehrenmitglieds Rupprecht 
Maushart gedacht. 
Der versandte Entwurf der Tagesord-
nung wurde angenommen. Das Proto- 
koll der vorangegangenen Sitzung wur-
de, wie vereinbart, im Umlauf verab-
schiedet und ist im Intranet verfügbar.

Bericht des Vorstands
Die Präsidentin hatte an Sitzungen der 
Arbeitskreise AKU und AKD ebenfalls 
per Video teilgenommen. 

Der AKU möchte das Arbeitspro-
gramm des BMU zur Novellierung von 
untergesetzlichem Regelwerk kennen-
lernen. Eine Anfrage ist in Vorberei-
tung.
AKMed: Die vom AKMed initiierte 
Stellungnahme zur Fachkompetenz 
wurde zeitnah auf den Weg gebracht.
AKNAT: Der Vorschlag des AKNAT 
zur Definition des Begriffs „Radioak-

tiver Stoff“ wurde an das BMU ver-
schickt.
Die Präsidentin berichtete, dass sie das 
Treffen mit den europäischen IRPA-
Gesellschaften organisiert und mode-
riert hat.
Finanzen: Der Schatzmeister Sven Na-
gels konnte erfreulicherweise berich-
ten, dass alles wie vorgesehen nach 
Plan verläuft.

Vorstand und Direktorium

Abb. 1: Konzentrierte Blicke der Zuhörenden beim Bericht des Schatzmeisters  
(2. Reihe mittig)
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Rückblick auf die Sitzung der 
Arbeitskreise in Kassel
Ein Protokoll liegt im Intranet vor. Ein 
Bericht ist in der SSP 3/2020 erschie-
nen. Es lagen zum Zeitpunkt der Di-
rektoriumssitzung keine Anregungen 
und Wünsche für die kommende Sit-
zung der AKs vor. 

Wahlen 2020
Der Vorsitzende des Wahlausschusses 
Klaus Henrichs berichtete über das 
coronabedingte Verfahren der Auszäh-
lung (postalischer Versand der Stimm-
zettel zur Auszählung an die weiteren 
Mitglieder der Wahlkommission) und 
über das vorläufige Ergebnis. Das Er-
gebnis der Auszählung der Stimmen ist 
auf Seite 80 zu finden.

Strategie
Die Präsidentin stellte das verabschie-
dete Strategiepapier vor. Es wurde über 
die Rangfolge der einzuleitenden Maß-
nahmen diskutiert. Als vorrangige 
Maßnahme soll das Nachwuchsthe-
ma bearbeitet werden (s. u.). Frieder 
Hoyler erinnerte an den Vorschlag 
des Geschäftsführers zu einer Verklei-
nerung des Direktoriums. Der (noch  
amtierende) Geschäftsführer wird für 
die nächste Sitzung eine Beschlussvor- 
lage vorlegen.
Rainer Gellermann schlug vor, künftig 
Ad-hoc-Arbeitsgruppen verstärkt ein-
zusetzen und bestehende Gruppen, wie 
z. B. die „Philosophen“, auch als sol-
che Ad-hoc-AGs zu bezeichnen. 
Joel Piechotka erinnerte daran, dass 
im Nachwuchskonzept nicht nur die 
schädlichen Wirkungen von Strahlung 
im Vordergrund stehen sollten, son-
dern auch der Nutzen von Strahlung 
erkennbar sein sollte. Dies war im Vor-
feld bereits diskutiert worden und wur-
de nach Ansicht des Direktoriums in 
den Formulierungen des Nachwuchs-
konzeptes berücksichtigt.
Die Strategie war bereits verabschiedet 
worden. Renate Czarwinski formu-
liert für das kommende Direktorium 
einen Leitfaden für die Entwicklung 

weiterer Maßnahmen. Das Strategie-
papier ist auf der FS-Website zu finden.

Rupprecht-Maushart-Preis 2021
Der Geschäftsführer erinnerte daran, 
dass spätestens im Januar 2021 (Ein-
reichung muss dann bis 1. Juli 2021 
erfolgen) mit der Werbung für Bewer-
bungen begonnen werden muss. Der 
Web-Redakteur Hartmut Schulze hat 
bereits jetzt im Internet zur Teilnahme 
aufgefordert. 
Alle Mitglieder sind aufgefordert, die-
sen Wettbewerb durch Bekanntma-
chen zu unterstützen.

Nachwuchsprogramm
Das von der Präsidentin Renate Czar-
winski entwickelte Konzept lag zur 
Verabschiedung vor. Es war unter Mit-
arbeit von Arbeitskreisen (insbeson-
dere dem AKA) entstanden, wurde in 
verschiedenen Gremien wie z. B. beim 
AK-Forum diskutiert und ist wieder-
holt mit dem Direktorium abgestimmt 
worden. 
Sprachliche „Unebenheiten“ wurden 
in einer kurzfristigen Abstimmung 
zwischen Rainer Gellermann und 
der Präsidentin überarbeitet. Einzelne 
Kommentare zu den Texten wurden 
diskutiert und eingearbeitet. Die an die 
Ergebnisse der Diskussion im Direkto-
rium angepasste Fassung wurde kurz-
fristig im Umlaufverfahren abschlie-
ßend verabschiedet.

Das Konzept zur Nachwuchsförderung 
wird im Web und in der SSP verfügbar 
gemacht. Es ist in diesem Heft auf den 
Seiten 83 bis 88 abgedruckt.
Es dient vorrangig der Umsetzung der 
gesellschaftlichen Rolle des FS als ge-
meinnütziger Einrichtung und be-
schränkt sich nicht auf das Werben po-
tenzieller Neumitglieder. 
Der Leiter der Arbeitsgruppe „Junge 
Mitglieder“, Joel Piechotka, bedauerte, 
dass die Gruppe bei der Arbeit an die-
sem Papier nicht ausreichend beteiligt 
wurde. Er regte eine Diskussion in der 
Gruppe an und reichte Kommentare 
ein, die ebenfalls in der verabschiede-
ten Endversion enthalten sind. 
Die Kooperation mit dem Röntgen-
museum Remscheid-Lennep war aus-
gesetzt, da der Vertrag formal nach 
dem Abschluss des damaligen Pro-
jektes ausgelaufen war. Der FS ist 
an einer Fortsetzung sehr interessiert. 
Der Geschäftsführer wird Kontakt mit 
der Museumsleitung aufnehmen und 
unterstützenswerte laufende Projek-
te auflisten. Eine Entscheidung über 
eine Beteiligung wird auf der nächsten 
Sitzung getroffen. Ein „dauerhafter“ 
Rahmenvertrag mit einer Grundfinan-
zierung wird angestrebt. Der Schatz-
meister sieht allerdings hinsichtlich 
der Finanzen Einschränkungen für das 
Jahr 2021.
Die früher vom FS erstellten Materia-
lien für das Röntgenmuseum müssen 

Abb. 2: Ab und zu mussten die Kameras der Teilnehmenden ausgeschaltet werden, um 
die Übertragungsqualität zu erhöhen: ein inzwischen uns allen bekanntes Phänomen!
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geprüft und eventuell überarbeitet 
werden.

Junge Mitglieder
Die Gruppe der Nachwuchsbetreu-
ung im FS unter der Leitung von Joel 
Piechotka hat erfreulicherweise Zu-
wachs bekommen: Felix Buttig hat-
te sich bereit erklärt, mitzuarbei-
ten. Die Gruppe entwickelte intensiv 
die Aktivitäten des FS in den Social  
Media (unter anderem die Vorstellung 
der Arbeitskreise). Es läuft eine Wer-
bung für die Facebook-Seite. Bisher 
lagen 430 „Gefällt mir“-Bewertungen 
vor. Ebenso wird an einer verbesserten 
Präsenz bei LinkedIn gearbeitet. Eine 
Rund-Mail zur Information der Mit-
glieder über diese Aktivitäten wurde 
verschickt.
Es wurde im Direktorium keine Not-
wendigkeit gesehen, die Arbeitswei-
se und die Kommunikationswege der 
Gruppe zur Nachwuchsbetreuung stär-
ker zu regulieren. Die weitgehende 
Selbständigkeit der Arbeitsgruppe wird 
als erfolgversprechender angesehen. 

Internet/Intranet
Das für das Jahr 2020 vorgesehene Bud-
get wurde erheblich überschritten, al-
lerdings wurde durch die getätigte In-
vestition auch ein zufriedenstellender 
Stand erreicht. 
Web-Redaktion: Der Webredakteur 
Hartmut Schulze berichtete, dass die 

Verteilung der StrahlenschutzKOM-
PAKT-Broschüren im Web angekün-
digt wurde. 
Er schlug vor, die früheren FAQs nicht 
zu überarbeiten. Es liegen zunehmend 
Anfragen und Antworten aus dem Tool 
„Ask-the-Expert“ vor, die diese Lü-
cke schließen können. Zusammen mit 
dem aktuellen Strahlenschutzlexikon, 
das ebenfalls verfügbar ist, bietet die 
Web-Seite des FS ein umfassendes In-
formationsangebot. Diesem Vorgehen 
stimmte das Direktorium zu.
Zu den Seiten mit den Darstellungen 
der Arbeit in den Arbeitskreisen stell-
te der Web-Redakteur bedauernd fest, 
dass sie sehr unterschiedlich in Um-
fang und Inhalt und teilweise auch un-
vollständig sind. Die AKs sollten zu ei-
ner kontinuierlichen Mitarbeit bei der 
Web-Präsentation aufgefordert werden. 
Eine einheitlichere Struktur wird aus-
drücklich gewünscht. Diese Anforde-
rungen werden auf dem nächsten AK-
Forum thematisiert werden.
Hartmut Schulze informierte die Mit-
glieder des Direktoriums, dass er mit-
telfristig die Aufgabe als Web-Redak-
teur aufgeben werde. Das Direktorium 
bedauerte dies ausdrücklich. 

Öffentlichkeitsarbeit/SSP 
Der Leiter der AGÖ, Norbert Zoubeck, 
berichtete davon, dass die Gestaltung 
und Verteilung der Broschüre Strah-
lenschutzKOMPAKT eine sehr positi-

ve Resonanz gefunden haben. Ein er-
neuter Druck sollte eingeplant werden.
2 neue KOMPAKTs zu den The-
men „Hochspannungsleitungen“ und 
„Strahlung aus dem Erdboden“ waren 
in Vorbereitung. Der Geschäftsführer 
hat auf die eingegangenen Kommenta-
re hingewiesen und die Redaktion über 
die Annahme informiert. 
Der Veröffentlichung des AKMed-
Flyers wurde zugestimmt. Allerdings 
wird gewünscht, dass die Urheber-
schaft „AK des FS“ sichtbarer und ein 
Ansprechpartner genannt wird. Der 
Auftrag zur Gestaltung einer Druck-
vorlage zur Erstellung eines Muster-
Flyers wurde an DerPunkt vergeben. 
Ein Druck wird zunächst nicht ge-
plant. Die Druckvorlage sollte so ge-
staltet werden, dass sie für künftige 
Flyer verwendet werden kann.
Grundsätzlich sind alle Veröffentli-
chungen des FS, auch die der AKs, mit 
dem Direktorium inhaltlich abzustim-
men.

StrahlenschutzPRAXIS
Bärbl Maushart konnte das frisch ge-
druckte Heft 4/2020 in die Kamera hal-
ten. Die Auslieferung an die Mitglieder 
erfolgte erst in der folgenden Woche.
Das SSP-Heft 1/2021 mit dem Schwer-
punktthema „Bestehende Expositions-
situationen und Radon“ war bereits in 
Vorbereitung. Es wird auch einen Bei-
trag zum „Fukushima-Jubiläum“ ent-
halten.
Die weitere Planung der Schwerpunkt-
themen war von ihr auf der Mitglieder-
versammlung vorgestellt worden. Es 
gab keine Änderungen nach den Dis-
kussionen in Kassel.

Konsequenzen der Corona- 
Pandemie für die Arbeit im FS
Gemeinsame Sitzung von Direktorium 
und Arbeitskreissekretären im Febru- 
ar 2021: An der Sitzung im Physik- 
zentrum in Bad Honnef hätten maxi- 
mal 20 Personen teilnehmen können. 
Sie hätte also nach damaligem 
Stand durchgeführt werden können, 

Abb. 3: Was die Technik so alles spielerisch kann: Da sitzen die Mitglieder des Direk- 
toriums fiktiv in einem Hörsaal. Komposition: Sven Nagels
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Die Lösung

Prüfungsfragen XV – Hätten Sie es gewusst?
Hier die richtigen Antworten auf die Prüfungsfragen von Seite 66: 
Frage 1: b)
Frage 2: d)

Frage 3: b) und d) 
Frage 4: a)

Frage 5: c)

Alles richtig 
beantwortet?

da eine Beschränkung der Anzahl der 
Teilnehmer z. B. durch eine Hybridver-
anstaltung möglich gewesen wäre. 
Die Planung war unverändert fortge-
führt worden, da nach wie vor ein per-
sönliches Treffen für wichtig gehalten 
wurde.

Termine und Veranstaltungen
Die Planung für die FS-Jahrestagung 
2021 (Aachen) läuft wie vorgesehen. 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Corona sind noch nicht vorgesehen.
Für 2022 ist weiterhin die Stadt Kons-
tanz als Veranstaltungsort vorgesehen. 
Die Vorbereitung begann Anfang 2021.

Internationales
IRPA-Tagung in Seoul: Die Tagung soll 
wie angekündigt als Hybridveranstal-
tung stattfinden. 
Für die Vorbereitung der General  
Assembly der IRPA fand eine Abstim-
mung der Delegierten statt. 
EC-Wahl: Der FS stimmt zunächst, 
wie den europäischen Partnern zuge-
sagt, für die Kandidatin aus UK, an-
schließend für einen Kandidaten aus 
Afrika.
Für die IRPA-Tagung 2028 stimmen 
die Delegierten des FS zugunsten von 
Spanien. Die „Philosophen“ werden 
um einen Beitrag für das Associated 
Societies Forum gebeten.
Regionale IRPA-Tagung 2022: Aus 
Sicht des Geschäftsführers läuft die 
Vorbereitung für die regionale IRPA-
Tagung in Budapest unbefriedigend.

Europäische IRPA-AS-Treffen: Die 
FS-Präsidentin Renate Czarwinski 
berichtete, dass die belgische Strah-
lenschutzgesellschaft den Austausch 
von Informationen zu Veranstaltun-
gen wünscht, inklusive Austausch von 
wissenschaftlichen Publikationen für 
die Verbandszeitschriften. Die Soci-
ety of Radiological Protection (SRP) 
schlägt vor, eine „Special Edition“ des 
Journal of Radiation Protection (JRP) 
mit Beiträgen aller europäischen IRPA- 
AS zu erstellen! 
Der Fachverband schlägt vor, darin  
das Thema „Radiation Protection in 
Future“ aufzugreifen. Es wurde auch 
über Aktivitäten der Young Generation 
Group berichtet. Da der FS dabei bis- 
her nicht vertreten ist, wurde vor- 
geschlagen, dass Joel Piechotka Kon- 
takt zu Sylvain Andresz aufnehmen 
soll.

Verschiedenes 
RM-Preisträger: Die Zahlung des Preis-
geldes war noch nicht erfolgt und wur-
de kurzfristig nachgeholt.
Videoausrüstung für AKs: Eine An-
schaffung von Kameras/Mikrofonen 
für jeden AK wurde abgelehnt, da Der-
artiges in aller Regel in ausreichen-
der Funktionalität und Qualität in 
Tagungsräumen verfügbar ist. Zuge-
stimmt wurde der Anschaffung höher-
wertiger Geräte, die für die Durchfüh-
rung größerer Hybridveranstaltungen 
geeignet sind.

 Bärbl Maushart nach dem 
Protokoll von Klaus Henrichs  ■

Abb. 4: Die Videositzung neigt sich dem Ende zu. Die angespannten Gesichter zeugen 
von hoher Konzentration.
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Ergebnisse
Ablauf
Der Aufruf zur Wahl wurde im Inter-
net und mit Versand des Verbands-
journals StrahlenschutzPRAXIS, Heft 
3/2020, bekannt gemacht und die Wahl 
per Briefwahl durchgeführt. Der Ver-
sand der Wahlunterlagen erfolgte in 
der letzten Oktoberwoche 2020. Die 
Frist für den Eingang der Wahlbriefe 
endete am 1.12.2020 (Datum des Post-
stempels).
Zu wählen waren der Wahlpräsident/
die Wahlpräsidentin 2021 (Amtszeit 
als Präsident/-in 2022 und 2023) sowie 
für die Jahre 2021 und 2022 der Ge-
schäftsführer, der Schatzmeister und 4 
Direktoriumsmitglieder.
Wie von der Satzung festgelegt und 
vom Direktorium gewählt, setzte sich 
der Wahlausschuss zusammen aus 
Klaus Henrichs (satzungsgemäß Vor-
sitzender), Frieder Hoyler und Hart-
mut Schulze.

Die Stimmauszählung erfolgte, bedingt 
durch die beschränkten Reisemöglich-
keiten, durch postalischen Versand der 
eingegangenen Wahlbriefe jeweils an 
die einzelnen Mitglieder des Wahlaus-
schusses. Dies fand in der Zeit vom 8. 
bis 11. Dezember 2020 statt.
Fristgerecht kamen 468 Stimmzettel 
zurück, davon waren 3 Stimmzettel 
ungültig (5 Stimmen für Direktoriums-
mitglieder). 
Damit betrug die Wahlbeteiligung 
rund 35 %. 
(Zum Vergleich: Wahlbeteiligung 2000: 
32 %; 2002: 46 %; 2004: 40 %; 2006: 
39 %: 2008: 42 %: 2010: 44 %; 2012: 
35 %; 2014: 37 %; 2016: 38 %; 2018: 
33 %).
Für den Wahlausschuss:

Klaus Henrichs

Wahlergebnis
Vorstand
Wahlpräsident 
Hansruedi Voelkle	  

456 Stimmen (98 %)
Geschäftsführer 
Jörg Feinhals	  

436 Stimmen (94 %)
Schatzmeister 
Sven Nagels	  

457 Stimmen (98 %)
Direktorium
Martina Froning        		
	 403 Stimmen (87 %)
Rainer Gellermann			
	 353 Stimmen (76 %)
Guido Kühne 			 
	 337 Stimmen (72 %)
Thomas Steinkopff 		
		  343 Stimmen (74 %)
Raphael Stroude			 
	 252 Stimmen (54 %)
(Rot = gewählt)

Wahlen 2020 
des Fachverbandes für Strahlenschutz

Wahlpräsident Hansruedi Völkle Geschäftsführer Jörg Feinhals Schatzmeister Sven Nagels

Die Gewählten für Vorstand und Direktorium des Fachverbandes für Strahlenschutz
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arbeit zu intensivieren. Die IRPA för-
dert neben ihrem Weltkongress auch 
im Abstand von 4 Jahren regionale 
Strahlenschutztagungen. Die europä-
ische Regionaltagung der IRPA wur-
de unter der Tagungspräsidentschaft 
von Klaus Henrichs im Jahr 2014 vom 
Deutsch-Schweizerischen Fachver-
band für Strahlenschutz in Genf or-
ganisiert. Das Augenmerk von Klaus 
Henrichs lag in all den Jahren auf 
der Förderung von jungen Menschen, 
dem Nachwuchs im Strahlenschutz. 
Zusammen mit Alfred Hefner initi-
ierte er den Young-Scientist-Wettbe-
werb, der auf dem 13. IRPA-Kongress 
im Mai 2012 in Glasgow erstmals 
international stattfand. Auf nationa-
ler Ebene bewirkte Klaus die Etablie-
rung des Rupprecht-Maushart-Preises 
für praktische Strahlenschützer und 
Nachwuchswissenschaftler und setzt 
sich seither kontinuierlich für die Ge-
winnung und Auswahl kompetenter 
Bewerber aus akademischen und in-
dustriellen Bereichen ein. Als Medizin-
physiker vermisste Klaus eine tieferge-
hende Bearbeitung von medizinischen 
Themen im Portfolio des FS und en-
gagierte sich daher für die Einbindung 
des medizinischen Strahlenschutzes in 
das Mandat des Fachverbandes, was 
ihm gelungen ist. Der FS hat nun ne-
ben dem Arbeitskreis „Strahlenbiolo-
gie“ einen Arbeitskreis „Medizinischer 
Strahlenschutz“. Womit hat Klaus das 
geschafft, was den FS heute ausmacht? 
Er macht sich schnell ein Bild von 
Problemen und erkennt schnell den 
Kern dessen und damit verbundene 
Schwierigkeiten, bleibt bei begründe-
ten, auch mal harten Entscheidun-
gen konsequent und schlägt Lösungen 
vor, geht sachlich mit Konfrontationen 
um und zeigt Entscheidungsfreude. Im 
Direktorium und in anderen Gremi-
en wurde stets gewürdigt, dass Klaus 
zeitnah gute Protokolle über Sitzun-
gen bereitgestellt hat. Sein Anspruch, 
der sich auch darin offenbart hat, ist 
es, sich stets für eine offene, sachge-
rechte und aktuelle Informationswei-

tergabe einzusetzen. Im Namen des 
Deutsch-Schweizerischen Fachverban-
des für Strahlenschutz danke ich Dr. 
Klaus Henrichs für sein persönliches 
und uneigennütziges Engagement als 
Geschäftsführer für den Fachverband 
über lange Jahre und freue mich, dass 
Klaus den FS im Exekutivrat der IRPA 
weitere 4 Jahre vertreten wird. 
Ich wünsche ihm für die kommende 
Zeit Gesundheit, Kraft und Freude mit 
der Familie. 

Renate Czarwinski,
Präsidentin des Fachverbandes für 

Strahlenschutz e. V. für Deutschland 
und die Schweiz  

Wechsel im Amt des Geschäfts-
führers –  
Brief an Klaus Henrichs
Lieber Klaus,
die Zeit zwischen Weihnachten und 
Neujahr wird oft als Zeit „zwischen 
den Jahren“ bezeichnet, also die Zeit, 
wo das eine Jahr noch nicht ganz be-
endet ist und das neue Jahr noch nicht 
ganz angefangen hat. Diese Zeit nut-
zen viele (so auch ich), um einerseits 
auf das Erreichte mit Dankbarkeit zu-
rückzuschauen, andererseits sich auch 
Gedanken für die zukünftige Zeit zu 
machen.
In diesem Jahr ist alles irgendwie an-
ders, nicht nur wegen Corona, sondern 
auch weil du nach 16 Jahren als Sekre-
tär/Geschäftsführer des FS aufhörst. In 
dem stetigen Wechsel von Präsiden-
tinnen und Präsidenten des FS warst 
du immer die Konstante, die Garan-
tie, dass alle Bemühungen auch ziel-
führend bleiben. Du hast diese Auf-
gabe nicht nur als Verwalter des FS 
angenommen, du hast den FS bestän-
dig weiter ausgebaut und vorangetrie-
ben. Ich möchte dies beispielhaft an 
mehreren Punkten verdeutlichen:
1.	 Vor 16 Jahren hatte der FS im Inter-

net ein kleines Fähnchen im Wind. 
Heute besitzt der FS einen leis-
tungsstarken Internetauftritt und 
ein eigenes Intranet. Ohne diese 
Werkzeuge wären wir in Corona-

Zeiten fast unsichtbar geworden. 
Die Digitalisierung ist im FS ein fes-
ter und wichtiger Bestandteil gewor-
den.

2.	 Die Erweiterung der FS-Facharbeit 
auf den medizinischen Bereich und 
die Integration des AKMed im FS 
sind ein ganz besonderes Verdienst 
von dir. Damit hat der FS eine ganz 
wesentliche Lücke schließen kön-
nen.

3.	 Ein Verband muss vor allem eins 
tun: für seine Mitglieder da sein und 
für sie Öffentlichkeitsarbeit leisten. 
Die StrahlenschutzPRAXIS ist hier-
für ein wichtiges Standbein, aber 
in dieser schnelllebigen Zeit nicht 
allein ausreichend. Um z. B. den 
aktuellen Bedürfnissen der Presse 
gerecht zu werden, wurde von dir 
eine besondere Task Force gegrün-
det – die AGÖ. Viele Zeitungsarti-
kel, Auftritte und mehr als 11 Strah-
lenschutzKOMPAKT zeigen heute, 
dass der FS auch Öffentlichkeitsar-
beit kann – notfalls auch kurzfristig.

Die Aufzählung könnte ich noch lange 
fortführen, z. B. mit der Nachwuchs-
förderung und dem Rupprecht-Maus-
hart-Preis. Für all dein Engagement 
möchte ich dir ganz besonders bedan-
ken. Du hast mit viel Beständigkeit 
und Weitsicht den FS vorangebracht.
Wenn ich dann nach vorne sehe, sehe 
ich deine großen Fußstapfen, in die 
ich noch nicht reinpasse. Ich fürchte, 
ich brauche noch ein wenig Verständ-
nis, betreutes Klicken und so manchen 
Schubs von dir und von manchen ande-
ren, damit der FS weiter so gut „läuft“.
Lieber Klaus, ich danke dir für alles, 
was du für den FS geleistet hast. Ich 
hoffe, dass du dich auch in Zukunft im 
FS, wo auch immer, weiter engagierst.
Bleib gesund!

Jörg

Der Geschäftsführer des FS, Jörg Fein-
hals, ist ab sofort auch unter der  
E-Mail-Adresse fs-sek@fs-ev.org er-
reichbar.                                           ■
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1. Vorwort
Der Fachverband für Strahlenschutz e. 
V. (FS) sieht im Kompetenzerhalt für 
den Strahlenschutz eine zentrale Auf-
gabe. Ohne die Weitergabe von not-
wendigem Wissen und Fertigkeiten an 
nachfolgende Generationen von Strah-
lenschützern1) und ohne die Unterstüt-
zung der dazu notwendigen Aus- und 
Weiterbildung wird dem Strahlen-
schutz eine wesentliche Grundlage 
entzogen.
Die Vielfältigkeit der Nutzung von 
Strahlung, z. B. bei Diagnosen und 
Therapien in der Medizin oder bei 
Qualitätsprüfungen und Prozesssteu-
erung in der Industrie, sowie die In-

terdisziplinarität der beim Strahlen-
schutz notwendigen Kompetenzen 
in Technik, Physik, Chemie, Biolo-
gie, Ernährung und sogar Philosophie 
faszinieren viele Menschen, die mit 
Strahlenschutzthemen in Berührung 
kommen. Das in den nunmehr zurück-
liegenden über 100 Jahren gesammelte 
Wissen und die Erfahrungen zu Strah-
lungen und schädlichen Strahlenwir-
kungen haben zu einem sehr hohen 
Niveau beim Schutz des Menschen 
und der Umwelt bei der Nutzung von 
Strahlung, aber auch beim Auftreten 
nicht genutzter Strahlung geführt. Der 
Fachverband für Strahlenschutz e. V. 
(FS) möchte diese Kompetenz durch 

die Nachwuchsförderung an die nach-
folgenden Generationen weitergeben 
und hat in Umsetzung seiner Strategie-
ziele ein Nachwuchskonzept erstellt.

2. Ziele
Im Rahmen seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung für den Strahlenschutz 
in Deutschland und der Schweiz sieht 
der FS den Kompetenzerhalt im Strah-
lenschutz als wichtige Aufgabe an. 
Neben dem Informationsaustausch 
zwischen den Verbandsmitgliedern  

1)	 Wenn in diesem Dokument die maskuline  
	 Sprachform verwendet wird, wollen wir kein  
	 bestimmtes Geschlecht ansprechen; damit  
	 soll die Lesbarkeit des Textes erhalten bleiben.
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und der Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit ist die Nachwuchsförde-
rung eines der zentralen Themen des 
Fachverbandes für Strahlenschutz.
Unter Nachwuchsförderung versteht 
der FS

•	�die auf die Wissensvermittlung über 
Strahlung und Strahlenschutz aus-
gerichteten Aktivitäten des FS nach 
außen,

•	�die darauf aufbauende Gewinnung 
neuer Mitglieder und

•	die Förderung junger Mitglieder  
	 innerhalb des FS.
Mit der Nachwuchsförderung wollen 
wir Personen oder Personengruppen, 
insbesondere Schüler, Auszubildende, 
Studierende und junge Wissenschaftler 
und Ingenieure,

•	�auf die Vielfalt des Strahlenschutzes 
aufmerksam machen,

•	ihnen den Weg in den Strahlen- 
	 schutz als Berufsfeld aufzeigen,

•	ihre ersten Schritte in den Strahlen- 
	 schutz als Beruf ideell und ggf.  
	 finanziell fördern,

•	den Einstieg in die Strahlenschutz- 
	 forschung und -entwicklung erleich-
	 tern,

•	Forschungs- oder Entwicklungsar- 
	 beiten würdigen und die Ergebnisse  
	 dieser Arbeiten verbreiten,

•	bezüglich Fortbildung (auch im Aus- 
	 land) beraten und durch Vermitt- 
	 lung von Kontakten unterstützen.

•	Den Kontakt zu Einrichtungen, die  
	 diese Personengruppen aus- und  
	 weiterbilden, zu pflegen und diese  
	 Einrichtungen zu unterstützen.
Dies sehen wir als weiteren Teil der 
Nachwuchsförderung an.
Als einen besonderen Teil der Nach-
wuchsförderung unterstützt der FS 
junge Mitglieder bei der beruflichen 
Entwicklung durch die Bildung der Ar-
beitsgruppe „Junge Mitglieder“.

3. Zielgruppen
Strahlenschutz im Unterricht: Der 
FS unterhält Kontakte zu engagierten 
Lehrkräften, bietet eigene Veranstal-
tungen (z. B. Demonstrationsexperi-

mente) in Schulen (oder Schullaboren) 
an und fördert Schülerprojekte über 
Strahlung, Radioaktivität und Strah-
lenschutz. Gerne bietet der FS Lehr-
kräften Hilfestellung bei konkreten 
Fragen des Experimentierens im Zu-
sammenhang mit radioaktiven Stoffen 
oder Schulröntgeneinrichtungen an. 
Dem Thema „Messen und Verstehen 
nichtionisierender Strahlung“ (z. B. 
„Handystrahlung“) soll dabei besonde-
re Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Der FS engagiert sich, wo möglich, bei 
der Novellierung von Rechtsvorschrif-
ten auf Verordnungs-, Richtlinien- oder 
Erlassebene (z. B. Richtlinie Sicherheit 
im Unterricht), um das sichere Experi-
mentieren mit radioaktiven Substan-
zen/Strahlungsquellen an Schulen zu 
fördern.
Strahlenschutz als Berufsfeld: Es gibt 
einige nicht akademische Berufe, 
die sich teilweise oder vollumfäng-
lich dem Strahlenschutz widmen. Nur 
in wenigen Fällen erfolgt nach dem 
Schulabschluss direkt die Ausbildung 
zum Strahlenschützer, da der Bekannt-
heitsgrad dieser Ausbildungswege ge-
ring oder die Ausbildung gar nicht 
möglich ist, wie in der Schweiz. Die 
Ausbildung zur Strahlenschutz-Fach-
kraft in der Schweiz bedingt eine abge-
schlossene Berufsausbildung in einem 
technischen Beruf und 6 Monate prak-
tische Erfahrung im Strahlenschutz, 
davon 3 in einer Kernanlage (Strahlen-
schutz-Ausbildungsverordnung). Eine 
Ausnahme für Deutschland sind z. B. 
die radiologischen Assistenten, deren 
Tätigkeit (ihre Ausbildung einge-
schlossen) eine abgeschlossene Ausbil-
dung im Strahlenschutz erfordert. 
Der FS möchte auf die existierenden 
Möglichkeiten aufmerksam machen, 
Interesse für Berufsfelder im Strah-
lenschutz wecken und interessierte 
Auszubildende bei der Wahl der Be-
rufsausbildung begleiten. Ebenso sollte 
versucht werden, Personen mit einer 
Ausbildung in handwerklichen, tech-
nischen oder medizinischen Berufen 
für die Möglichkeit einer Fortbildung 

oder Spezialisierung auf dem Gebiet 
des Strahlenschutzes zu motivieren. 
Der FS bietet durch Bekanntmachung 
von offenen Stellen auf seiner Internet- 
seite den Personen mit einer abge-
schlossenen Strahlenschutzausbildung 
eine breite Palette von Einstiegsmög-
lichkeiten in beruflichen Festanstel-
lungen. Dies erhöht die Attraktivität, 
Strahlenschutz als Aus- oder Fortbil-
dung auszuwählen.
Strahlenschutz als Studienfach: Neben 
den beruflichen Ausbildungen gibt es 
einige wenige Studiengänge mit Be-
zug zum Strahlenschutz, die zu einem 
akademischen Ausbildungsabschluss 
führen (Bachelor, Master, Promotion). 
Neben der Bekanntmachung dieser 
Studienmöglichkeiten unterstützt der 
FS die Studierenden bei der Wahl von 
Praktikumsplätzen, bei der Suche nach 
Projektarbeiten, nach Themen von Ab-
schlussarbeiten sowie bei der Präsenta-
tion von Ergebnissen dieser Arbeiten. 
Darüber hinaus unterstützt der FS die 
Organisation und Durchführung von 
Auslandsaufenthalten junger Strahlen-
schützer oder Wissenschaftler.
Strahlenschutz als Forschungs- und 
Entwicklungsfeld: Trotz der mehr als 
100 Jahre Erfahrungen, Entwicklungen 
und Forschungsarbeiten zu Strahlung 
und Strahlenschutz ergeben sich im-
mer wieder Themen, an denen weiter 
geforscht und gearbeitet werden muss. 
Der FS versteht sich hierbei als För-
derer junger Menschen, die bei diesen 
Arbeiten Hervorragendes leisten und 
somit den Strahlenschutz insgesamt 
wirkungsvoller, effizienter oder ver-
ständlicher gestalten.

4. Umsetzung
4.1 Verantwortlichkeiten und  
allgemeine Aufgaben
In Fortführung bereits etablierter Maß-
nahmen hat der Fachverband in der 
Vergangenheit weitere Schritte zur 
Nachwuchsförderung beschlossen und 
erfolgreich umgesetzt. Dabei sind die 
Ziele nicht in jedem Jahr erreicht wor-
den. Ganz deutlich hat sich gezeigt, 
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wie wichtig für das Erreichen unse-
rer Ziele das Wirken von verantwort-
lichen Personen im Fachverband ist. 
Aus diesem Grund braucht es eine 
Gruppe aktiver Personen, die sich für 
die Aufgaben der Nachwuchsförderung 
engagieren.
Zu den Aufgaben dieser Gruppe soll 
es gehören,

•	Kontakte zu knüpfen, in einer Da- 
	 tenbank (für interessierte FS-Mit- 
	 glieder einsehbar) abzulegen und zu  
	 pflegen,

•	Informationen zu Fördermöglich- 
	 keiten zu sammeln und an mögliche  
	 Interessierte weiterzuleiten,

•	Kriterien zur finanziellen Förderung  
	 junger Strahlenschützer aufzustel- 
	 len und Erfahrungen mit den darauf  
	 basierenden Fördermaßnahmen aus- 
	 zuwerten,

•	Anträge auf Förderung zu bewerten  
	 und letztlich förderfähige Arbeiten,  
	 Projekte, Personen und Einrichtun- 
	 gen (zusammen mit dem Direkto- 
	 rium) auszuwählen und ggf. zu be- 
	 treuen,

•	innovative Ideen zur Förderung der  
	 Ziele z. B. durch neue digitale Lern- 
	 formen (Virtual Reality, Augmented  
	 Reality) zu prüfen und ggf. zu un- 
	 terstützen und

•	in Gremien und durch Stellung- 
	 nahmen dafür einzutreten, dass die  
	 Rahmenbedingungen an Schulen so  
	 ausgestaltet werden, dass die siche- 
	 re Durchführung von Experimenten  
	 mit radioaktiven Stoffen und Schul- 
	 röntgeneinrichtungen unterstützt  
	 und gefördert wird.
Maßnahmen: Hierzu werden im Direk- 
torium mindestens 2 Personen benannt, 
die sich zusammen mit weiteren ehren- 
amtlichen FS-Mitgliedern diese Aufga-
ben teilen. Da diese Aufgaben sehr eng 
mit den Zielen des Arbeitskreises Aus-
bildung verbunden sind, werden auch 
der Sekretär sowie weitere Personen 
aus dem AKA gebeten, in der Gruppe 
mitzuwirken.
Die Koordination der Aufgaben, insbe-
sondere die Pflege geknüpfter Kontak-

te, die Prüfung eingereichter Anträge 
auf Fördermittel, die Bewertung von 
Fördermaßnahmen oder Arbeiten etc., 
erfolgt hauptsächlich über E-Mail in-
nerhalb der Gruppe, wobei das Direk-
torium dabei in Kenntnis gesetzt wird. 
Die Gruppe berichtet des Weiteren im 
Rahmen von Mitgliederversammlun-
gen, Direktoriumssitzungen, über die 
Verbandszeitschrift und ggf. gesondert 
über den Fortschritt der Arbeiten.
4.2 Förderung von Schülerprojekten
Ziel der Förderung von Schülerprojek-
ten ist es, Schüler neugierig auf die 
Eigenschaften von Strahlung zu ma-
chen, ihnen die Möglichkeiten der 
technischen Nutzung von Strahlung 
(einschließlich der nichtionisierenden 
Strahlung) darzustellen, das Vorkom-
men von Strahlung in der Natur sowie 
die Interdisziplinarität und gesellschaft-
liche Relevanz des Strahlenschutzes 
aufzuzeigen und für eine Beschäftigung 
mit dem Thema zu motivieren. 
Im Fokus der Förderung von Schülern 
standen bisher Projekte, in denen The-
men in den Bereichen „Handystrahlung“, 
Laser, Röntgenröhren und Radioaktivität 
bearbeitet wurden. Um sowohl die Schü-
ler als auch die Lehrkräfte auf eine mög- 
liche Schülerprojektförderung aufmerk-
sam zu machen, sind z. B. Kontakte zu 
knüpfen und zu pflegen mit

•	engagierten Lehrkräften (die von  
	 vorhergehenden Projekten dem FS  
	 bekannt sind),

•	einzelnen Schulen (die bereits dem  
	 FS bekannt sind),

•	Schülerlaboren und Forschungs- 
	 werkstätten,

•	schulischen Weiterbildungsinstitu- 
	 tionen und

•	Lehrerverbänden (Physik, Chemie, 	
	 Mathematik-Informatik-Naturwis- 
	 senschaft-Technik (MINT).
Eine Förderung von Schülerprojekten 
durch den FS erfolgt nur auf Anfrage 
von Schulen und Lehrkräften in Ab-
stimmung mit dem FS-Direktorium.
Status: Wegen begrenzter personeller 
Ressourcen im FS kann gegenwärtig 
kein Schülerförderungsprojekt seitens 

des FS gestartet werden. Jedoch unter-
stützt der FS bei Anfragen von Schu-
len, Lehrkräften und Ausbildern ent-
sprechende Projekte.
4.3 Unterstützung von Lehrkräften  
beim Experimentieren mit radio- 
aktiven Stoffen im Unterricht
4.3.1. Rahmenbedingungen
Der FS setzt sich im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten dafür ein, dass die Rahmen-
bedingungen zur sicheren Durchführung 
von Experimenten mit radioaktiven 
Präparaten in Schulen wieder verbessert 
werden. Er versucht in den einschlägi-
gen Gremien darauf hinzuwirken, dass 
bei der Novellierung von Verordnungen, 
Richtlinien oder Erlassen die sichere 
Verwendung von radioaktiven Stoffen 
an Schulen mitgedacht und in das Re-
gelwerk implementiert wird.
Gleichzeitig versucht der FS immer wie-
der daran zu erinnern, dass sehr lehrrei-
che Versuche mit radioaktiven Stoffen 
gefahrlos möglich und erlaubt sind.
Maßnahmen: Der FS unterstützt und 
fördert Personen, die in relevanten 
Gremien wie der Kultusministerkonfe-
renz der Länder (KMK) oder dem Fach-
ausschuss für Strahlenschutz des BMU 
(FAS) mitwirken oder diesen Gremien 
zuarbeiten können, um dafür zu sor-
gen, dass das Thema Experimente mit 
radioaktiven Stoffen an Schulen mitge-
dacht wird. Diese Unterstützung kann 
finanzieller Natur sein oder durch die 
Bereitstellung von notwendigen Infor-
mationen erfolgen, wenn fachliche Un-
terstützung hilfreich ist (z. B. bei der 
Beratung von Mitgliedern der KMK in 
fachlichen Fragen, Abschätzung des 
Gefährdungspotenzials usw.).
4.3.2. Reale Versuche im Unterricht
Der FS unterstützt Lehrkräfte bei der 
sicheren Durchführung von Experi-
menten mit Strahlungsquellen im Un-
terricht. Diese Unterstützung bezieht 
sich sowohl auf eine konkrete fachli-
che Beratung bei der Durchführung der 
Experimente selbst (notwendige Präpa-
rate, Messgeräte, Unterstützung beim 
Versuchsaufbau, Auswertung und In-
terpretation) als auch auf eine recht-
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liche Beratung in Bezug auf die Frage, 
welche Versuche unter welchen Bedin-
gungen (mit Genehmigung, mit Anzei-
ge oder ohne) mit oder ohne unmittel-
bare Mitwirkung der Schüler von wem 
(SSB, fachkundige Person, unterwiesene 
Lehrkraft) durchgeführt werden können.
Maßnahmen: Ziel ist es, die Homepage 
des FS als wichtige Anlaufadresse für 
die Lehrkräfte in Deutschland und der 
Schweiz zu etablieren, die Versuche 
mit radioaktiven Stoffen an Schulen 
durchführen möchten. Dafür stellt der 
FS auf seiner Seite folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zusammen:

•	Eine Liste von FS-Mitgliedern,  
	 die bereit sind, im konkreten Fall  
	 für einzelne Projekte Lehrkräfte bei  
	 der Durchführung von Experimen- 
	 ten zum Thema Radioaktivität zu  
	 unterstützen.

•	Eine Liste von FS-Mitgliedern ein- 
	 schließlich der fördernden Mitglie- 
	 der, die Exkursionen für Schul- 
	 klassen in ihren Institutionen auf 
	 Nachfrage anbieten könnten.

•	Eine Liste von FS-Mitgliedern, die  
	 sich bereit erklären, in Schulen in  
	 ihrer Nähe Vorträge über Radioakti- 
	 vität zu halten.

•	Eine systematische Aufzählung von  
	 Versuchen, die im Unterricht durch- 
	 geführt werden können. Besonders  
	 hervorzuheben sind Versuche, die  
	 mit empfindlichen Zählrohren un- 
	 ter Verwendung von Freigrenzenprä- 
	 paraten durchgeführt werden kön- 
	 nen, da diese Experimente auch in  
	 Bundesländern, die keine SSBs mehr  
	 für Schulen ausbilden, durchgeführt  
	 werden können. Insbesondere trifft  
� dies für Versuche mit Radioaktivität  
	 in Alltagsgegenständen zu (Pott- 
	 asche, Leitungswasser, Luft usw.).

•	Eine Sammlung der Erlasse und  
	 Richtlinien bzw. schweizerischen  
	 Wegleitungen „Strahlenschutz an  
	 Schulen“ für die deutschen Bundes- 
	 länder und die Schweiz, um zu bün- 
	 deln, welche Experimente wo er- 
	 laubt sind und welche zusätzlichen  
	 Regelungen existieren.

•	Die Bereitstellung von weiterfüh- 
	 renden notwendigen Informationen  
	 zum Strahlenschutz an Schulen wie  
	 Musterstrahlenschutzanweisungen,  
	 Muster zur Durchführung von Unter- 
	 weisungen, Gefährdungsbeurteilun- 
	 gen von Experimenten in Schulen 
 	 usw.

•	Die Bereitstellung von Informati- 
	 onsmaterial zur Radioaktivität all- 
	 gemein (z. B. StrahlenschutzKOM- 
	 PAKT) und eine Liste von für Schu- 
	 len interessanten Internetlinks (z. B.  
	 ODL-Info vom Bundesamt für Strah- 
	 lenschutz (BfS) in Deutschland und  
	 von der Nationalen Alarmzentrale 
	 (NAZ) in der Schweiz, zu Radon, 
	 Internetprogrammzur Berechnung 
	 einer Flugdosis usw.).

•	Diese Liste könnte ergänzt werden  
	 um (möglicherweise weniger be- 
	 kannte) Anwendungsbeispiele von  
	 ionisierender und nichtionisieren- 
	 der Strahlung in der Industrie, Me- 
	 dizin oder Forschung, um Lehrkräf- 
	 ten möglichst einfach Material für  
	 „spannende Geschichten“ rund um  
	 Strahlung anzubieten. Ziel dieser  
	 Liste sollte es sein, Interesse und  
	 Neugierde für das Thema Strahlung  
	 und Strahlenschutz zu wecken!

•	Verzichtet werden kann auf das  
	 konkrete Ausarbeiten von Unter- 
	 richtsmaterialien oder auf das kon- 
	 krete Planen von Unterrichtseinhei- 
	 ten. Diese Aufgaben hängen in ho- 
	 hem Maße von der Lerngruppe und  
	 den vorhandenen Materialien ab  
	 und sollten in der Hand der Lehr- 
	 kräfte  bleiben.  Jedoch fungiert  der 
	 FS  auch hierfür gerne als Ansprech- 
	 partner.

•	Als zentrale Aufgabe wird diese  
	 Unterstützung von Lehrkräften  
	 nicht als Unterseite der AKA-Seite  
	 verortet sein, sondern soll, als eigen- 
	 ständiger Teil des FS-Internetauf- 
	 tritts, prominent und schnell zu 
	 finden sein.
4.3.3. Virtuelle Versuche im Unterricht 
Dort, wo reale Experimente im Unter-
richt nicht oder nicht mehr durchge-

führt werden können, engagiert sich der 
FS bei der Entwicklung von virtuellen 
Experimenten für den Schulunterricht. 
Gleichzeitig leistet er damit einen Bei-
trag zur digitalen Transformation von 
Unterricht. Der FS betont ausdrück-
lich, dass der Sinn von virtuellen Expe-
rimenten nicht darin bestehen darf und 
soll, reale Experimente zu verdrängen. 
Dort, wo reale Experimente allerdings 
nicht mehr möglich sind, können virtu-
elle Experimente eine sinnvolle Alter-
native darstellen. Außerdem bieten sich 
durch diese Digitalisierung neue Mög-
lichkeiten. So können digitale Versuche 
z. B. in einer Laptop- oder Tablet-Klasse 
von allen Schülern selbstständig sogar 
zu Hause durchgeführt werden.
Maßnahmen: In Zusammenarbeit mit 
der Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz hat der FS ein virtuelles Ex-
periment zur Bestimmung der Halb-
wertszeit von 137mBa entwickelt. Die-
ses virtuelle Experiment kann auf der 
Homepage des FS im Bereich des AKA 
für Lehrkräfte an Schulen, Lehrende an 
Hochschulen und Universitäten und 
von Schülerinnen und Schülern kosten- 
los heruntergeladen und verwendet 
werden. Der FS unterstützt damit im 
obigen Sinne Schulen und zeigt gleich-
zeitig seine Kompetenz auch für mo-
derne Unterrichtsmethoden.
Ein zweites virtuelles Experiment zur 
Vermittlung von grundlegenden Eigen-
schaften unterschiedlicher Strahlungs-
arten soll ebenfalls in Kooperation mit 
der Universität in Mainz entwickelt 
werden. Der FS bringt dabei seine fach-
liche Expertise ein und stellt finanzi-
elle Mittel zur Entwicklung und Pro-
grammierung zur Verfügung.
Zusätzlich sollte analog zu 4.2 eine 
Linksammlung zu weiteren guten vir-
tuellen Experimenten im Zusammen-
hang mit der Vermittlung von Radio-
aktivität an Schulen auf der Homepage 
des FS angelegt werden. Ebenfalls mög-
lich wäre eine Zusammenstellung von 
neuen Medien (YouTube-Videos usw.), 
die fachlich gut sind und im Unter-
richt gezeigt werden können.
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4.4. Unterstützung der 
Lehrerweiterbildung
Ein weiterer Ansatz der Nachwuchs-
förderung setzt bei den Lehrern an, die 
sich bezüglich der Vermittlung von 
Wissen über Strahlung, Radioaktivität 
und ähnliche Themen engagieren. Der 
FS unterstützt im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten die Lehrerweiterbildung zu 
strahlenschutzbezogenen Themen.
Maßnahmen: Angebote zu Wissensver- 
mittlungen, Spezialkursen, Exkursio- 
nen etc. werden vom FS zusammenge-
stellt und im Internet zur Verfügung 
gestellt.
4.5. Unterstützung  
berufsbegleitender Weiterbildung  
und bei der Berufswahl
Insbesondere für Schüler, die sich mit der 
Berufswahl beschäftigen, soll über das  
Internet und auch im Rahmen von Stellen- 
börsen, Schnupperwochen, Jobmessen 
oder mit persönlichen Kontakten ge-
zeigt werden, in welchen Berufen der 
Strahlenschutz eine wichtige Kompe-
tenz darstellt und somit Möglichkeiten 
für den beruflichen Aufstieg bietet.
Maßnahmen: 

•	Beteiligung an spezifischen Job- 
	 messen, an denen sich Ausbildungs- 
	 stätten mit Strahlenschutzbezug be- 
	 teiligen

•	Hinweis auf die Liste der Ausbil- 
	 dungs- und Kursstätten im Strahlen- 
	 schutz

•	Hinweis auf die Webseite des Bun- 
	 desamtes für Strahlenschutz (BfS)

•	Erstellung von Berufsbildern im  
	 Strahlenschutz

•	Benennung möglicher Ansprech- 
	 partner oder Mentoren für spezifi- 
	 sche Themen
4.6. Förderung von Studierenden
Für Studierende im Strahlenschutz 
und in strahlenschutzbezogenen Fä-
chern bietet der FS die Unterstüt-
zung für ein Praktikum zu Themen 
des Strahlenschutzes im europäischen 
Ausland an. 
Die Kriterien für eine Unterstützung 
und Antragsformulare sind in Anlage 2 
zum Konzept aufgeführt.

Maßnahmen: 

•	Das Angebot des FS wird Hochschu- 
	 len und Universitäten mit der Bitte  
	 um Bekanntmachung übermittelt.

•	Das Angebot wird auf der Internet- 
	 seite des FS veröffentlicht.
4.7. Förderung für junge 
Wissenschaftler und Techniker 
Rupprecht-Maushart-Preis
Der   Fachverband   für   Strahlenschutz  e. V. 
verleiht seit 2010 alle 2 Jahre einen För-
derpreis für Nachwuchswissenschaft-
ler aus Deutschland und der Schweiz, 
den „Rupprecht-Maushart-Preis“. Das 
Wissen um den Schutz vor Strahlung 
dient der Nutzung der Strahlung zum 
Wohl der Gesellschaft und reduziert 
möglichen Schaden auf ein Minimum. 
Dazu braucht es wissenschaftliche Ex-
pertise und den Willen, das Wissen 
in der Fachwelt international zu tei-
len und dieses Wissen gleichwohl in 
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. 
Die Lebensleistung der Arbeit von  
Dr. Rupprecht Maushart verbindet 
Wissenschaft, Anwendung, internati-
onale Kooperation und Publikationen 
für die Öffentlichkeit ideal. In diesem 
Geist soll der Rupprecht-Maushart-
Preis die wissenschaftliche Arbeit und 
das persönliche Engagement zur Ver-
besserung des Strahlenschutzes bzw. 
zur Erweiterung des Wissens in diesem 
Bereich honorieren und die Preisträger 
zur Fortsetzung ihrer Arbeiten auf die-
sem Gebiet motivieren. 
Die Satzung des Rupprecht-Maushart-
Preises ist in Anlage 3 zu diesem Kon-
zept und im Internet zu finden.
Maßnahmen: 

•	Prüfung und Bewertung der einge- 
	 reichten Arbeiten durch mindestens  
	 6 Direktoriumsmitglieder und den  
	 AK-Sekretär (bzw. dessen Stellver- 
	 treter), dessen Themen von der ein- 
	 gereichten Arbeit schwerpunktmä- 
	 ßig tangiert wird, innerhalb von 6  
	 Wochen nach Verteilung der Arbei- 
	 ten durch den Geschäftsführer.
4.8. Vernetzung der Jungmitglieder
Die aktive Einbeziehung junger Mit-
glieder in die Arbeit des FS wird durch 

eine Vernetzung gefördert. Der FS un-
terstützt dies durch die Einrichtung ei-
ner Arbeitsgruppe, deren Teilnehmer 
jünger als 40 Jahre sein sollten. Die in-
nere Arbeitsweise dieser Arbeitsgrup-
pe ist von den Mitgliedern selbst fest-
zulegen.
Maßnahmen: 

•	Sichtbare Integration in Jahres- 
	 tagungen durch die Förderung von  
	 Vorträgen junger Mitglieder

•	Treffen junger Mitglieder mit dem  
	 Direktorium bei Jahrestagungen und  
	 Direktoriumssitzungen

•	Vernetzung der Jungmitglieder un- 
	 tereinander durch regionale Treffen

•	Förderung der Vernetzung durch  
	 Aktivitäten in Social Media (Face- 
	 book, Twitter) und Businessnetz- 
	 werken (LinkedIn, Xing) mit finan- 
	 zieller Unterstützung des FS

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Für die Gesellschaft insgesamt, für For-
schungs- und medizinische Einrich-
tungen, Firmen, staatliche Stellen etc., 
ist weiterhin die kompetente Bearbei-
tung von Strahlenschutzthemen not-
wendig. 
Für den Nachwuchs bieten sich viel-
fältige, attraktive und zukunftssiche-
re berufliche Perspektiven, die jedoch 
in der Öffentlichkeit oftmals zu wenig 
bekannt sind. 
Der FS unterstützt deshalb gezielt

•	die Veröffentlichung von Beiträgen  
	 mit Strahlenschutzthemen aus dem  
	 FS, die sich besonders an junge Per- 
	 sonen, die z. B. vor der Berufswahl  
	 stehen, richten,

•	 die Veröffentlichung von fachlichen  
	 Beiträgen oder Beiträgen zur beruf- 
	 lichen Situation junger Strahlen- 
	 schützer, z. B. auf der Internetseite  
	 des FS, in der SSP oder in der loka- 
	 len und überregionalen Presse,

•	die Bekanntmachung von für junge  
	 Mitglieder interessanten Aktivitä- 
	 ten des FS an ausgewählten (Ausbil- 
	 dungs-)Standorten.
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ANLAGE 1 
Durchführungsbestimmungen der 

Schülerprojekte

Die Förderung von Schülerprojekten 
dient der Motivation von Schülern zur 
Beschäftigung mit strahlenschutzrele-
vanten Fragestellungen. Dieses Pro-
gramm richtet sich an alle Schüler, die 
praktische oder theoretische Themen 
in den Bereichen Radioaktivität und 
Strahlenschutz bearbeiten möchten. 
Interessierten Schülergruppen kann 
auf Nachfrage eine technische Un-
terstützung durch Institutionen wie  
Forschungslabore, Universitäten oder 
Firmen vermittelt werden.
Lehrer, Schülerlabore bzw. „Lernort- 
Labore” planen das Projekt und füh-
ren es gemeinsam durch. Der Antrag 
auf Unterstützung eines Schülerpro-
jektes erfolgt durch die Schule oder 
die Lehrkräfte mit Abgabe eines Pro-
jektplanes. Das Ziel des Projekts so-
wie die Beschreibung des Vorgehens 
werden mit dem FS abgestimmt. In 
ausgewählten Fällen ist auch eine fi-
nanzielle Unterstützung möglich. Die 
Schüler diskutieren und beschreiben 
in enger Zusammenarbeit mit Lehr-
kräften, Schülerlaboren oder Forscher-
werkstätten die durch das Projekt ver-
folgte Fragestellung sowie den Plan 
über den angewendeten Arbeitsablauf 
und die hierfür notwendigen Einrich-
tungen und Geräte. Die beste Arbeit 
wird durch eine vom Fachverband für 
Strahlenschutz finanzierte Teilnahme 
an der Strahlenschutz-Jahrestagung ho-
noriert, wobei das Projekt im Rahmen 
eines Vortrages vorgestellt werden soll.

ANLAGE 2 
Förderungskriterien für Studierende
Für die Förderung von Studierenden im 
Strahlenschutz bietet der FS ein Aus-
tauschprojekt an. Studenten können 
ein Praktikum zu Themen des Strah-
lenschutzes und zum Umgang mit ra-
dioaktiven Stoffen im europäischen 
Ausland absolvieren, welches durch 
den FS finanziell mit bis zu 500 Euro 
unterstützt wird.

Hierfür wurde das Teilnahmeverfahren 
entwickelt. Folgende Unterlagen müs-
sen eingereicht werden:

•	Vom Teilnehmer ausgefülltes An- 
	 meldeformular

•	Lebenslauf des Teilnehmers in eng- 
	 lischer Sprache und „Letter of Moti- 
	 vation“

•	Grundkenntnisse des Studierenden  
	 über die Arbeiten, die an der Partner- 
	 universität durchgeführt werden  
	 sollen

•	Abstract in englischer Sprache  
	 (wenn möglich unterzeichnet von  
	 der Heimatinstitution und dem aus- 
	 ländischen Institut)

•	Strahlenschutzüberwachung des  
	 Teilnehmers

•	Krankenversicherung für das euro- 
	 päische Ausland

•	Haftpflichtversicherung für das euro- 
	 päische Ausland

•	Abgabe eines Berichtes für die SSP  
	 nach Beendigung des Aufenthaltes
Ein Antragsformular steht im Internet 
zur Verfügung.

ANLAGE 3 
Verleihungssatzung  
„Rupprecht-Maushart-Preis –  
Förderpreis des Fachverbandes für 
Strahlenschutz für junge Wissen-
schaftler“
§ 1	 Das Direktorium des Fachver- 
	 bandes für Strahlenschutz e. V. (FS)  
	 beschließt, alle 2 Jahre einen Nach-  
	 wuchs-Preis des Fachverbandes zu 
	 verleihen.
§ 2	 Der Preis wird für hervorragen- 
	 de Bachelor-, Master- oder Diplom- 
	 arbeiten, Dissertationen oder Ver-  
	 öffentlichungen in wissenschaft- 
	 lichen Zeitschriften mit Peer-Re- 
	 view mit Bezug zum Strahlen- 
	 schutz verliehen. Die Zeit, auf die  
	 sich die eingereichte Arbeit be- 
	 zieht, ist auf die zurückliegenden  
	 3 Kalenderjahre beschränkt. Kan- 
	 didaten sollen das 35. Lebens- 
	 jahr nicht vollendet haben.
§ 3	 Vorschlagsberechtigt sind Hoch- 
	 schullehrer und Mitglieder des FS. 

§ 4	 Anträge sind beim Geschäftsführer 
	 des FS einzureichen. Dem form-  
	 losen Antrag, der eine Begründung 
	 für den Kandidatenvorschlag ent- 
	 halten soll, ist die entsprechende 
	 wissenschaftliche Arbeit (vorzugs- 
	 weise in elektronischer Form in  
	 PDF-Format) beizufügen. 
§ 5	 Die Mitglieder des Direktoriums  
	 des FS bilden die Jury. Sie ent- 
	 scheidet mit einfacher Stimmen- 
	 mehrheit. Bei Stimmengleichheit  
	 entscheidet der Präsident. Die Aus-  
	 wahl des Preisträgers erfolgt auf  
	 der Grundlage der eingereichten  
	 Arbeit und, soweit organisato- 
	 risch möglich, einer Präsentation  
	 auf der FS-Jahrestagung.
§ 6	 Im Interesse einer besseren Ver- 
	 gleichbarkeit von Bachelor-/Mas- 
	 ter-Arbeiten/Dissertationen kann  
	 die Jury die Vergabe eines Sonder- 
	 preises (z. B. für besonders praxis- 
	 relevante Arbeiten) oder eine Tei- 
	 lung des Preises beschließen.
§ 7	 Die Verleihung beinhaltet eine  
	 Urkunde, aus der die Verdienste  
	 des/der Ausgezeichneten hervor- 
	 gehen. Als Dotierung werden ein  
	 vom Direktorium festzulegender  
	 Betrag sowie ein Reisekostenzu- 
	 schuss zum Besuch einer wissen- 
	 schaftlichen Tagung einer Strah- 
	 lenschutzgesellschaft, in der Re- 
	 gel die folgende Europa- oder inter- 
	 nationale Tagung der IRPA, ge- 
	 währt. Der Preisträger berichtet  
	 über die Arbeit auf dieser Tagung  
	 und nimmt als Kandidat des FS  
	 an dem jeweiligen Nachwuchs- 
	 wettbewerb teil. Ihr/Ihm wird für  
	 ein Jahr eine kostenlose Mitglied- 
	 schaft im FS angeboten.
§ 8	 Der Preisträger wird durch die Mit- 
	 glieder des Direktoriums unter- 
	 stützt, die Ergebnisse der Arbeit in  
	 Seminarvorträgen an Hochschul-  
	 und Forschungseinrichtungen vor- 
	 zutragen.

Beschluss des Direktoriums  
	 vom Dezember 2020 ■
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Mitglieder
In memoriam – Dr. Rupprecht Maushart

„Es wird keine Limericks 
mehr geben!“ 

Am 17. November 2020 – kurz vor 
seinem 91. Geburtstag – verstarb Dr. 
Rupprecht Maushart friedlich im Kreis 
seiner Familie. Wir verlieren mit ihm 
einen exzellenten, scharf denkenden 
Fachmann, enthusiastischen Strahlen-
schützer und vor allem einen lieben, 
ehrlichen und humorvollen Freund.
Sein Lebenswerk in den letzten 
25 Jahren war die Strahlenschutz- 
PRAXIS (SSP), die Mitgliederzeit- 
schrift des Fachverbandes für Strah- 
lenschutz. Schon immer hatte Rupp- 
recht ein starkes Interesse am Publizie- 
ren von Wissen, zur verständlichen Wei- 
tergabe dieses Wissens vor allem an den 
praktischen Strahlenschützer und vor 
allem an die junge Generation wie auch 
zum kritischen Hinterfragen von Aus-
sagen. 
Seine Vorliebe für das Schreiben, für 
das sachliche Kommunizieren und für 
die fachgerechte, verständliche Aus- 
und Weiterbildung hat zur Idee einer 

Fachzeitschrift für den Strahlenschutz-
praktiker geführt – eine auch für den 
interessierten Nichtfachmann attrak-
tive und lesbare Publikation und keine 
Health Physics in deutscher Sprache. 
Weil insbesondere die Mitglieder im 
Fachverband angesprochen werden 
sollten, wurde entschieden, den bis 
dahin publizierten Rundbrief in die 
Zeitschrift zu integrieren. Mit diesen 
Zielen erschien dann die erste Ausgabe 
der Zeitschrift StrahlenschutzPRAXIS 
im Jahr 1995 unter der Schriftleitung 
von Rupprecht, die er mit Beginn des 
Jahres 2013 an seine Frau Bärbl Maus-
hart übergeben hat. Trotz allem hat 
Rupprecht die Erarbeitung der SSP bis 
zur 100. Ausgabe begleitet und fach-
lich beeinflusst. Es ist ein erfolgreiches 
Projekt! Ich selbst hatte das Privileg, 
mit Rupprecht und seiner Frau Bärbl an 
allen Ausgaben der StrahlenschutzPRA-
XIS arbeiten zu dürfen, und habe so sein 
kritisches Hinterfragen, sein Zuhören 
und Bewerten innovativer Vorschläge 
kennen und schätzen gelernt.
Rupprecht Maushart war national und 
international für sein Fachwissen im 
Strahlenschutz bekannt, insbesondere 
das Thema Strahlenmesstechnik und 
der praktische Strahlenschutz waren 
sein Metier. Sehr viele, auch heutige 
Strahlenschützer haben den „Kiefer/
Maushart“ in ihrer Studienzeit und 
auch danach als Lehrbuch zu schät-
zen gewusst. Rupprecht hat sich sehr 
frühzeitig schon als Verfasser von 
Schriften zum praktischen Strahlen-
schutz und mit oftmals kritischen  
Kommentaren einen Namen gemacht. 
Ein Beispiel dafür war auch die Buch-
reihe „Man nehme einen Geigerzäh-
ler“, um über die Möglichkeiten der 

Strahlungsmessung nach dem Reaktor-
unfall in Tschernobyl zu informieren. 
Für den Deutsch-Schweizerischen Fach- 
verband für Strahlenschutz (FS) als 
Organisation für Strahlenschützer im 
deutschsprachigen Raum und auch welt- 
weit hat Rupprecht eine entscheidende 
Rolle gespielt. Er fungierte in der Vor-
gängerorganisation – der europäischen 
Sektion der Health Physics Society – als 
Generalsekretär und war die treibende 
Kraft für die Gründung des FS im Jahr 
1966 und bei der Gründung der IRPA, 
die 3 Monate später im gleichen Jahr 
erfolgte. Im Exekutivrat der IRPA hat er 
aktiv den FS vertreten und bis 2010 als 
Schatzmeister fungiert. Mit Rupprecht 
Maushart verliert die IRPA ihren letzten 
Mitbegründer. 
Nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
konnte sich Rupprecht nun mit Leiden-
schaft den Themen widmen, die ihm 
am Herzen lagen – der Kommunikation 
zu Risiken im Strahlenschutz und ins-
besondere der Ausbildung von jungen 
Praktikern und Wissenschaftlern im 
Strahlenschutz. Der FS hat daher die 
Idee des Rupprecht-Maushart-Preises 
ins Leben gerufen. Die Lebensleistung 
der Arbeit von Rupprecht Maushart 
verbindet Wissenschaft, Anwendung, 
internationale Kooperation und Publi-
kationen für die Öffentlichkeit ideal. 
Ich möchte im Namen aller Mitglieder 
des Deutsch-Schweizerischen Fachver-
bandes für Strahlenschutz unser Beileid 
zum Ableben von Rupprecht Maushart 
aussprechen. Er wird als Pionier des Fach- 
verbandes und auch der internationa-
len Strahlenschutzgemeinschaft nicht 
vergessen!
      Renate Czarwinski, Präsidentin des      
Fachverbandes für Strahlenschutz e. V. ❏
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IRPA is very sad to note the passing of 
Rupprecht Maushart. 
Rupprecht passed away peacefully at 
the age of 90 in his home on Novem-
ber 17, 2020.  He played a key role in 
founding the International Radiation 
Protection Association (IRPA), serving 
 

as IRPA treasurer and member of the 
Executive Council from 1989 to 2000.
Rupprecht was a driving force behind  
the constitution of the German-Swiss 
Association for Radiation Protection 
(Deutsch-Schweizerischer Fachver-
band für Strahlenschutz, FS) and its 
incorporation into the Internatio-
nal Radiation Protection Association 
(IRPA) as an Associate Society in 1966. 
Rupprecht was nationally and inter-
nationally renowned for his expertise 
in radiation protection, especially in 
measuring methods and devices, in-
cluding over 38 years as Research Of-
ficer at the Karlsruhe Research Center 
and Scientific Director of the Berthold 
Company.

Following his retirement, Rupprecht 
continued to serve on advisory com-
mittees and task groups dedicated to 
radiation safety. 
His passion and most heartfelt pursuit 
was communication with the pub- 
lic, which he repeatedly presented on 
 

 

at IRPA congresses, and this was one 
of the reasons for which he developed  
and managed as Editor-in-Chief the 
German radiation protection journal 
StrahlenschutzPRAXIS.
To many he was a colleague, leader, 
mentor and friend.
We send our heart-felt condolences to 
his family and to the German-Swiss 
Association for Radiation Protection 
(FS). We give thanks for all his efforts 
in support of radiation safety. As a pi-
oneer of the FS and IRPA, his legacy 
within the radiation protection com-
munity in Germany and internatio-
nally will not be forgotten. 

Roger Coates,
IRPA President 2016–2020 (Jan. 2021)

Fig. 2: Rupprecht and IRPA President Roger Coates at a social event celebrating the  
50th anniversary of the FS – held on the Baltic coast, September 2016                             ❏ 

Fig. 1: IRPA Pro Tempore Executive Council, Paris 1964; from left: Maushart,  
Courvoisier, Duhamel, Jammet, Bonnet-Maury

IRPA is sad to note the passing  
of Rupprecht Maushart,  

the last of IRPA's Founding Members
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Mitgliederstatistik 2020
Aktueller Mitgliederstand am 
1.1.2021
Mitglieder gesamt: 	 1.303
(am 1.1.2020: 1.336)
davon 

•	Rentner � 226

•	Azubis/Studenten � 14

•	Ordentliche Mitglieder � 9

•	Ehrenmitglieder � 13

•	Fördernde Mitglieder � 26 + 4 
� zu ermäßigten Beiträgen

•	Doppelmitgliedschaften (ÖVS) � 32
Zugänge 2020�  2
Abgänge 2020 (ohne Verstorbene) � 40
Verstorben 	 6

Altersstatistik
Abbildung 1 zeigt die Verteilung nach 
Alter. Es liegt allerdings nicht von al-
len Mitgliedern eine Altersangabe vor.

Altersverteilung der Mitglieder des 
Fachverbandes:
≤ 25 Jahre: 	 0,7 %
26 – 35 Jahre: 	 6,9 %
36 – 45 Jahre:	 16,4 %
46 – 55 Jahre: 	 21,8 %
56 – 65 Jahre:	 29,9 %
> 65 Jahre: 	 24,3 %

Der Anteil an weiblichen Mitgliedern 
des FS, gemittelt über alle Altersstu- 
fen, liegt bei 19 %. Bei den Neuzugän-
gen liegt der Frauenanteil bei 39 %.
�  Klaus Henrichs und Sven Nagels  ■

Abb. 1: Altersverteilung der FS-Mitglieder (in %)
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AK  
Dosimetrie

(AKD)

Sekretär/Ansprechpartner: 
Dr. Frank Becker (KIT),
frank.becker@kit.edu
1. Stellvertreter:
Dr. Reiner Eßer (Dosimetrics)
2. Stellvertreter/Web-Beauftragter:
Ekkehard Martini (i. R.)

Kurzbericht von der 92. Sitzung 
des Arbeitskreises Dosimetrie
Online-Sitzung mit MS Teams
Auf Einladung von Peter Hill (For-
schungszentrum Jülich GmbH) fand 

die 92. AKD-Sitzung am 4. und 5. No-
vember 2020 als reine Online-Sitzung 
mit MS Teams statt und wurde von 
Joel Piechotka aus dem Forschungs-
zentrum Jülich moderiert. Zu Beginn 
waren 32 Teilnehmer online. Die Teil-
nehmerzahl variierte über die beiden 
Tage. Dabei waren bis zu 6 weitere 
Teilnehmer durch gemeinsame Nut-
zung eines Zugangs mit dabei. Her-
vorzuheben ist die große Disziplin al-
ler Teilnehmer, die die Online-Sitzung 
zu einem positiven Erlebnis machte. 
Begrüßung
Der AKD-Sekretär Frank Becker (KIT) 
eröffnete am 4. November 2020 um 
14.00 Uhr die Sitzung. Peter Hill stellte 
die Forschungszentrum Jülich GmbH 
(FZJ) mit 2 Kurzfilmen und Eberhard 

Kümmerle als seinen Nachfolger vor. 
Erfahrungsaustausch zur Bewältigung 
der Corona-Pandemie
Im Rahmen eines Erfahrungsaustau-
sches zur Bewältigung der Corona-
Pandemie berichteten Jörg Walbersloh 
(MPA Dortmund), Jörg Engelhardt  
(LPS    Berlin),  Martina   Froning   (Inkor- 
porationsmessstelle FZ Jülich) und  
Kathrin Günther (Strahlenmessstelle 
Berlin).
In den Messstellen musste das Perso-
nal für Routinearbeiten in dieser Zeit 
auch personell vor Ort präsent sein, 
um die Orts- und Personendosen zu 
ermitteln und Ergebnisse mitzuteilen. 
Neben der Anwendung strenger AHA-
Regeln wurden typischerweise stabile 
Gruppen gebildet und es wurde zeitver-

Arbeitskreise und Arbeitsgemeinschaften des FS
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setzt gearbeitet, bauliche Maßnahmen 
(Plexiglaswände) umgesetzt und räum-
liche Trennungen realisiert. EDV-, 
Verwaltungs- und Kundendienstmit-
arbeiter arbeiteten vorzugsweise im 
Homeoffice. Wegen privater Quaran-
täne gab es häufige Personalausfälle. 
Die Messstellen konnten ihrem gesetz-
lichen Auftrag jedoch stets nachkom-
men. Den überwachten Einrichtungen 
wurden von den Behörden, wenn er-
forderlich, temporär längere Überwa-
chungszeiträume eingeräumt, um z.  B. 
auf Kurzarbeit und Quarantäne zu re-
agieren. 
Neues aus dem Fachverband
Über Neues aus dem Fachverband be-
richtete die Präsidentin Renate Czar-
winski mit Informationen über aktu-
elle Schwerpunkte der Verbandsarbeit 
und zukünftige geänderte Termine. 
Sie wies insbesondere auf erforderli-
che Anstrengungen zur Umsetzung des 
Strategie- und Nachwuchskonzeptes 
des FS und die erforderliche Mitarbeit 
bei der noch ausstehenden Aktualisie-
rung von Richtlinien hin.  
Überarbeitung der RiPhyKo 2 
Martina Froning berichtete über die 
derzeit laufende Überarbeitung der Ri-
PhyKo 2. Hier ergaben sich ausführli-
che Diskussionen. Bezüglich der Ri-
PhyKo 1 wird eine Mitwirkung des FS 
ebenfalls als sinnvoll gesehen. 
Vorträge
Trotz des Verzichts auf ein Schwer-
punktthema und der speziellen Online-
Situation wurden viele interessante 

Vorträge angeboten und ausnahmslos 
sehr ausführlich diskutiert. 
Gezielt eingeladen worden war der 
Rupprecht-Maushart-Preisträger 2019 
Florian Mentzel (TU Dortmund), der 
mit seinem Gewinnervortrag „Ma-
chine learning for personal dose mo-
nitoring – insights into irradiation 
scenarios“ einen neuen Zugang für 
Zusatzinformationen bei TLD-Aus-
wertungen vorstellte und damit großes 
Interesse hervorrief. 
Weiterhin informierte Stephan Ebert 
(VKTA Rossendorf) über die „Revision 
der DIN 25483 – Umgebungsdosime-
trie mit passiv integrierenden Detek-
toren“, Theresa Werner (TU Dresden) 
über „Dosismessungen in gepulsten 
Strahlungsfeldern mittels organischer 
Szintillatoren und digitaler Datenana-
lyse“, Joel Piechotka (FZ Jülich) über 
die „Ausbildung von Einsatzkräften 
zur Schilddrüsenmessung mit Strah-
lenschutzmessgeräten“ sowie Sven 
Nagels (Jülicher Entsorgungsgesell-
schaft für Nuklearanlagen, JEN) über 
„Die Planung zum neuen Dosime-
trie-Messsystem der JEN“ und Mat-
thias Rothmund (Regierungspräsidium 
Stuttgart) über „Aktuelle rechtliche 
Entwicklung im Bereich UKP-Laser“. 
Beiträge zu UKP-Lasern
Ausführlich besprochen wurde die Be-
teiligung des Arbeitskreises Dosime-
trie am Schwerpunktthema „Neue An-
wendungen von Techniken im Bereich 
der ionisierenden und nichtionisieren-
den Strahlung“ im Heft 2/2021 der 

StrahlenschutzPRAXIS mit Beiträgen 
zu UKP-Lasern. 

Nächste Sitzungen
Reiner Eßer (Dosimetrics GmbH) lädt 
zur 93. AKD-Sitzung im Frühjahr 2021 
nach München und Thomas Kormoll 
(TU Dresden) zur 94. AKD-Sitzung im 
Herbst 2021 nach Dresden ein. Die 
genauen Termine und Räumlichkei-
ten werden per Online-Umfrage abge-
stimmt und dann der aktuellen Pande-
mie-Situation angepasst.

Frank Becker, Peter Hill,  
Ekkehard Martini

AK  
Arbeitskreis 

Inkorporations-
überwachung

(AKI)

Sekretär/Ansprechpartnerin: 
Dipl.-Ing. Martina Froning, 
E-Mail: m.froning@fz-juelich.de
Stellvertreter: Dr. Clemens Scholl

Resümee der 95. AKI-Sitzung  
am 10. Dezember 2020 per 
Videokonferenz im Forschungs-
zentrum Jülich
Lange Zeit hatten wir unsere Herbst-
sitzung im Jahr 2020 hinausgezögert, 
immer mit der Hoffnung der Möglich-
keit einer Präsenzveranstaltung. Das 
tägliche Leben wurde aber weiterhin 
durch die coronabedingte Situation be-
stimmt. 
Wir benötigten im AKI einen dringen-
den Austausch von wichtigen Informa-
tionen. So haben wir uns entschlossen, 
auch die Herbst/Wintersitzung virtuell 
zu gestalten. Inzwischen hat der Fach-
verband durch die Anschaffung von 
MS 365 mit MS Teams die notwendi-
gen technischen Voraussetzungen zur 
Durchführung von Videokonferenzen 
geschaffen.
Interessante und wichtige Themen wa-
ren in der Tagesordnung vorgesehen. 
Im Herbst fand am 1. Oktober 2020 
in Kassel die Mitgliederversammlung 

Abb. 1: Teilnehmer der 92. AKD-Sitzung am 4. und 5. November 2020 online über  
MS Teams aus Jülich (Auswahl); Foto: Screenshot von Ekkehard Martini, Berlin
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des Fachverbandes statt. Leider konn-
ten nicht viele Verbandsmitglieder vor 
Ort teilnehmen. Umso wichtiger war 
dann, den Teilnehmern der Sitzung die 
aktuellen Informationen aus dem Di-
rektorium und dem Fachverband zu 
vermitteln. 
Aus zeitlichen Gründen konnte nur 
1 Fachbeitrag vorgestellt werden. Der 
Beitrag, präsentiert von Herr Rangel-
Stehr (Bezirksregierung Düsseldorf),  
befasste sich mit „Umgang mit radio- 
aktiven Stoffen  in  der   Nuklearmedi- 
zin“. In dem Beitrag wurde die Auswer- 
tung einer landesweiten Überwachungs-
aktion der Bezirksregierung Düssel- 
dorf von der Vorbereitung bis hin zur 
Auswertung zum Thema „Umgang mit  
radioaktiven Stoffen in der Nuklear-
medizin“ vorgestellt.
Aktuelles von der Leitstelle Inkorpo-
rationsüberwachung des Bundesamtes 
für Strahlenschutz präsentierte Oliver 
Meisenberg (BfS). Ein Thema waren die 
durchgeführten Qualitätssicherungs-
maßnahmen des BfS im Jahr 2020. So 
konnten der In-vitro-Ringversuch und 
die Fallbeispiele wie gewohnt durchge-
führt werden. Der In-vivo-Ringversuch 
wurde allerdings bereits nach kurzer 
Zeit, bedingt durch die eingeschränk-
ten Reise- und Zugangsbedingungen, 
abgebrochen. Der geplante europäi-
sche Ringversuch für Ganzkörperzäh-
ler („EIVIC 2020“) ist jetzt auch bis auf  

Weiteres verschoben und findet voraus-
sichtlich erst 2021 statt.
Ein weiterer Diskussionspunkt war der 
Stand der Übermittlung von Messwer-
ten der Inkorporationsüberwachungen 
der Messstellen an das Strahlenschutz-
register des BfS. Hier kommt es bei 
einigen Messstellen immer noch zu 
Verzögerungen. Probleme wurden dis-
kutiert und Anmerkungen der Teil-
nehmer aufgenommen mit der Bitte, 
diese über die Leitstelle an die Leitung 
des Strahlenschutzregisters weiterzu-
geben.
Viel Zeit hatten wir zum Thema 
„Überarbeitung der RiPhyko2“ vorge-
sehen und auch benötigt. Die Leitstel-
le für Inkorporationsüberwachung des 
Bundesamtes für Strahlenschutz hat 
im Sommer 2020 eine Arbeitsgruppe 
zur Novellierung der RiPhyKo2, be-
stehend u. a. aus Vertretern der Länder 
und interessierten Fachgruppen, ge-
gründet. Einige Themenschwerpunkte 
aus der BfS-AG wurden im AKI inten-
siv diskutiert und die Ergebnisse an die 
BfS-AG weitergeleitet.
Die 50-Jahre-Jubiläumsfeier des AKI 
wird im Rahmen der gemeinsamen 
Sitzung des AKP und des AKI im Früh-
jahr, vom 23. bis 24. März 2021, in Ber- 
lin stattfinden. Es besteht weiterhin 
der Wunsch nach einer Präsenzveran- 
staltung. Das Jahr 2020 hat aber ge-
zeigt, dass parallel zu einer Präsenzver-

anstaltung bereits eine Online-Veran-
staltung berücksichtigt werden muss. 
Spannende Themen sind in Vorberei-
tung und sollte eine Präsenzveranstal-
tung möglich sein, wird das Jubiläum 
in Berlin gebührend gefeiert.

Fazit
Inzwischen haben wir uns alle an Vi-
deokonferenzen gewöhnt. Um The-
menschwerpunkte zu bearbeiten so-
wie Fachbeiträge zu präsentieren, ist 
diese Art von Austauschplattform sehr 
hilfreich. Sie spart nicht nur Kosten 
für die Reisen, sondern auch die Reise-
zeit. Trotzdem vermissen wir den per-
sönlichen Kontakt und wünschen uns 
im Jahr 2021 wieder einmal eine Prä-
senzsitzung.
Im Frühjahr 2021 freuen sich die AKI-
Mitglieder zum einen auf die verspäte-
te 50-Jahr-Feier und auf eine gemeinsa-
me Sitzung mit dem AKP. Diese wird 
voraussichtlich am 23. und 24. März 
2021 in Berlin stattfinden.
Die Herbstsitzung 2021 ist auch schon 
in Planung. Diese wird voraussicht-
lich im Oktober bei der Medizinischen 
Hochschule Hannover stattfinden. 
Ggf. kann hier die im Frühjahr 2019 
verschobene gemeinsame Sitzung von 
AKMed und AKI stattfinden. Der AKI 
würde sich sehr über diese gemeinsa-
me Sitzung freuen.

Martina Froning  ■

Corona und Radon – das ist uns in der digitalen Presse ins Auge gefallen:

„Bundesamt für Strahlenschutz warnt vor Homeoffice im Keller“
In der „Wirtschaftswoche“ wurde am 14. Februar 2021 ein Artikel mit dem oben zitierten Titel veröffentlicht. Der 
Artikel begann mit den Zeilen „Das radioaktive Gas Radon sammelt sich in Kellerräumen und kann langfristig 
Krebs auslösen.“ Diese verkürzte und undifferenzierte Formulierung hat bei vielen Menschen zur Verunsicherung 
beigetragen. Die „Wirtschaftswoche“ verweist dazu darauf hin, dass „jeder, der dauerhaft ein Homeoffice im Keller 
einrichten will, zuvor die Radon-Belastung überprüfen“ soll.  Aus Sicht des Fachverbandes für Strahlenschutz e. V. 
sollten die Medien eine sachlichere Darstellung u. a. im Kontext zu den Radon-Vorsorgegebieten vermelden, in denen 
eine beträchtlichere Anzahl von Gebäuden eine erhöhte Radon-Konzentration in Innenräumen im Erdgeschoss oder im  
Keller aufweisen kann. Nicht „jeder“ in Deutschland sollte durch solche Pressemeldungen verunsichert werden. 
� Klaus Flesch
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IRPA-15-Last-Minute

Rupprecht-Maushart-Preisträger Florian Menzel erreichte einen 2. Platz  
beim „Young Scientists & Professionals Award“

Die Konferenz der „International Radiological Protection Association“  
(IRPA) hätte bekanntlich im Mai 2020 in Seoul, Republic of Korea,  
stattfinden sollen, wenn das Coronavirus nicht alle Pläne durchkreuzt hätte. 
So wurde stattdessen unter großen organisatorischen, technischen und finan-
ziellen Anstrengungen eine virtuelle Konferenz vom 18. bis zum 27. Januar 
2021 auf die Beine gestellt. Für die IRPA eine einzigartige Situation. Es wurde 
unter diesen Bedingungen das Bestmögliche erreicht. Aktuelle Arbeiten konn-
ten per Video präsentiert werden, Paneldiskussionen mit Zugang über eine 
Webinartechnik ließen Raum für die Auseinandersetzung mit der Gegenwart 
und der Zukunft des Strahlenschutzes. Die Suche nach der richtigen Kommu-
nikation mit der Öffentlichkeit und die Sorge um den Nachwuchs waren wie-
der Topthemen. Hierüber wird noch ausführlich berichtet werden. 
Für den „Young Scientists & Professionals Award“ (YSA) waren 22 Kandi-
daten/Kandidatinnen benannt worden. Allerdings kamen 8 Vorschläge nicht 
zum Zug, da die geforderten Unterlagen nicht rechtzeitig eingereicht worden 
waren. Offensichtlich war die Entscheidung sehr knapp, denn es wurde zwei-
mal Platz 2 vergeben.
Wir dürfen uns sehr darüber freuen, dass einer der Preise für Platz 2 an unseren 
Rupprecht-Maushart-Preisträger 2019, an Florian Mentzel, vergeben wurde. 
Genauso dürfen wir uns auch darüber freuen, dass die Kandidatin des Öster-
reichischen Verbandes für Strahlenschutz (ÖVS), Hannah Wiedner, gleichfalls 
einen 2. Platz erreicht hat. Beide Arbeiten waren unter der Rubrik „Dosimetry 
and Measurement“ per Videoaufzeichnung vorgestellt worden. 
Auch der dritte Preis kam aus diesem Bereich, er ging an Chansoo-Choi aus 
Südkorea.
Der erste Preis ging an Chiara Magni aus Italien und war der Rubrik „Practi-
cal Implementation: Medical Sector“ zugeordnet.
Zusätzlich zur Ehre gab es Preisgelder in Höhe von 1.500 USD für den ersten Preis, 1.000 USD für den 2. Preis und  
500 USD für den 3. Preis. 
Allen Preisträgern und Preisträgerinnen sei seitens unseres Fachverbandes sehr herzlich gratuliert!
Und hier sind die Titel der Arbeiten:

•	Platz 1: Chiara Magni, Physics Dept. University of Pavia and National Institute of Nuclear Physics (INFN), Pavia, Italy
	 How radiation protection issues influence the design of a chemical facility for accelarator-based Boron Neutron Capture  
	 Therapy

•	Platz 2: Florian Mentzel, TU Dortmund, Germany
	 Machine learning for personal dose monitoring – Insights into Irradiation scenarios with a novel TL dosimeter

•	Platz 2: Hannah Wiedner, BEV-PTP, Austria
	 Development of innovative methods in radionuclide metrology for applicants in natural resources and life science

•	Platz 3: Chansoo-Choi, Department of Nuclear Engineering, Hanyang University, Republic of Korea
	 Development of Pediatric Mesh-type Reference Computational Phantom Series of International Commission on Radio- 
	 logical Protection

Thomas Steinkopff

Florian Menzel präsentierte seine Arbeit 
Ende Januar 2020 bei der gemeinsamen  
Sitzung von FS-Direktorium und Arbeits-
kreisvertretern. Hier sind die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Sitzung gemeinsam 
mit dem Rupprecht-Maushart-Preisträger 
(untere Stufe links) zu sehen.
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